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Allgemeines 

• Mit der Wärmewende soll die Transforma-
tion der derzeit fossil dominierten Wärmever-
sorgung insbesondere der drei großen End-
verbrauchssektoren hin zu einer klimaneut-
ralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045 
gelingen. Dabei bilden Wärmenetze den Nuk-
leus auf kommunaler Ebene, um die Wärme-
wende erfolgreich zu realisieren. Sie eröffnen 
eine effi ziente und effektive Möglichkeit, die 
Transformation des Wärmesektors nicht nur in 
den großen Städten, sondern auch in kleineren 
Gemeinden zu verwirklichen. Allerdings sind 
flächendeckende Wärmenetze noch nicht weit 
verbreitet. Zudem ist die Speicherkapazität von 
Wärme in nahegelegenen Pufferspeichern be-
grenzt, während Wärmenetze größere Wärme-
speicher effizient nutzen können.

• Die Studie widmet sich vor diesem Hintergrund 
Herausforderungen und Problemstellungen 
der kommunalen Wärmeplanung und iden-
tifiziert Hürden als auch Handlungsfelder 
und Perspektiven für Kommunen und Ener-
gieversorgungsunternehmen in der Wärme-
wende. Neben einer deskriptiven Desktop-
Analyse zu allgemeinen Fragestellungen im 
Kontext der Transformation der Wärmever-
sorgung und der KWP wurde eine empirische 
Analyse auf Basis eines standardisierten, ge-
schlossenen Fragebogens als Online-Befra-
gung von Kommunen und Stadtwerken/EVU 
durchgeführt. Ein für jede Gruppe separater 
Fragebogen adressierte schwerpunktmäßig, 
welche spezifischen Anforderungen aus dem 
WPG für die entsprechende Befragungsgruppe 
bestehen. Dabei wurden die Kommunen 
schwerpunktmäßig zur Durchführung der KWP 
als Planungsinstrument befragt, die EVU zu 
Fragen der Umsetzung daraus abgeleiteter 
Maßnahmen.

• Der Wärmeverbrauch in Deutschland stellt 
einen Großteil des Endenergieverbrauchs dar. 
Insgesamt betrug der Energieverbrauch hier-
zulande im Jahr 2023 gut 2.200 Milliarden kWh. 
Davon wurden 49,7 % für Wärme und Kälte 
genutzt. Dennoch lässt sich ableiten, dass in 
den letzten Jahren die Entwicklung erneuer-
barer Energien im Wärmesektor von geringer 
Dynamik geprägt war. Obwohl die Nutzung 
von Holz bis 2013 kontinuierlich anstieg, stag-
nierte die Menge an genutzter „grüner Wärme“ 
bis 2020 weitgehend. Erst in den letzten drei 
Jahren ist die Bedeutung erneuerbarer Wärme 
wieder gewachsen. Getrieben u. a. durch hohe 
Gaspreise, nahm vor allem der Einsatz von 
Wärmepumpen erheblich zu.

• Aktuell liegt der Fokus auf den Wärmenetzen. 
Fernwärme wird in der klimaneutralen Wär-
meversorgung in Zukunft, insbesondere in ur-
banen Gebieten, eine zentrale Rolle spielen. 
Derzeit werden bundesweit nur etwa 14 % der 
Haushalte über Fernwärme versorgt, wobei 
lediglich 20 % dieser Fernwärme aus erneuer-
baren Energien stammen. Ziel ist es jedoch, 
dass bis 2045 alle Wärmenetze klimaneutral 
betrieben werden, was bedeutet, dass 100 % 
der eingespeisten Wärme aus erneuerbaren 
Energien stammen muss.

 
• Da der Bund kein direktes Durchgriffsrecht 

auf die Kommunen hat, wurden die Länder 
verpflichtet sicherzustellen, dass alle Kom-
munen entsprechende Wärmepläne auf-
stellen. Entsprechend wäre die Erstellung der 
kommunalen Wärmepläne durch den Bund zu 
finanzieren. Dafür spricht auch, dass der Bund 
die erstmalige Erstellung von Wärmeplänen 
fördert. Hierfür erhalten die Länder zeitlich  
bis 2028 befristet einen höheren Anteil an der 
Umsatzsteuer, insgesamt 500 Millionen Euro 
(Konnexitätszahlungen).
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Kommunen 

• Die Befragung der Kommunen erfolgte als 
Vollerhebung der Kommunaltypen kreisange-
hörige amtsfreie Gemeinden, Ämter und an-
dere Verwaltungsgemeinschaften sowie kreis-
freie Städte in vier Abschnitten: Erfassung all-
gemeiner kommunaler Daten, kommunale 
Entwicklungsplanungen und vorhandene 
Wärmeversorgungsinfrastruktur, Durch-
führung der kommunalen Wärmeplanung 
sowie Umsetzungsaufwand für die kommu-
nale Wärmeplanung.

• Die Kommunalbefragung wurde mittels des 
Umfrageportals LIMESURVEY durchgeführt 
und von den kommunalen Spitzenverbänden 
DEUTSCHER STÄDTETAG und DEUTSCHER 
STÄDTE- UND GEMEINDEBUND unterstützt. 
Insgesamt haben sich 353 Kommunaleinheiten, 
welche 607 eigenständige Städte und Gemein- 
den repräsentieren, an der Studie beteiligt.

• Zahlreiche Kommunen befinden sich in einer 
Haushaltssicherung, d.h. sie erreichen keinen 
Haushaltsausgleich. Im Rahmen der Studie 
gaben 16,2 % der Städte und Gemeinden an, 
sich in einer Haushaltssicherung zu befinden. 
Gut 42 % sind zwar nicht in der Haushaltssiche-
rung, dort liegt allerdings eine angespannte 
Haushaltslage vor. Knapp 42 % befinden sich 
weder in der Haushaltssicherung noch herrscht 
eine angespannte Haushaltslage.

• Für derartig umfassende kommunale Infra-
strukturprojekte wie der Wärmewende be-
darf es einer entsprechenden (reflexiven und 
integrierten) Planung. Von allen Kommunen 
führen im Rahmen der Befragung knapp  
20 % alle der abfragten kommunalen Pla-
nungen selbst durch, allerdings führen eben-
falls gut 20 % keine der abgefragten Planungen 
selbst durch.

• Werden Dritte beauftragt, wurden überwie-
gend externe Planungsbüros genannt (80 %), 
gefolgt von kommunalen Energieversor-
gungsunternehmen (20 %). Dies ist u. a. auch 
im Personalbesatz begründet. Außerdem 

scheinen die größeren Kommunen im Rahmen 
der Fachplanungen eher auf kommunale EVU 
und kommunale Wohnungsunternehmen zu-
rückzugreifen. Stadtwerke (Kapitel 4) besitzen 
folglich eine substanzielle Relevanz bereits in 
der Planungsphase.

 
• Bei über zwei Drittel (68,1 %) der Kommunen 

nimmt die Wärmeplanung einen hohen Stel-
lenwert ein. Bei einem Drittel (31,9 %) nimmt 
sie jedoch nur einen geringen oder einen (ge-
wissen) Stellenwert ein. Vor allem größere 
Kommunen messen der Wärmeplanung einen 
höheren Stellenwert bei als kleinere. Zugleich 
bietet dies die Chance einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung. Zudem werden auch für 
die regionale Entwicklung bzw. Wertschöp-
fung Chancen gesehen.

• Große Chancen werden seitens der Kom-
munen darin gesehen, dass durch die KWP 
eine integrierte, strategische Planung er-
möglicht wird, die Planungssicherheit sowohl 
für die Bevölkerung, die Unternehmen, aber 
auch die Kommunen schafft. Die KWP wird ins-
besondere von den größeren Kommunen als 
strategischer Planungsansatz gesehen. 

• Jedoch werden auch Risiken gesehen: Ins-
besondere die unklare Finanzierung sowie 
unzureichende finanzielle und personelle 
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Ressourcen seitens der Kommunen könnten 
die Transformation hemmen. Auch mögliche, 
nicht abschätzbare Kosten für die Verbrau-
cher oder die Netzbetreiber wurden ge-
nannt. Denn besonders in ländlichen Gebieten 
mit zahlreichen kleinen Streusiedlungen kann 
eine Wärmeplanung nur bedingt eine Antwort 
auf die Wärmeversorgung im Sinne des WPG 
geben. Dort besteht vielfach keine wirkliche 
Alternative zur Gasversorgung, da mithin zwar 
Insellösungen für Wärmenetze möglich sind, 
diese aber nur für einen minimalen Teil der Ge-
meindegebiete. 

• Kommunen, die keine eigenen Stadtwerke 
besitzen, sehen das Risiko, dass sie zwar die 
Pläne nach WPG erstellen, danach aber keinen 
Einfluss auf die Umsetzung haben, da sie  
externen Energieversorgern gegenüber nicht 
weisungsberechtigt sind.

 
• Etwa 17 % der Kommunen verfügen be-

reits über eine Wärmestrategie (in einigen  
Bundesländern bestand bereits vor dem WPG 
die Pflicht, Wärmepläne aufzustellen). Die 
überwiegende Mehrheit (gut 83 %) der Kom-
munen verfügt allerdings über noch keine 
Wärmestrategie. Mit Blick auf die Größen-

klasse zeigt sich auch hier, dass eher die Groß-
städte bereits tätig wurden, aber auch gut ein 
Fünftel der Mittelstädte. Umgekehrt gilt: Je 
kleiner die Kommune, desto unwahrscheinli-
cher ist der Beginn der KWP. Ihnen fehlt auch 
häufiger das mit der Umsetzung beauftragte 
Stadtwerk.

• Von den antwortenden Kommunen gaben 51 % 
an, bereits über ein bestehendes Wärme-
netz zu verfügen. Zudem planen 33 % den 
Bau neuer Wärmenetze unabhängig vom 
WPG und weitere 6 % im Rahmen des WPG. 

• Der Blick auf den aktuellen und geplanten 
Energie-Mix für die Wärmeversorgung illust-
riert, dass der Anteil erneuerbarer Energie an 
der Wärmeversorgung vergleichsweise ge-
ring ausfällt. Insgesamt überwiegen noch fos-
sile Energien, wie Erdgas (knapp 90 %), Erdöl 
(gut 73 %) und Kohle (knapp 22 %) im gegen-
wärtigen Energie-Mix (Mehrfachnennungen 
waren zulässig). Aber diese sollen zukünftig we-
niger (bis 2045 keine) genutzt werden. Einen be-
reits vergleichbar hohen Anteil zeigt die Solar-
energie auf (knapp 22 %), insbesondere diese 
soll weiter ausgebaut werden. Die noch eher 
unbedeutenden Energieformen Geothermie, 
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Wasserstoff und Prozess-/Abwärme, aber auch 
die Windenergie sollen zukünftig verstärkt für 
die Wärmeversorgung genutzt werden. 

• Über die Hälfte der Kommunen (52 %) haben 
noch keine Entscheidung getroffen, ob sie 
im Rahmen der Wärmeplanung informelle 
Bürgerbeteiligungsverfahren in Erwägung 
ziehen. Über ein Drittel (35 %) beabsichtigt ak-
tuell, informelle Bürgerbeteiligungsverfahren 
durchzuführen. Nur 13 % planen dies derzeit 
nicht.

• Dass die kommunale Wärmeplanung um-
fangreicher Ressourcen bedarf, ist unstrittig.  
Allerdings können diese von den Kommunen 
nur schwer abgeschätzt werden, mithin be-
sonders von jenen, welche sich erst in der 
Koordinationsphase befinden. Der von den 
antwortenden Kommunen geschätzte Per-
sonalbedarf (in VZÄ) liegt zwischen 0,05 und 
20 VZÄ, der Durchschnitt aller antwortenden 
Kommunen bei 1,8 VZÄ. Dabei schätzten jene 
Kommunen, die noch nicht mit der KWP nach 
WPG begonnen haben, den Personalbedarf 
tendenziell höher ein als jene, die diese bereits 
vollziehen. Vergleichsweise weniger Personal-
bedarf sahen zudem jene Kommunen, welche 
bereits über eine Wärmestrategie verfügen, 
diese aber nicht durch die eigene Verwaltung 
erstellt haben. 

• Die Finanzierung der Kosten soll laut antwor-
tenden Kommunen überwiegend über För-
dermittel finanziert werden (67 %), aber auch 
die Finanzierung aus Haushaltsmitteln wird 
von einigen Kommunen (22 %) angestrebt. 
Schulden sollen hierfür i. d. R. nicht aufge-
nommen werden, dies planen nur 2 %. Unter 
„Anderes“ wurde überwiegend im Sinne des 
Konnexitätsprinzips darauf verwiesen, dass 
der Bund für die Kosten aufzukommen hat.  
Mit Blick auf die Einwohnergrößenklassen 
ist auffällig, dass insbesondere die größeren  
Kommunen mit zunehmender Einwohnerzahl 
auf eigene Haushaltsmittel zurückgreifen.

• Im Rahmen der Studie wurde zusätzlich zur 
Betrachtung der antwortenden Kommunen 

die erwarteten Kosten für die Durchfüh-
rung der Wärmeplanung nach WPG auf die 
Gesamtheit der Kommunen in Deutschland 
aggregiert (nach Einwohnerklassen extrapo-
liert), da die Struktur der Einwohnerklassen der  
antwortenden Kommunen von der Grund-
gesamtheit (alle Gemeinden Deutschlands) 
abweicht. Mit dieser Berechnungsmethodik 
kommen die Verfasser auf ein Ergebnis von 
knapp 520 Millionen Euro erwartbarer Kosten 
für die Kommunen, worauf etwa 165 Millionen 
Euro auf Personalkosten entfallen. Dieses Er-
gebnis entspricht in etwa jener Summe, mit 
welcher der Bund die Kommunen bis 2028 bei 
der erstmaligen Erstellung der Wärmepläne 
unterstützen will, um die finanziellen Mehrbe-

lastungen der Kommunen im Zusammenhang 
mit der kommunalen Wärmeplanung auszu-
gleichen. Hierunter fallen jedoch nur die Pla-
nungskosten; Kosten für die Umsetzung der 
Wärmepläne sind nicht Gegenstand dieser 
Förderung. Diese Kosten, die insbesondere bei 
den EVU anfallen werden (z B. für den Ausbau 
der Netze), werden mithin deutlich höher 
liegen.

• Als Hemmnisse für eine (fristgemäße) Um-
setzung der KWP wurden insbesondere per-
sonelle Ressourcen als größtes Hemmnis be-
nannt. Als zweites großes Hemmnis wurden 
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die bestehenden Infrastrukturen bzw. der 
erforderliche Infrastrukturausbaubedarf auf-
geführt. An dritter Stelle folgten die regulato-
rischen Rahmenbedingungen. Die demogra-
phische Entwicklung stellt hingegen eher ein 
geringes Hemmnis dar.

Stadtwerke/EVU 

• Im Rahmen der Befragung der Stadtwerke 
wurden die Mitgliedsunternehmen des VKU  
adressiert. Auch EVU und insbesondere Stadt-
werke sind „natürliche“ Akteure im Rahmen 
der Wärmeplanung. Dennoch gab im Rahmen 
der Studie nur knapp ein Viertel der befragten 
Unternehmen an, dass in den Kommunen ihres 
Versorgungsgebietes bereits Planungen be-
stehen, knapp drei Viertel der Unternehmen 
verneinten dies. Dies deckt sich in etwa mit 
den Angaben der Kommunen, von denen 83 %  
angaben, noch über keine Wärmeplanung zu 
verfügen.

• Sofern in den Kommunen bereits vor dem In-
krafttreten des WPG Wärmeplanungen be-
standen, waren die befragten EVU in diese 
eingebunden, und zwar mit unterschiedlichen 
Aufgaben (Planungsberatung der Kommunen, 
Umsetzungsberatung, federführender Akteur 
bei der Implementierung). Auch sind Stadt-
werke/EVU oft Ansprechpartner im Rahmen 
der Aufstellung der kommunalen Wärme-
pläne nach WPG. Gut 87 % gaben an, dass sie 
an der Durchführung der Wärmeplanung und 
Erstellung der Wärmepläne nach WPG mit-
wirken werden.

• Die Aufstellung der Wärmepläne nach WPG 
sowie die Umsetzung dieser, inklusive der 
Dekarbonisierung der Wärmenetze, wird mit 
hohen Kosten verbunden sein. Im Rahmen 
der Studie sehen die Unternehmen in den 
Kosten für die Beteiligung an der Durchfüh-
rung der Wärmeplanung selbst (Datenerhe-
bung, Beteiligung am Planungsverfahren, Er-
stellung der entsprechenden Pläne) die ge-
ringsten Kosten (Anteile an den angegebenen 
Kosten insgesamt unter 1 %). Die höchsten 

Kosten verursachen die Maßnahmen zur voll-
ständigen Klimaneutralität der Wärmenetze 
bis 2045 (46 %). Diese umfassen überwiegend 
den Umbau bzw. die technische Nachrüstung 
der bestehenden Wärmeversorgungsinfra-
strukturen. Auch die damit im Zusammenhang 
stehende vorgegebene Zeitschiene zum Anteil 
der Wärme aus erneuerbaren Energien in den 
bestehenden Wärmenetzen sehen gut 17 % 
der EVU als großen Kostenfaktor, weniger in 
denen neuer Wärmenetze.

• Die Gesamtkosten gaben jene Unternehmen, 
die Kosten benannt hatten, mit knapp 5 Mrd. 
Euro an. Hinzu wurden knapp 1 Mrd. Euro für 
energetische Sanierungsmaßnahmen be-
nannt, welche jedoch in der Hochrechnung 
nicht berücksichtigt wurden, da diese i. d. R. 
nicht bei den EVU anfallen. Die Kosten für die 
Umsetzung der Maßnahmen aus der KWP und 
aus weiteren Vorgaben des WPG (Dekarboni-
sierung der Wärmenetze) würden sich dann 
auf ca. 10,8 Mrd. Euro belaufen. Damit würden 
die antwortenden Unternehmen die Kosten 
der Umsetzung des WPG deutlich höher ein-
schätzen als jene im Rahmen der Gesetzes-
folgenabschätzung. Mitunter ist dies aber auch 
in der unvollständigen Datengrundlage zu be-
stehenden Wärmenetzen und Erzeugungs-
strukturen besonders für kleinere Kommunen 
sowie den unterschiedlichen lokalen Gegeben-
heiten begründet, welche sich ebenfalls auf  
die Kosten für den Ausbau von Wärmenetzen 
auswirken.

• Die Unternehmen planen drei wesentliche 
Finanzierungsformen zu nutzen: Fast alle 
Unternehmen (gut 93 %) wollen Fördermittel 
nutzen, im Mittel zu gut 37 %. An zweiter Stelle 
sollen hierfür Kredite aufgenommen werden, 
dies planen etwa 84 % der Unternehmen. 
Durchschnittlich sollen so ca. 46 % der Kosten 
gedeckt werden. Schließlich wollen knapp 80 % 
der Unternehmen Eigenmittel einsetzen, 
wobei diese nur einen kleineren Anteil (durch-
schnittlich 21 %) der Kosten abdecken sollen. 
Aber auch die Verbraucher sollen an den 
Kosten beteiligt werden: Etwa 39 % der Unter-
nehmen wollen zur Finanzierung die Verbrau-
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cherpreise erhöhen, wobei diese Maßnahme 
moderat ausfällt und im Durchschnitt etwa 14 % 
der Kosten finanzieren soll.

• Als Hemmnisse einer fristgemäßen Um-
setzung der Vorgaben des WPG gab es im 
Rahmen der Studie unterschiedliche Auffas-
sungen bei Kommunen und Unternehmen. 
So sehen die EVU in den personellen und fi-
nanziellen Ressourcen der Unternehmen ein 
deutlich größeres Hemmnis als die Kom-
munen, hingegen schätzen sie die Datenver-
fügbarkeit und -erhebung deutlich besser ein. 
Aber auch im Zeithorizont der geplanten Um-

setzung des WPG sehen die Unternehmen eine 
größere Herausforderung, die jedoch infolge 
der zusätzlichen Anforderungen an die EVU 
(Dekarbonisierung der Wärmenetze) nachvoll-
ziehbar ist. 

• Insbesondere in der Finanzierung der er-
forderlichen Maßnahmen nach dem WPG 
und den personellen Ressourcen im Unter-
nehmen werden wesentliche Hemmnisse für 
eine fristgemäße Umsetzung identifiziert. Wei-
terhin sehen die Unternehmen größere ex-
terne Hemmnisse bezogen auf die regulatori-
schen Rahmenbedingungen, der Kapazität 

der Bauwirtschaft sowie in der ausrei-
chenden Verfügbarkeit der erforderlichen 
technischen Komponenten. Aber auch die er-
forderlichen Flächen für den Ausbau der er-
neuerbaren Energien als Energiequelle für die 
Wärmeversorgung werden eher als kritisch be-
trachtet. Das Know-how für die Umsetzung 
der Maßnahmen im Unternehmen, die Ver-
fügbarkeit bzw. Erhebung der dafür sowie der 
nach WPG darzulegenden erforderlichen Daten 
sehen sie hingegen eher nicht als Hemmnis.

• Mit Blick auf die Transformation der Gas-
netze im Rahmen des WPG schätzen über die 

Hälfte der antwortenden Unternehmen (60 %) 
ein, über kein ausreichend internes Know-
how zu verfügen, die übrigen 40 % gaben an, 
über ausreichendes internes Know-how zu 
verfügen. Dabei verfügen überwiegend jene 
Unternehmen, die keine eigenen Wärmenetze 
betreiben, auch über kein entsprechendes in-
ternes Know-how (90 %). Dies trifft aber auch 
auf etwas über die Hälfte jener Unternehmen 
zu, die eigene Wärmenetze betreiben (53 %). 
Dieses fehlende Know-how wird aber von  
den teilnehmenden Unternehmen eher nicht 
als Hemmnis für die fristgemäße Umsetzung 
des WPG gesehen. Häufig wird bei diesen  
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Unternehmen die Planung des Umbaus der 
Gasnetze von externen Ingenieurbüros durch-
geführt.

• Als notwendig wird erachtet, im Rahmen 
der Wärmeplanung eng mit anderen Unter-
nehmen kooperieren zu können. Dies be-
nannten alle Unternehmen, unabhängig von 
der Anteilseignerstruktur. Zudem sieht die 
überwiegende Mehrheit der Unternehmen  
(87 %) hierin die Chance, die Energiewende 
voranzubringen.

 
• Mit Blick auf Geschäftsfelder von Stadt-

werken bzw. EVU erscheint insbesondere 
das Wärme-Contracting interessant (nicht 
erst seit der Diskussion zum GEG oder WPG 
als Option für die Ergänzung der ehemaligen 
Kerngeschäfte von EVU). Derzeit bieten über 
zwei Drittel (ca. 68 %) entsprechende Leis-
tungen an, tendenziell umsatzstärkere Unter-
nehmen. 

• Technologiebezogen bieten die Unternehmen 
mit Blick auf die Wärmespeicherung (Spei-
chermedium Wasser) für die Wärmeerzeugung 
derzeit noch überwiegend Gaskessel (74 %) an, 
gefolgt von Wärmepumpen (48 %). Vergleichs-
weise selten werden für das Wärme-Contrac-

ting Solarthermie, Heizstäbe, Brennstoffzellen 
oder Holzvergaser genutzt. 

• Jene Unternehmen, die im Kontext des WPG 
Wärme-Contracting nicht anbieten, gaben 
überwiegend finanzielle Gründe an. Contrac-
ting binde finanzielle Mittel, welche für an-
dere Aufgaben der Energiewende dann nicht 
mehr zur Verfügung stehen, wo sie indes drin-
gender benötigt würden.

• Über die Hälfte der Unternehmen (ca. 56 %) 
gaben an, dass sie im Rahmen des Contrac-
tings verstärkt moderne Wärmetechnologien 
anbieten wollen. Dabei sollen überwiegend 
moderne Wärmepumpen (d. h. Integration 
von Wärmepumpensystemen in Smart-Home-
Anwendungen) und Solarthermie (ggf. auch 
in Kombination mit Wärmepumpen dann als 
hybride Heizsysteme) Gegenstand von Con-
tracting-Modellen sein. Über ein Viertel der 
Unternehmen wollen hier zudem Pellet-Zen-
tralheizungen anbieten, etwa 15 % zudem 
Brennstoffzellen. Diese vergleichsweise ge-
ringe Anzahl von Nennungen ist mithin daran 
begründet, dass eine wichtige Voraussetzung 
für diese Technologie das Vorhandensein 
eines Gasanschlusses (Wasserstoff) ist, d. h. 
ein Wasserstoffnetz bestehen muss. 
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Mit der Wärmewende der Bundesregierung soll 
die Transformation der derzeit fossil dominierten 
Wärmeversorgung insbesondere der drei großen 
Endverbrauchssektoren hin zu einer klimaneu-
tralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045 ge-
lingen. Dabei ist die Wärmewende neben der 
Stromwende und der Verkehrswende eine der 
drei Säulen der Energiewende. Insbesondere 
gelten Wärmenetze, Wärmepumpen, energeti-
sche Sanierung und grüne Gase als vorrangige 
Strategien für die erfolgreiche Umsetzung der 
Wärmewende.

Aktuell ist etwa die Hälfte des deutschen End-
energieverbrauchs auf die Wärmeversorgung 
zurückzuführen und bisher werden ca. 80 % der 
nachgefragten Wärme über fossile Brennstoffe 
abgedeckt.1 Entsprechend impliziert die Wärme-
wende nicht zuletzt auch für die Kommunen und 
kommunale Versorgungsunternehmen große 
Veränderungen. Insbesondere bei der Versor-
gung von Privathaushalten – auf die nahezu 
die Hälfte des Wärmeenergiebedarfs entfällt – 
kommt den Kommunen und ihren Stadtwerken 
eine entscheidende Rolle zu: die Umstellung 
auf erneuerbare Energien für die Wärmeversor-
gung erfordert in vielen Kommunen eine Um-
stellung auf netzgebundene Wärmeversorgung, 
wozu insbesondere eine strategische kommu-
nale Wärmeplanung notwendig ist. Im August 
2023 hat das Bundeskabinett hierzu das „Ge-
setz für die Wärmeplanung und zur Dekarboni-
sierung der Wärmenetze – Wärmeplanungsge-
setz (WPG)“ beschlossen, welches zum 1. Januar 
2024 in Kraft getreten ist. Mit dem WPG sollen 
die Länder verpflichtend sicherzustellen, dass für 
alle Gemeinden Wärmepläne erstellt werden. Mit 
diesen soll insbesondere aufgezeigt werden, wie 
Kommunen ihre Gebiete auf welche Weise mit 
Wärme versorgen und wie regenerative Energie-
quellen hierzu Verwendung finden. Mit der kom-
munalen Wärmewende geht somit eine strategi-
sche Wärmeplanung einher. Folglich bedarf es in 

den Kommunen „vor Ort“ im Rahmen der Kom-
munalen Wärmeplanung (KWP) entsprechender 
Konzepte und Strategien, bei denen zukünftig 
eine Vielzahl von Akteuren eingebunden werden 
müssen.

Wärmenetze bilden den Nukleus 

auf kommunaler Ebene, um  

die Wärmewende erfolgreich  

zu realisieren.

Insbesondere stellt die Bereitstellung von ther-
mischer Energie durch Wärmenetze einen be-
deutsamen strategischen Ansatz auf kommu-
naler Ebene dar, um die Wärmewende erfolg-
reich zu realisieren. Wärmenetze eröffnen eine 
effiziente und wirtschaftlich vorteilhafte Möglich-
keit, die Transformation des Wärmesektors nicht 
nur in den großen Städten, sondern auch in klei-
neren Gemeinden zu verwirklichen. Wärmenetze 
bieten Flexibilität bei umweltfreundlichen Ener-
gieträgern und Entlastung der Endverbraucher 
von eigenen Heizanlagen, insbesondere in städti-
schen Gebieten. Allerdings sind flächendeckende 
Wärmenetze noch nicht weit verbreitet. Zudem 
sind die Speicherkapazitäten von Wärme in na-
hegelegenen Pufferspeichern begrenzt, während 
Wärmenetze größere Wärmespeicher effizient 
nutzen können. Insgesamt bietet der Ausbau 
von Wärmenetzen ein großes Potenzial für eine 
gelungene Wärmewende, ist jedoch gleich-
zeitig verbunden mit vielen Herausforderungen. 
Im Rahmen dessen nehmen auch kommunale 
Unternehmen, insbesondere Stadtwerke, eine 
essentielle Rolle als potenzielle Betreiber und 
damit für die Umsetzung der konkreten Maß-
nahmen ein. 

Darüber hinaus stoßen Akteure und Beteiligte 
auf weitere Herausforderungen und Hürden im 
Zuge der kommunalen Wärmewende. Hierzu ge-
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hören auch interregionale Differenzen. Dabei 
gibt es nicht nur räumliche Unterschiede in den 
bestehenden Strukturen zwischen ländlichem 
Raum und Großstädten, sondern auch zwischen 
Ost und West (Wirtschaftskraft, Demographie, 
raumstrukturelle Gegebenheiten) sowie Nord 
und Süd (Erzeugung und Verbrauch von erneu-
erbaren Energien). Auch ist die Planung bei kom-
plexen Prozessen unter dem Gesichtspunkt des 
Arbeitskräftemangels in der Verwaltung heraus-
fordernd. Aber auch die kommunalen Unter-
nehmen stehen im Rahmen der kommunalen 
Wärmewende vor vielen Anforderungen. Dies 
tangiert vor allem Finanzierungsaspekte, da ins-
besondere auch hohe Investitionen in moderne 
Technologien, aber auch den Neu-, Aus- und 
Umbau der Wärmenetze, zu erwarten bzw. teil-
weise bereits notwendig sind. Um die kommu-
nale Wärmewende auf Seiten der Stadtwerke zu 
finanzieren, müssen die Kommunen als Gesell-
schafter der Stadtwerke erhebliche Beiträge zur 
Stärkung der Eigenkapitalausstattung leisten.

Studie analysiert Herausforderun-

gen sowie Problemstellungen der 

kommu nalen Wärmeplanung 

und identifi ziert Hürden als auch 

Handlungs felder und Perspektiven 

für Kommunen und Energiever

sorgungsunternehmen in der 

Wärmewende.

Diesen Themen sowie damit einhergehenden 
Herausforderungen und Problemstellungen 
möchte sich diese Studie widmen und sowohl 
Hürden als auch Handlungsfelder und Perspek-
tiven für Kommunen sowie Energieversorgungs-
unternehmen analysieren und aufzeigen. Neben 
einer deskriptiven Desktop-Analyse zu allge-
meinen Fragestellungen im Kontext der Trans-
formation der Wärmeversorgung und der KWP 
wurde eine empirische Analyse auf Basis eines 
standardisierten, geschlossenen Fragebogens als 
Online-Befragung durchgeführt. Hierfür wurden 
alle amtsfreien kreisangehörigen Gemeinden, 
Gemeindeverbände (Ämter, Verbandsgemein-
 den, Verwaltungsgemeinschaften, Einheitsge-
mein den, Samtgemeinden etc.) und kreisfreien 
Städte sowie alle Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) mit Sitz in Deutschland2 befragt. 
Dabei wurde für jede Gruppe ein separater Fra-
gebogen entwickelt, welcher schwerpunktmäßig 
spezifische Anforderungen aus dem WPG für 
die entsprechende Befragungsgruppe enthielt. 
Dabei wurden die Kommunen schwerpunkt-
mäßig zur Durchführung der KWP als Planungs-
instrument befragt, die EVU zu Fragen der Um-
setzung daraus abgeleiteter Maßnahmen.
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2.1 Kommunale Wärmeplanung als 
ein Baustein der Transformation 

Die KWP ist ein systematisch, langfristig ange-
legtes Planungsinstrument, welches auf die Op-
timierung der Wärmeversorgung in Städten und 
Gemeinden abzielt. Sie umfasst die Erhebung, 
Analyse und strategische Steuerung der Wärme-
bedarfe und -ressourcen auf lokaler Ebene. Ziel 
ist es, durch den Einsatz erneuerbarer Energien, 
die Verbesserung der Energieeffizienz und die 
Integration nachhaltiger Technologien CO2-Emis-
sionen zu reduzieren und eine sichere, möglichst 
kosteneffiziente und umweltfreundliche Wärme-
versorgung sicherzustellen. Die Einführung der 
Wärmeplanung wurde im Koalitionsvertrag der 
aktuellen Bundesregierung der 20. Legislaturpe-
riode vereinbart.3

Die KWP verfolgt das Ziel, die Treibhausgas-
emissionen zu reduzieren, indem sie den Ein-
satz fossiler Brennstoffe für die Wärmeversor-
gung verringert und erneuerbare Energien sowie 
energieeffiziente Technologien in die Wärmever-
sorgung integriert. Denn Städte und Gemeinden 
tragen erheblich zum nationalen und globalen 
CO2-Ausstoß bei. Durch eine zielgerichtete Wär-
meplanung kann der Energieverbrauch gesenkt 
und der Anteil erneuerbarer Energien erhöht 
werden, was wesentlich zur Erreichung der Kli-
maschutzziele beiträgt. Außerdem soll mit der 
Wärmeplanung die Sicherstellung einer stabilen 
und zuverlässigen Wärmeversorgung gewähr-
leistet werden, die unabhängig von endlichen 
fossilen Brennstoffmärkten ist. Ein weiteres Ziel 
ist die Minimierung des Energieverbrauchs durch 
die Implementierung energieeffizienter Techno-
logien und die Optimierung der Wärmenetze, 
worauf im Verlauf des Kapitels vertiefend ein-
gegangen wird. Damit korrespondiert die Re-
duktion der Energiekosten für Haushalte, Unter-
nehmen und öffentliche Einrichtungen. Durch 
effiziente Planung und Nutzung vorhandener 

Ressourcen können die Energiekosten gesenkt 
und wirtschaftliche Vorteile erzielt werden.4

Hintergrund der Wärmeplanung sind die klima-
politischen Ziele der Bundesrepublik Deutsch-
land. Diese basieren auf der Verpflichtung, die 
globale Erderwärmung zu begrenzen und die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sind 
eng mit dem Pariser Klimaabkommen verbun-
 den, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf 
deutlich unter 2° C, idealerweise auf 1,5° C, im 
Vergleich zum vorindustriellen Niveau, anstrebt. 
Deutschland hat sich ambitionierte Ziele ge-
setzt, darunter eine Reduktion der Treibhausgas-
emissionen um mindestens 65 % bis 2030, 88 % 
bis 2040 und die Erreichung der Klimaneutralität 
bis 2045. Fünf Jahre später sollen bereits Negativ-
emissionen erreicht werden.5

Zur Umsetzung dieser Ziele wurden verschiedene 
Gesetze und Verordnungen erlassen. Das zen-
trale Gesetz ist das Bundes-Klimaschutzgesetz 
(KSG), das rechtlich verbindliche Emissionsmin-
derungsziele für verschiedene Sektoren festlegt, 
darunter Energie, Industrie, Verkehr, Landwirt-
schaft und Gebäude. Das KSG sieht auch jährliche 
Emissionsbudgets vor, deren Einhaltung durch 
ein unabhängiges Expertengremium überwacht 
wird. Bei Überschreitung der Budgets müssen so-
fortige Maßnahmen zur Nachbesserung ergriffen 
werden.6 Seit 2021 gelten für diese Bereiche noch-
mals verschärfte Vorgaben, in deren Rahmen die 
Europäische Klimaschutzverordnung jährliche 
Verpflichtungen festlegt, deren Erfüllung ver-
bindlich und sanktionsbewehrt ist. Für jede emit-
tierte Tonne CO2 muss eine Emissionszuweisung 
aus dem gleichen Jahr (oder aus früheren Jahren) 
nachgewiesen werden. Verfehlungen belasten 
dann folglich den Bundeshaushalt. Bei einer 
Überschreitung des nationalen Budgets muss 
Deutschland das Defizit ausgleichen, indem Emis-
sionszuweisungen von anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union erworben werden.7  

2 Transformation der 
 Wärmeversorgung
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Ein weiteres zentrales Gesetz ist das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG), das den Ausbau er-
neuerbarer Energien fördert, indem es unter 
anderem die Einspeisung von Strom aus erneu-
erbaren Quellen ins Netz priorisiert und finanzi-
elle Anreize für deren Nutzung bietet.8 Auch das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) spielt eine wesent-
liche Rolle, indem es Anforderungen an die ener-
getische Qualität von Neubauten und Renovie-
rungen sowie den Einsatz erneuerbarer Energien 
in Gebäuden festlegt.9

Diese Gesetze und die zugrunde liegenden klima-
politischen Ziele haben einen direkten Einfluss 
auf die Wärmeplanung in Deutschland. Der Ge-
bäudesektor ist für einen erheblichen Anteil der 
CO2-Emissionen verantwortlich, insbesondere 
durch die Beheizung und Kühlung von Wohn- 
sowie Gewerbegebäuden. Laut Umweltbun-
desamt verursacht der Betrieb von Gebäuden 
rund 30 % der CO2-Emissionen.10 Um die Emissi-
onen in diesem Bereich zu senken, sind umfang-
reiche Maßnahmen erforderlich. Deshalb wurde 
auch das „Gesetz für die Wärmeplanung und 
zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärme-
planungsgesetz – WPG)“ eingeführt. Dieses ist 
in Deutschland ein zentraler Baustein zur Errei-
chung der nationalen Klimaziele, insbesondere 
im Bereich der Wärmeversorgung. Das Gesetz 
verpflichtet die Kommunen, detaillierte Wärme-
pläne zu erstellen, um die Nutzung von fossilen 
Brennstoffen in der Wärmeversorgung zu redu-
zieren und durch erneuerbare Energien sowie 
energieeffiziente Technologien zu ersetzen.11 Das 
WPG verfolgt mehrere Hauptziele. Erstens sollen 
Kommunen einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Wärmeversorgung und den Energie-
verbrauch in ihrem Gebiet erhalten. Dies um-
fasst die Erfassung und Analyse von Daten zu 
bestehenden Heizsystemen, Energiequellen und 
Wärmebedarf in unterschiedlichen Bereichen 
wie Wohngebäuden, Gewerbe sowie Industrie. 
Zweitens zielt das Gesetz darauf ab, konkrete 
Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um 
die Wärmeversorgung nachhaltiger zu gestalten. 
Dies beinhaltet die Identifikation von Potenzialen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien wie Solar-
thermie, Geothermie und Biomasse. Auch die 
Möglichkeiten zur Abwärmenutzung aus indus-

triellen Prozessen oder Kraftwerken werden be-
rücksichtigt.12 Ein weiterer zentraler Aspekt ist 
die Förderung von Wärmenetzen, die eine effi-
ziente Verteilung der Wärme ermöglichen und 
somit den Energieverbrauch und die CO2-Emis-
sionen senken.13 Des Weiteren legt das WPG fest, 
dass die Wärmepläne regelmäßig aktualisiert 
und fortgeschrieben werden müssen, um Fort-
schritte bei der Umsetzung der Maßnahmen zu 
überprüfen. Die Kommunen sind verpflichtet, 
diese Pläne öffentlich zugänglich zu machen und 
die Bürger sowie lokale Akteure einzubeziehen. 
Dies soll die Transparenz und Akzeptanz der 
Maßnahmen fördern und eine breite Beteiligung 
an der Umsetzung der Wärmeplanung unter-
stützen. Ein weiterer bedeutender Aspekt des 
WPG ist die enge Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen politischen Ebenen und den rele-
vanten Akteuren. Dies umfasst die Koordination 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie 
die Einbindung von Energieversorgern, Woh-
nungsbaugesellschaften, Industrieunternehmen 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Diese 
Kooperation ist entscheidend, um Synergien zu 
nutzen, Innovationen zu fördern und die Umset-
zung der Wärmepläne effizient zu gestalten. Für 
die Erstellung der Wärmepläne existieren in der 
Bundesrepublik unterschiedliche Fristen. Diese 
sind gestaffelt nach der jeweiligen Einwohner-
anzahl in der Gemeinde. Bis zum 30. Juni 2026 
müssen alle Gemeinden einen Wärmeplan an-
gefertigt haben, deren Einwohnergröße 100.000 
überschreitet. Kommunen, die unter dieser 
Grenze liegen, haben zwei Jahre mehr Zeit.14 

Der Wärmeverbrauch in 

Deutschland stellt einen Großteil 

des Endenergieverbrauchs dar. 

Insgesamt betrug der Energiever-

brauch hierzulande im Jahr 2023 

gut 2.200 Milliarden kWh. Davon 

wurden 49,7 % für Wärme und 

Kälte genutzt.
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8 Vgl. Bundesregierung,  

 Mitteilung vom 01.03.2023.
9 Vgl. Bundesregierung, 

 Mitteilung vom 07.04.2024.
10 Vgl. Umweltbundesamt

 (2023c).
11 Vgl. BMWSB (o. J.): Komm u-

 nale Wärmeplanung.
12 Vgl. Brück von Oertzen

 (2023), S. 28 f.
13 Vgl. BMWSB (o. J.): Kommu-

 nale Wärmeplanung.
14 Vgl. BMWSB (o. J.): Kommu-

 nale Wärmeplanung.



Insgesamt zeigt sich, dass die klimapolitischen 
Ziele Deutschlands und die entsprechenden 
Gesetze die Rahmenbedingungen für eine um-
fassende Transformation des Wärmebereichs 
schaffen. Durch die Kombination von gesetzli-
chen Vorgaben, technologischen Innovationen 
und finanziellen Anreizen wird angestrebt, eine 
nachhaltige und klimaneutrale Wärmeversor-
gung zu realisieren und damit einen wichtigen 
Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten.

Um dies zu veranschaulichen, ist es notwendig, 
die Zusammensetzung des Energie-Mix‘ für 
Wärme in Deutschland näher zu betrachten. 
Denn wie bereits erwähnt, stellt der Wärmever-
brauch in Deutschland einen Großteil des End-
energieverbrauchs dar. Insgesamt betrug der 
Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2023 
gut 2.200 Milliarden Kilowattstunden. Davon 
wurden 49,7 % für Wärme und Kälte genutzt. 
23,9 % wurden für den Bruttostrom gebraucht 
und 26,4 % für den Endenergieverbrauch im 
Verkehr (ohne Strom und internationalen Luft-
verkehr).15 Im Bereich der privaten Haushalte 
ist der Anteil für Wärmeanwendungen an der 
End energie sogar noch höher und beträgt 90 %. 
Für den raumwärmebedingten Endenergiever-
brauch werden davon allein zwei Drittel benö-
tigt. Als Energieträger wird dafür hauptsächlich 
Erdgas genutzt. Im Bereich der Industrie ist der 
Anteil am Endenergieverbrauch mit 60 % etwas 

geringer. Im Sektor Gewerbe, Handel und Dienst-
leistungen beträgt der Anteil ebenfalls 60 %, 
davon werden 40 % für Raumwärme benötigt.16 
In Bezug auf die Energieträger rangiert Erdgas 
auf Platz 1, gefolgt von Kohle, erneuerbare Ener-
gien und Energie aus der thermischen Abfall- 
verwertung.17 Die Bedeutung der erneuerbaren 
Energien hat im Verlauf der letzten Jahre zuge-
nommen. Entsprechend betrug der Anteil von er-
neuerbaren Energien am Endenergieverbrauch 
für Wärme und Kälte im Jahr 2023 18,8 %. Wie 
in Abbildung 1 zu sehen ist, nehmen erneuer-
bare Energien eine weitaus wichtigere Rolle am 
Stromverbrauch ein.18

Aus Abbildung 1 lässt sich darüber hinaus ab-
leiten, dass in den letzten Jahren die Entwicklung 
erneuerbarer Energien im Wärmesektor von ge-
ringer Dynamik geprägt war. Obwohl die Nut-
zung von Holz (u.a. vor allem Pellets, aber auch 
Holzhackschnitzel) bis 2013 kontinuierlich an-
stieg, stagnierte die Menge an genutzter „grüner 
Wärme“ bis 2020 weitgehend. Erst in den letzten 
drei Jahren ist die Bedeutung erneuerbarer 
Wärme wieder gewachsen. Getrieben u. a. durch 
hohe Gaspreise, nahm vor allem der Einsatz von 
Wärmepumpen erheblich zu. Der Anteil erneuer-
barer Energieträger am Endenergieverbrauch für 
Wärme und Kälte stieg im Jahr 2023 auf 18,8 %, 
nachdem er im Jahr 2022 bei 17,5 % lag. Der Ver-
brauch erneuerbarer Wärme erhöhte sich dabei 
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15 Vgl. AEE (o. J.).
16 Vgl. Umweltbundesamt 

 vom 02.04.2024.
17 Vgl. Statistisches Bundesamt  

 (o. J.): Elektrizitäts- und

 Wärmeerzeugung nach   

 Energieträgern.
18 Vgl. Umweltbundesamt vom  

 08.03.2024, Überblick.

Abbildung 1: Entwicklung des Anteils erneuerbarer Energien an den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr bis 2023
(Eigene Darstellung. Datengrundlage: Umweltbundesamt vom 08.03.2024.)



geringfügig von 203,3 Mrd. kWh im Jahr 2022 auf 
205,5 Mrd. kWh im Jahr 2023, während der Ver-
brauch fossiler Energieträger für Wärme deut-
lich zurückging. Die verschiedenen Formen der 
Biomasse dominieren weiterhin die erneuerbare 
Wärmeversorgung. Feste Biomasse, insbeson-
dere Energieholz in seinen unterschiedlichen 
Nutzungsformen, liefert den größten Anteil an 
erneuerbarer Wärme. Jedoch ist der Anteil der 
festen Biomasse (Energieholz in diversen Nut-
zungsformen) an der gesamten erneuerbaren 
Wärme in den letzten 20 Jahren gesunken. Ins-
gesamt trug die feste Biomasse im Jahr 2023 mit 
131,6 Mrd. kWh zum Endenergieverbrauch für 
Wärme und Kälte bei. Flüssige Biobrennstoffe  
lieferten 2,6 Mrd. kWh, gasförmige Biomasse  
21,6 Mrd. kWh und biogener Abfall weitere  
14,9 Mrd. kWh. Neben Biomasse wird erneuer-
bare Wärme auch durch Solarthermie- und Geo-
thermieanlagen erzeugt. Der Anteil der Solar-
thermie stieg zwischen 2000 und 2023 von 2 % 
auf 4 % der gesamten erneuerbaren Wärme. Im 
Jahr 2023 lieferte die Solarthermie aufgrund ge-
ringerer Sonnenstrahlung im Vergleich zu 2022 
etwa 6 % weniger Energie, insgesamt 9,1 Mrd. 
kWh, zu 9,7 Mrd. kWh. Die Wärmebereitstellung 
aus Umweltwärme und Geothermie nahm im 
Jahr 2023 deutlich zu und erreichte 25,7 Mrd. 
kWh, was einer Steigerung von 18 % gegenüber 
dem Vorjahr (21,7 Mrd. kWh) entspricht. Dies re - 
flektiert das starke Wachstum des Wärme pum-
penmarktes und erklärt den vorher genann ten 
Rückgang des Anteils der Biomasse an der ge-
samten erneuerbaren Wärme. Insgesamt stam-
 men heute etwa 12,5 % der erneuerbaren Wärme 
aus Geothermie und Umweltwärme, während 
dieser Anteil im Jahr 2000 noch unter 4 % lag.19

Fernwärme wird in der klima-

neutralen Wärmeversorgung in 

Zukunft, insbesondere in urbanen 

Gebieten, eine zentrale Rolle 

spielen. Derzeit werden bundes-

weit nur etwa 14 % der Haus - 

halte über Fernwärme versorgt,

wobei lediglich 20 % dieser Fern - 

wärme aus erneuerbaren Energien 

stammen. Ziel ist es, dass bis 2045 

alle Wärmenetze klimaneutral 

betrieben werden.

Ein gesonderter Blick muss auf die Wärmenetze 
gelegt werden. Denn Fernwärme wird in der kli-
maneutralen Wärmeversorgung der Zukunft, ins-
besondere in urbanen Gebieten, eine zentrale 
Rolle spielen. Derzeit werden bundesweit nur 
etwa 14 % der Haushalte über Fernwärme ver-
sorgt, wobei lediglich 20 % dieser Fernwärme 
aus erneuerbaren Energien stammen. Ziel ist es 
jedoch, dass bis 2045 alle Wärmenetze klimaneu-
tral betrieben werden, was bedeutet, dass 100 
% der eingespeisten Wärme aus erneuerbaren 
Energien stammen müssen. Das WPG legt hier 
den Rahmen für die schrittweise Dekarbonisie-
rung und den Ausbau der Fernwärme fest: Für 
neue Wärmenetze gilt seit dem 1. Januar 2024, 
dass mindestens 65 % der eingespeisten Wärme 
aus erneuerbaren Quellen stammen müssen. Bis 
zum Jahr 2030 soll die Hälfte der leitungsgebun-
denen Wärme klimaneutral erzeugt werden. Bis 
dahin sollen die Wärmenetze zu 30 % und bis 
2040 zu 80 % mit Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist 
werden.20 

Insgesamt unterstreichen diese Zahlen die Her-
ausforderungen, vor denen Deutschland steht, 
um seine Klimaziele zu erreichen. Daher soll die 
Kommunale Wärmeplanung als ein wesentli-
ches Instrument der Wärmewende dafür Sorge 
tragen, dass diese Ziele möglichst entsprechend 
des avisierten Zeithorizonts umgesetzt werden. 
Damit dies effektiv und nach einem einheitlichen, 
verbindlichen Standard vollzogen werden kann, 
existieren im Rahmen des WPG verbindlich vor-
gegebene Schritte für den Planungsprozess und 
spezifische Anforderungen an die Wärmepläne. 
Diese sind systematisch strukturiert, um eine 
gründliche Analyse, Planung und Umsetzung zu 
ermöglichen. 
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19 Vgl. Umweltbundesamt 

 vom 08.03.2024, Wärme. 
20 Vgl. Bundesregierung, 

 Mitteilung vom 11.01.2024.



2.2 Das WPG im Kontext der kommu-
nalen Selbstverwaltung 

Für die Umsetzung der KWP gibt das Gesetz den 
Ablauf vor, wie die Wärmeplanung von der pla-
nungsverantwortlichen Stelle21 durchzuführen 
ist. In der Regel ist dies die kommunale Ebene 
und hier im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung sowie nach der Zielstellung des WPG zu-
nächst die einzelne Gemeinde. Aber auch Land-
kreise, Gemeindeverbände oder Zweckverbände 
können damit betraut werden, insbesondere 
wenn die übergeordnete Verwaltungseinheit 
hier aus verschiedenen Gründen als geeigneter 
erscheint. Dies ist insbesondere auch von den 
Gegebenheiten vor Ort (Raum- und Siedlungs-
struktur, geographisch-topologischen Gegeben-
heiten, sozio-strukturellen Rahmenbedingungen 
wie Demographie oder Kommunalfinanzen etc.) 
abhängig. Hier zeigt sich eine große Heteroge-
nität, was zu spezifischen Herausforderungen für 
die Kommunen führen kann.

Da der Bund kein direktes Durch-

griffsrecht auf die Kommunen hat, 

wurden die Länder verpflichtet 

sicherzustellen, dass alle Kommunen 

entsprechende Wärmepläne aufstellen.

Folglich scheint es geboten, das WPG mit Blick 
auf die kommunale Selbstverwaltungsgarantie 
des Grundgesetzes und der kommunalen Auf-
gabenwahrnehmung kurz zu beleuchten. Die 
kommunale Aufgabenwahrnehmung ergibt sich 
dabei neben benannter Selbstverwaltungsga-
rantie auch aus dem Postulat der Herstellung 
gleichwertiger Lebensbedingungen in der Bun-
desrepublik sowie dem damit verbundenen Auf-
gabenkanon der öffentlichen Daseinsvorsorge.22 
Daraus resultieren zwei grundlegende Gruppen 
von Aufgaben: freiwillige Aufgaben und Pflicht-
aufgaben.23 Von dieser Zuordnung hängt auch 
ab, wie bzw. von wem die Erfüllung dieser Auf-
gaben zu finanzieren ist. Dies ergibt sich u. a. 
aus dem Subsidiaritätsprinzip und dem Konnexi-
tätsprinzip. Diese Prinzipien besagen, wann eine 

übergeordnete staatliche Institution oder Ebene 
(regulativ) in die Aufgabenerfüllung eingreifen 
soll bzw. wer die Finanzverantwortung für die Er-
füllung einer bestimmten Aufgabe innehat.24 Im 
Kontext der Studie stellt sich daher die Frage, 
wer für die Umsetzung des WPG, d. h. mit der 
Durchführung der dort verpflichtenden Wärme-
planung, verantwortlich ist. Zugleich bedeutet 
dies im Sinne der Zielstellung des WPG, ob bzw. 
inwieweit der Klimaschutz eine verpflichtende 
kommunale Aufgabe des eigenen Wirkungs-
kreises darstellen kann.

Mit Blick auf den Bereich Energie ist unstrittig, 
dass zumindest die Gewährleistung der Versor-
gung mit Elektrizität eine kommunale Pflichtauf-
gabe ist, auch fällt die Energieversorgung in den 
Aufgabenbereich der kommunalen Daseinsvor-
sorge. Die kommunale Daseinsvorsorge bezieht 
sich dabei explizit auf den eigenen Wirkungskreis 
der Kommunen und stellt damit eine Selbstver-
waltungsaufgabe dar. Jedoch war in einigen Bun-
desländern wie z. B. Hessen, Niedersachsen oder 
Baden-Württemberg bereits vor Inkrafttreten des 
WPG eine kommunale Wärmeplanung verpflich- 
tend, in anderen Bundesländern, wie z. B. Schles-
wig-Holstein, wird die Wärmeplanung als zent-
rales Element in Klimaschutzgesetzen benannt.25 
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 über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenerfüllung entschieden werden kann, so kann mit Blick auf die pflichtigen  

 Aufgaben nur über das „Wie“ entschieden werden. Bei den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises kann  

 werde über das „Ob“, noch das „Wie“ entschieden werden. 
24 Das Konnexitätsprinzip bildet dabei einen Grundsatz im Staatsrecht, der besagt, dass Aufgaben- und Finanz- 

 verantwortung föderal zusammengehören. Jene Ebene, die über eine Aufgabe entscheidet, ist folglich auch für  

 die Finanzierung zuständig. 
25 Bereits vor dem Inkrafttreten war die Wärmeplanung in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hamburg,  

 Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen verpflichtend. In den ostdeutschen Bundesländern existieren  

 teilweise Wärmekataster bzw. wird die Wärmeplanung als zentrales Element in Klimaschutzgesetzen benannt.  

 So besteht z. B. in Baden-Württemberg nach § 27 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Würt- 

 temberg (KlimaG BW) eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung, die dort als erstes Bundesland 2020 für  

 große Kreisstädte und Stadtkreise eingeführt wurde – andere Bundesländer zogen schrittweise nach. Mit § 34  

 KlimaG BW wird dabei auch der finanzielle Ausgleich für kommunale Mehrbelastungen in den Bereichen kom- 

 munale Wärmeplanung sowie für Koordinatoren für Mobilität und Klimaschutz (Plicht für die Landkreise) gere- 

 gelt. In Hamburg sind bspw. mit §§ 10, 25 und 26 Hamburgisches Klimaschutzgesetz (Hmb-KliSchG) die zustän- 

 digen Behörden zur Erstellung einer Wärme- und Kälteplanung, eines Dekarbonisierungsfahrplans für Wärme- 

 versorgungsunternehmen sowie zum Führen eines Wärmekatasters verpflichtet. In Niedersachsen sind die  

 Kommunen mit § 20 Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) bis Ende 2026 verpflichtet, einen Wärmeplan zu  

 erstellen, der alle fünf Jahre fortzuschreiben ist. Dabei erhalten die niedersächsischen Kommunen eine finan- 

 zielle Zuweisung entsprechend ihrer Größe. Und auch in Schleswig-Holstein gilt mit § 7 Energiewende- und  

 Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG) eine Aufstellungspflicht für einen kommunalen Wärme- und Kälte- 

 plan für verschiedene größere Kommunaltypen, die ebenfalls mit einer pauschalen Landeszuweisung zuzüglich  

 eines Aufschlags je Einwohner verbunden sind. Außerdem sind bspw. in Thüringen mit § 8 Thüringer Klimagesetz  

 (ThürKlimaG) die Fernwärmeversorgungsunternehmen dazu verpflichtet, bis 2030 Konzepte zu einer nahezu  

 klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 zu erstellen und den Kommunen wird empfohlen, Wärme- und Kälte- 

 analysen zu erarbeiten.

21 Der nach Planungsrecht  

 der Länder für die Erfüllung  

 der Aufgabe verantwortliche  

 Rechtsträger. 
22 Die kommunale Selbstver- 

 waltungsgarantie ist in Art.  

 28 Abs. 2 GG verankert, das  

 Gleichwertigkeitspostulat in  

 § 1 Abs. 2 ROG. Der staatliche  

 Auftrag der Daseinsvorsorge  

 kann ebenfalls aus § 2  

 Abs. 2 ROG abgeleitet  

 werden. Nr. 1 dieses Absat-

 zes besagt: „Im Gesamraum 

 der Bundesrepublik Deutsch-

 land und in seinen Teilräu-

 men sind ausgeglichene

 soziale, infrastrukturelle,

 wirtschaftliche, ökologische  

 und kulturelle Verhältnisse  

 anzustreben. Dabei ist die  

 nachhaltige Daseinsvor-

 sorge zu sichern (…).“ 
23 Die Pflichtaufgaben (d. h.  

 per Gesetz oder Rechtsver-

 ordnung von Bund oder 

 Land vorgegebene Aufga-

 ben) werden dabei noch-

 mals unterteilt in Selbstver-

 waltungsaufgaben des  

 eigenen Wirkungskreises  

 (pflichtige Aufgaben) und  

 staatliche Aufgaben des  

 übertragenen Wirkungs-

 kreises (Pflichtaufgaben  

 nach Weisung und Auftrags-

 angelegenheiten). Während 

 bei den freiwilligen Aufga- 

 ben seitens der Kommunen 



Im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsge-
setz Baden-Württemberg existiert beispielsweise 
ein ganzer Paragraf zum Thema „Kommunale 
Wärmeplanung“. In § 27 Abs. 3 des Gesetzes wird 
verdeutlicht, dass Baden-Württemberg früher als 
andere Länder zur Wärmeplanung verpflichtet. 
Zum 31. Dezember 2023 mussten große Kreis-
städte und Stadtkreise einen kommunalen Wär-
meplan erstellen.26 Folglich kann die Wärmepla-
nung zumindest als ein wesentliches Instrument 
und damit als eine wesentliche Aufgabe des Kli-
maschutzes eingestuft werden. Je nach Blick-
winkel ist nun zu fragen, ob Klimaschutz und 
damit die KWP nach dem WPG als ein Instrument 
hierfür eine kommunale Selbstverwaltungsauf-
gabe oder eine Aufgabe des übertragenen Wir-
kungskreises darstellt. Hier können zwei grund-
legende Einordnungen benannt werden: Einer-
seits wird argumentiert, dass sich die Kommunen 
im Rahmen der Stadtentwicklung (Klimaanpas-
sung der Städte), aber auch im Rahmen eigener 
Klimaschutzziele (bspw. treibhausgasneutrale 
Kommunen) dieser Aufgaben im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltungshoheit freiwillig 
angenommen haben und entsprechende Klima-
schutzkonzepte beschlossen; Klimaschutz wird 
hier als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 
definiert.27 Dies impliziert aber auch, dass die 
Kommunen entsprechende Maßnahmen primär 
selbst finanzieren müssen. Andererseits wird dis-
kutiert, ob mit Blick auf die globale Dimension 
des Klimawandels zumindest der Klimaschutz 
nicht eher eine Aufgabe von Bund und Ländern 
darstellt, auch, da sich die Umsetzung klimapoli-
tischer Ziele (bspw. Klimaneutralität) nicht mehr 
alleinig durch immer mehr Förderprogramme 
seitens des Bundes und der Länder auf die Kom-
munen erreichen lässt.28 Eine zuletzt diskutierte 
Variante ist die Aufnahme des Klimaschutzes in 
den Bereich der sog. Gemeinschaftsaufgaben 
und damit in den Verantwortungsbereich von 
Bund und Ländern,29 hier könnte bspw. auch mit 
dem Konnexitätsprinzip argumentiert werden.

In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch eine 
weitere Diskussionslinie ab: die Überführung des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung in eine 
kommunale Pflichtaufgabe.30 Damit verbunden 
ist die Erwartung, dass dadurch die Bedeutung 

von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahmen gestärkt und deren Finanzierung auf 
eine solidere Basis gestellt werden könnte.31 Hier 
stellt sich dann insbesondere mit Blick auf die Fi-
nanzierung zumindest der Wahrnehmung dieser 
Aufgabe, d. h. der Gewährleitung der Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen durch die Aufstel-
lung entsprechender kommunaler Rechtsnormen 
(formelle Planungen, Satzungen etc.), die Frage, 
ob es sich um eine pflichtige kommunale Selbst-
verwaltungsaufgabe oder um eine Pflichtaufgabe 
nach Weisung handelt. Denn nach dem Subsidia-
ritätsprinzip würde dies bedeuten, dass im erst-
genannten Fall grundsätzlich die Kommunen 
auch für die Finanzierung verantwortlich wären, 
im zweitgenannten Fall der Bund oder die Länder.

Wärmeplanung als Daseinsvorsorge: 

Bund erstattet konnexitätsbedingt 

einen Teil des finanziellen Planungs-

aufwandes.

Mit Blick auf das KWP wird deutlich, dass zwar in 
einigen Bundesländern die kommunale Wärme-
planung bereits vor Inkrafttreten des WPG ver-
pflichtend und somit Teil der kommunalen Da-
seinsvorsorge war,32 flächendeckend verbindlich 
wurde diese für alle Kommunen jedoch erst in-
folge dieses Gesetzes. Da der Bund kein direktes 
Durchgriffsrecht auf die Kommunen hat, wurden 
die Länder verpflichtet sicherzustellen, dass alle 
Kommunen entsprechende Wärmepläne auf-
stellen. Somit kann argumentiert werden, dass 
die Aufstellung kommunaler Wärmepläne um 
eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises 
handelt, in diesem Fall um eine Pflichtaufgabe 
nach Weisung. Entsprechend wäre die Erstel-
lung der kommunalen Wärmepläne durch den 
Bund zu finanzieren. Dafür, dass man dieser Be-
trachtungsweise folgen kann, spricht auch, dass 
der Bund die erstmalige Erstellung von Wärme-
plänen fördert. Hierfür erhalten die Länder zeit-
lich bis 2028 befristet ein höherer Anteil an der 
Umsatzsteuer, insgesamt 500 Millionen Euro. 
(Konnexitätszahlungen).33 Derzeit nicht bewertet 
werden kann, inwieweit die Länder diese Mittel 
vollständig an die Kommunen weiterreichen34  
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26 Vgl. Baden-Württemberg   

 (2023).
27 Vgl. bspw. DST (2024.),  

 S. 5 f.; Difu (o. J.), S. 7 oder  

 Klima-Bündnis e. V. (2022),  

 S. 2. 
28 Vgl. bspw. Difu (o. J.), S. 8. 
29 Vgl. ebenda. 
30 Vgl. DST (2024), Klima- 

 Bündnis e. V. (2022). 
31 Vgl. DST (2024), S. 5. 
32 Vgl. Umweltbundesamt   

 (2022), S. 5. 
33 Vgl. BMWSB (o. J.): Kommu- 

 nale Wärmeplanung.
34 Ein Beispiel dafür, dass 

 einige Länder nicht alle 

 vom Bund für eine be-

 stimmte kommunale Auf-

 gabe bereitgestellten Mit-

 tel weiterleitet, war das  

 Entflechtungsgesetz.   

 Dieses Gesetz galt von 2007  

 bis 2019 und sollte nach der  

 Föderalismusreform I (2007)  

 die Finanzierung der bis  

 2006 vom Bund und den  

 Ländern gemeinsam wahr- 

 genommene Gemeinschafts- 

 aufgaben sicherstellen. Dies  

 betraf u. a. die dadurch be- 

 endeten Finanzhilfen des  

 Bundes für die Verbesse- 

 rung der Verkehrsverhält- 

 nisse in den Gemeinden  

 (§ 3 EntflechtG). Nachdem  

 die Zweckbindung der Ent- 

 flechtungsmittel 2014 be- 

 endet wurde, haben einige  

 Länder diese Mittel für  

 Investitionen in anderen  

 Bereichen genutzt (vgl. FES  

 (2015), S. 7).



bzw. ob damit alle zusätzlichen Kosten der Kom-
munen gedeckt werden („Vollkostenerstattung“, 
d. h. auch kurzfristige Kosten eines zusätzlichen 
Verwaltungshandels). Denn formal sind nach 
WPG die Länder für die Wärmeplanung verant-
wortlich, es wird aber erwartet, dass diese die 
Aufgabe an die Kommunen übertragen werden. 
Damit sind die Länder ebenfalls mit Blick auf das 
Subsidiaritätsprinzip grundsätzlich verpflichtet, 
die Kosten dafür zu übernehmen. Dies bedeutet, 
dass die Länder, welche die Aufgabe übertragen, 
zugleich verpflichtet sind, Bestimmungen über 
die Kostentragung zu erlassen. Auch hier kann 
derzeit nicht abgeschätzt werden, inwieweit o. g. 
„Vollkostenerstattung“ erfolgt.

2.3 Wesentliche Akteure und for-
melle kommunale Steuerungs-
instrumente der Wärmeplanung 

Unabhängig dieser Debatte stellen die Kom-
munen im Rahmen der KWP und damit der Wär-
mewende nur einen, wenn auch den zentralen 
Akteur dar: Da Wärme nicht beliebig weit trans-
portiert werden kann, sind angepasste, lokale 
Strategien und spezifische Lösungen zu entwi-
ckeln.35 Mit der Wärmeplanung gewährleisten 
die Kommunen folglich, dass die Ziele des WPG 
auf kommunaler Ebenen umgesetzt werden 
und koordinieren und steuern den dahinterste-
henden Strategieprozess mit weiteren Schlüssel-
akteuren. Diese sind u. a. Energieversorgungsun-
ternehmen, Wohnungsunternehmen und private 
Eigentümer von Gebäuden, mit Blick auf Wärme 
aber auch entsprechende Versorger bzw. Be-
treiber von Wärmenetzen. Je nach Wärmeversor-
gungskonzept kommen weitere Akteure hinzu, 
bspw. mit Blick auf die Nutzung von Abwärme 
lokale Industriebetriebe oder bei der Erzeugung 
von Wärme aus erneuerbaren Energien Flächen-
eigentümer entsprechender Potenzialflächen für 
EE-Anlagen. Zudem sind die vorgeschriebenen 
formellen Bürgerbeteiligungen durchzuführen, 
damit sind ebenfalls die Bürger eine relevante 
Akteursgruppe. Im Rahmen dieses Koordina-
tions- und Strategieprozesses verfügen die Kom-
munen über mehr Instrumente und Möglich-

keiten zur Umsetzung der Wärmewende. Denn 
folgt man der Intension einer Pflichtaufgabe 
nach Weisung, haben die Kommunen mit Blick 
auf die Wärmeplanung als Planungsinstrument 
keinen Einfluss auf die dafür erforderlichen Pro-
zesse und Verfahrensschritte und damit Voraus-
setzungen, Bedingungen oder Anforderungen: 
Neben dem „Ob“ geben die §§ 13 bis 25 WPG 
auch das „Wie“ der Wärmeplanung vor. Sowohl 
für den Planungsprozess als auch für den Wär-
meplan selbst erfolgen detaillierte Vorgaben 
bzw. müssen spezielle Anforderungen erfüllt 
werden.

Jedoch können sie die Umsetzung von eigenen 
kommunalen Zielen und damit verbundener 
Umsetzungsmaßnahmen einer kommunalen 
Wärmestrategie auch unabhängig der Wärme-
planung nach WPG beeinflussen, bspw. über 
weitere bau(ordnungs)- bzw. planungsrechtliche, 
aber auch energiepolitische Instrumente.36 So 
können im Rahmen von kommunalen Satzungen 
oder Festlegungen in den Bebauungsplänen 
im Zusammenspiel mit städtebaulichen Ver-
trägen bspw. Vorgaben zur Errichtung von Solar-
thermie- oder PV-Anlagen auf Dachflächen von 
oder die Vorgabe von Energieeffizienzwerten für 
(größere) Neubauten erfolgen. Hinzu kommen 
weitere Instrumente wie energetische Quartiers-
konzepte. Darüber hinaus regelt bspw. das Ener-
giewirtschaftsgesetz (EnWG), dass Kommunen 
Konzessionen für den Betrieb von Gasnetzen 
für bis zu 20 Jahre vergeben können. Wenn-
gleich in diesem Verfahren keine Aspekte des 
Klimaschutzes berücksichtigt werden können, 
so können für eine Wärmeversorgung, welche 
im Sinne des WPG weitestgehend auf erneuer-
baren Energien beruhen soll, Konzessionsver-
träge einen Hebel darstellen, für bestimmte Ge-
meindegebiete die Gasversorgung zur Wärme-
erzeugung zurückzudrängen.37 Im Bereich der 
Wärmeversorgung und damit der Wärmenetze 
findet das EnWG keine Anwendung, hier basiert 
die Versorgung auf sog. privatrechtlichen Gestat-
tungsverträgen, deren Inhalte frei verhandelbar 
sind. Hier wären prinzipiell auch klimaschutzrele-
vante Regelungen zwischen Kommune und Ener-
gieversorger denkbar.38
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35 Vgl. u. a. Umweltbundesamt  

 (2022), S. 14. 
36 Nicht betrachtet werden  

 sollen strategische Doku- 

 mente wie Klimaschutz- 

 strategien, Klimaschutz- 

 programme, Energiekonzepte, 

 Energieeffizienzstrategien  

 etc., denn hierbei handelt es  

 sich meist um kommunal- 

 politische Instrumente,  

 welche zwar die Kommune  

 und damit die Verwaltung  

 binden, meist aber keine  

 direkte Außenwirkung ent- 

 falten. Für eine verbindliche  

 Umsetzung auch durch Dritte 

 müssten eben formelle Ins- 

 trumente, bspw. Festlegun- 

 gen im Rahmen der Bauleit- 

 planung oder andere kom- 

 munalrechtliche Normen  

 wie bspw. Satzungen nach  

 BauGB oder BO, genutzt  

 werden.
37 Vgl. Umweltbundes (2022),  

 S. 33.
38 Vgl. ebenda.



2.4 Umsetzung des WPG durch die 
Kommunen 

Die Durchführung der Wärmeplanung nach WPG 
erfolgt in den sieben Schritten gemäß § 13 Abs. 
1. Als vorgelagerter Schritt erfolgt zunächst die 
Eignungsprüfung, in welcher das beplante Ge-
biet dahingehend untersucht wird, welche Teil-
gebiete sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
für die Wärmeversorgung über ein Wärmenetz 
eignen. Darauf erfolgt die Bestandsanalyse der 
voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete auf 
Basis der aktuellen Wärmeversorgungssituation. 
In diesem Schritt werden Daten zu bestehenden 
Heizsystemen, Energiequellen, Wärmebedarfen 
und der Infrastruktur erhoben und ausgewertet. 
Dies beinhaltet eine detaillierte Erfassung der 
Gebäudetypen, des Energieverbrauchs und der 
aktuellen CO2-Emissionen im kommunalen Ge-
biet. Anschließend werden im Rahmen der Po-
tenzialanalyse Verbesserungsmöglichkeiten der 
Wärmeversorgung identifiziert.“ Hierbei werden 
mögliche Energieeinsparungen durch energeti-
sche Sanierungen und die Nutzung erneuerbarer 
Energien analysiert. Danach wird im Rahmen des 
Zielszenarios für das beplante Gebiet auf Basis 
der vorausgegangenen Analysen die langfristige 
Entwicklung der Wärmeversorgung definiert. 
Hierfür werden verschiedene Szenarien entwi-
ckelt und beschrieben. Diese beinhalten im Er-
gebnis eine Darstellung, wie der Wärmebedarf 
unter Berücksichtigung von Faktoren wie Bevöl-
kerungswachstum, Klimawandel und technolo-
gische Entwicklung in Zukunft gedeckt werden 
kann. Auf Grundlage dieser Analysen wird der 
eigentliche Wärmeplan erstellt. Dieser Plan ent-
hält konkrete Ziele und Maßnahmen zur Reduk-
tion von CO2-Emissionen und zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Dabei werden sowohl kurz- als 
auch langfristige Maßnahmen berücksichtigt. 
Der Wärmeplan umfasst auch eine Roadmap zur 
schrittweisen Umsetzung der Maßnahmen (Um-
setzungsstrategie) sowie eine Kosten-Nutzen-
Analyse. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Be-
teiligung und Einbindung relevanter Akteure und 
der Öffentlichkeit. Dies fördert die Akzeptanz 
und Unterstützung der Maßnahmen. In diesem 
Schritt werden Bürger, lokale Unternehmen, 
Energieversorger und andere Interessengruppen 

in den Planungsprozess einbezogen. Öffentliche 
Veranstaltungen, Workshops und Konsultationen 
dienen dazu, Feedback zu sammeln und die ge-
planten Maßnahmen transparent zu kommuni-
zieren. Nach der Erstellung und Verabschiedung 
des Wärmeplans folgt die Umsetzung der ge-
planten Maßnahmen. Dies kann den Ausbau von 
Fernwärmenetzen, die Installation von erneu-
erbaren Energieanlagen wie Solarthermie und 
Geothermie, die Förderung von energetischen 
Sanierungen sowie die Einführung intelligenter 
Steuerungssysteme umfassen. Die Kommunen 
arbeiten hierbei oft eng mit Energieversorgern 
und anderen Partnern zusammen. Ein kontinu-
ierliches Monitoring und die Evaluation der Maß-
nahmen sind ebenfalls entscheidend. Durch re-
gelmäßige Überprüfungen und Berichte wird si-
chergestellt, dass die Maßnahmen wie geplant 
umgesetzt werden und die angestrebten Ziele er-
reicht werden. Bei Bedarf werden Anpassungen 
vorgenommen, um auf neue Entwicklungen oder 
Herausforderungen zu reagieren.39

Akteursvielfalt in der kommunalen 

Wärmeplanung.

Der primäre Akteur in der Planung kommunaler 
Wärme ist die Gemeinde selbst. Dies steht im 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip, welches 
darauf abzielt, Verantwortlichkeiten stets auf der 
niedrigsten möglichen und kompetenten Ebene 
zu verankern. Die Gemeinde besitzt die Souve-
ränität der Planungshoheit, verfügt über detail-
lierte Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten 
und agiert eigenständig in der Ausgestaltung der 
kommunalen Wärmeplanung oder beauftragt 
externe Dienstleister (Beratungsgesellschaften, 
Ingenieurbüros, Quartiersentwickler, Software-
unternehmen, Rechenzentren etc.). Neben der 
Gemeindeverwaltung fungieren lokale Energie-
versorger oder Stadtwerke als zentrale Akteure. 
Diese Institutionen verfügen über den Zugriff 
auf energiebezogene Daten und fungieren in der 
Regel als Hauptlieferanten von Wärmeenergie 
oder betreiben die infrastrukturelle Versorgung 
mittels Leitungen. In einigen Gemeinden über-
nehmen diese Versorgungsunternehmen da-
rüber hinaus koordinierende Aufgaben und 
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39 Vgl. Ministerium für Umwelt,  

 Klima und Energiewirtschaft  

 Baden-Württemberg (2020),  

 S. 6 f.



führen die Wärmeplanung entweder unabhängig 
von der Gemeinde oder im Auftrag dieser durch.40 

Erste Zahlen zeigen bereits, dass die Mehrheit 
der Kommunen bereits die KWP überwiegend 
bzw. komplett an Externe outsourct.41 Denn ei-
nige Verwaltungen sind aufgrund knapper perso-
neller Kapazitäten nicht in der Lage, die Wärme-
planung selbst vorzunehmen. Es ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht absehbar, wie viele personelle 
Ressourcen konkret für das Vorhaben eingeplant 
werden müssen, da es von verschiedenen Fak-
toren abhängig ist. Es sollte aber immer eine ver-
antwortliche Person oder Anlaufstelle geben.42 

Diese Prozesse und Veränderungen stellen die 
Kommunen vor noch weitere große Herausfor-
derungen. Je nach Region sind diese auf geogra-
phische, wirtschaftliche, soziale und infrastruk-
turelle Heterogenitäten zurückzuführen. Diese 
regionalen Herausforderungen müssen bei der 
Planung und Umsetzung berücksichtigt werden, 
um eine effektive und nachhaltige Wärmever-
sorgung sicherzustellen. Zu den größten Hinder-
nisgründen, warum Kommunen mit dem Beginn 
der Kommunalen Wärmeplanung zögern, ge-
hören personelle sowie finanzielle Restriktionen, 
die grundsätzliche Bewältigung der komplexen 
Aufgabe und teilweise rechtliche Vorgaben.43

In urbanen Gebieten bildet die hohe Bevölke-
rungsdichte und die damit verbundene kom-
plexe Infrastruktur eine der größten Herausfor-
derungen. Städte haben oft eine Vielzahl unter-
schiedlicher Gebäudetypen, von Wohn- und 
Bürogebäuden bis hin zu Industrieanlagen. Diese 
Vielfalt erfordert maßgeschneiderte Lösungen 
für die Wärmeversorgung.44 Zudem sind aktuell 
planerisch ausgewiesene Flächen für den Ausbau 
erneuerbarer Energien begrenzt,45 was die Inte-
gration von Technologien wie großflächige An-
lagen für die Solarthermie erschwert. In ländli-
chen Regionen hingegen sind die Herausforde-
rungen oft anderer Natur. Vor allem die geringe 
Siedlungsdichte führt dort zu erhöhten Kosten 
für den Ausbau von Wärmenetzen, sofern dort 
Eignungsgebiete für die Wärmeversorgung nach 
WPG ermittelt werden können. Die geringere 
Bevölkerungsdichte bedeutet auch, dass Inves-

titionen in erneuerbare Energien oder effiziente 
Heizsysteme wirtschaftlich weniger attraktiv sein 
können. Gleichzeitig bieten ländliche Gebiete je-
doch größere Flächen für den Einsatz erneuer-
barer Energien, wie Biomasse, Solarthermie und 
Geothermie.46

Auch die wirtschaftlich-haushalterischen Vor-
aussetzungen variieren stark zwischen den Re-
gionen. Wirtschaftlich und damit oft auch fiska-
lisch besser gestellte Kommunen stehen häufig 
mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um in 
nachhaltige Wärmeversorgung zu investieren, 
während wirtschaftlich schwächere Regionen 
auf Fördermittel und finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind. Diese Unterschiede können 
die Geschwindigkeit und Effektivität der Um-
setzung von Wärmeplänen beeinflussen.47 Ins-
besondere bei der Inanspruchnahme externer 
Dienstleister steigen die finanziellen Heraus-
forderungen im Rahmen der Wärmeplanung 
deutlich. Dies ist jedoch in einigen Kommunen 
notwendig, um die mangelnden personellen Ka-
pazitäten sowie das teilweise begrenzte Know-
how auszugleichen. Die Kosten für die Erstel-
lung eines kommunalen Wärmeplans durch 
externe Dienstleister variieren in Abhängigkeit 
von der Größe und Struktur der Kommune, der 
verfügbaren Datenlage sowie dem spezifischen 
Auftragsumfang. Für Kommunen mit einer Ein-
wohnerzahl von bis zu 10.000 sind gegenwärtig 
Kosten ab 50.000 Euro zu erwarten. Die zum 1. 
November 2022 novellierte Richtlinie zur Förde-
rung von Klimaschutzprojekten im kommunalen 
Umfeld („Kommunalrichtlinie“) des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
integrierte die Förderung einer freiwilligen kom-
munalen Wärmeplanung als neuen Förder-
schwerpunkt. Antragsberechtigt waren Kom-
munen, das heißt Gemeinden und Städte sowie 
Kommunalverbünde.48 Mit Inkrafttreten des WPG 
lief diese Richtline zum 31.12.2023 aus und 
wurde durch eine bis 2028 zeitlich begrenzte 
Förderung über Bundesmittel i. H. v. insgesamt 
500 Mio. Euro ersetzt, welche den Ländern über 
einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer 
für die erstmalige Erstellung von kommunalen  
Wärmeplänen zur Verfügung gestellt wird.
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40 Vgl. Kluge et al. (2023), S. 9.
41 Vgl. KWW (2024), Folie 12.
42 Vgl. Arbeitskreis kommu-

 naler Klimaschutz (Hrsg.)  

 (2023), S. 5.
43 Vgl. KWW (2024), Folie 12.
44 Vgl. BMWBS (o. J.): Kommu-

 nale Wärmeplanung.
45 Zwar wurde von der  

 Bundesregierung 2022  

 beschlossen, dass zukünftig  

 2 % der Fläche des Bundes-

 gebiets für Erzeugungsan- 

 lagen erneuerbarer Ener- 

 gien (hier speziell Windkraft- 

 anlagen) bereitgestellt werden 

 sollen. Jedoch ist fraglich, ob 

 die im „Gesetz zur Erhöhung  

 und Beschleunigung des  

 Ausbaus von Windenergie- 

 anlagen an Land (Windener- 

 gieflächenbedarfsgesetz –  

 WindBG)“ benannten Flächen- 

 ziele bis 2027 und 2032 von  

 den Bundesländern umge- 

 setzt werden. Denn auch  

 infolge dieser Gesetzgebung  

 wurden in zahlreichen Re- 

 gionalplänen die Teilpläne   

 Windenergie von den Ver- 

 waltungsgerichten für  

 ungültig erklärt und sind  

 neu aufzustellen. Mit Blick  

 auf die Verfahrensdauer  

 hierfür erscheinen die  

 benannten Zeithorizonte  

 fraglich.
46 Vgl. Megerle/Frick (2022),  

 S. 250 f.
47 Vgl. KWW (2024), Folie 12.
48 Vgl. Arbeitskreis kommun-

 aler Klimaschutz (Hrsg.)  

 (2023), S. 6.



Finanzierungsherausforderungen 

bleiben.

Mit Blick auf die Kommunalfinanzen bleibt abzu-
warten, wie die Länder diese Mittel an die Kom-
munen weiterreichen. Klar ist, dass ohne eine 
Förderung insbesondere kleinere Kommunen 
die Erstellung von Wärmeplänen nicht werden 
stemmen können. Denn im Jahr 2023 haben die 
Gemeinden und Gemeindeverbände ein Finan-
zierungsdefizit von 6,8 Milliarden Euro ausge-
wiesen. Dies liegt vor allem daran, dass die be-
reinigten Ausgaben zwischen 2022 und 2023 um 
12 % gestiegen sind. Ein Grund dafür waren vor 
allem die steigenden Sozialleistungen, Personal-
ausgaben durch die Tarifsteigerungen im öffent-
lichen Dienst und höhere laufende Sachkosten. 
Die bereinigten Einnahmen erhöhten sich zwar 
parallel um 9,0 % im Jahr 2023 im Vergleich zu 
2002, können aber den Anstieg der Ausgaben 
nicht ausgleichen.49 Somit setzt die Wärmepla-
nung und damit verbundene Umsetzungsmaß-
nahmen die Kommunen fiskalisch weiter unter 
Druck. Dabei gilt, je kleiner die Kommune, desto 
größer sind die Kosten pro Einwohner. Für eine 
große Kleinstadt liegen die Nettokosten der Wär-
meplanung pro Einwohner bei 3,31 Euro, bei 
einer großen Mittelstadt bei 1,19 Euro und bei 
einer großen Großstadt bei 0,20 Euro.50 Grund-
sätzlich sind die Kosten durch viele verschie-
dene Faktoren unterschiedlich hoch, bspw. ab-
hängig von der Zielstellung, der Ausgestaltung 
der Prozesse und den bereits vorhandenen Vor-
arbeiten bzw. Infrastrukturen. Gab es bereits in 
einer Kommune erste Ansätze zur Bewältigung 
der Wärmewende, kann dies Auswirkungen auf 
die Kosten der Wärmeplanung haben.51 Deshalb 
ist es notwendig, Kommunen individueller zu be-
trachten. Dies wird im Verlauf der Studie durch 
die Auswertung der Fragebögen geschehen.

Weitere Herausforderungen der kommunalen 
Wärmeplanung variieren ebenfalls je nach Phase, 
in der sich die Kommune befindet. In der Vorbe-
reitungsphase stehen Finanzierung und Förder-
mittelbeschaffung im Fokus. Ebenso herausfor-
dernd ist die Einbindung der Akteure sowie die 
Kommunikation. Dies gilt für alle Phasen. In der 

Durchführungsphase bilden die Datenbeschaf-
fung für die Bestandsanalyse und die Umsetzung 
der Maßnahmen eine zentrale Hürde. Dies gilt 
ebenso für die Umsetzungsphase, zusätzlich zur 
Finanzierung der Maßnahmen und dem Mangel 
an Planungs- und Umsetzungsunternehmen.52

Auch wenn sich das Vorhaben als sehr komplex 
und herausfordernd darstellt, existieren bereits 
einige optimistische Beispiele im In- und Aus-
land, die sich bereits positiv mit einer Wärmepla-
nung auseinandersetzen. Best-Practice-Beispiele 
für eine kommunale Wärmeplanung existieren 
im Inland beispielsweise in Bundesländern wie 
Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein.53 
Auch die bayrische Landeshauptstadt München 
zählt als Vorreiter. Die Stadt hat bereits frühzeitig 
umfassende Maßnahmen zur Reduzierung von 
CO2-Emissionen und zur Förderung erneuerbarer 
Energien im Wärmesektor umgesetzt. München 
verfügt über ein detailliertes Wärmeplanungs-
konzept, das auf einer umfassenden Bestands-
aufnahme basiert und konkrete Ziele und Maß-
nahmen zur Energieeinsparung und CO2-Re-
duktion definiert. Dabei wird verstärkt auf den 
Ausbau von Fernwärmenetzen, die Nutzung von 
Geothermie und Solarthermie sowie die energe-
tische Sanierung von Gebäuden Wert gelegt. Die 
Stadt arbeitet eng mit lokalen Energieversorgern, 
Unternehmen und Bürgern zusammen und hat 
verschiedene Förderprogramme und Anreizsys-
teme eingeführt, um Investitionen in nachhaltige 
Wärmeversorgung zu fördern.54 Aber auch an-
dere Städte wie Dresden, Hannover, Mainz und 
die Insel Sylt zählen als Vorreiter im Bereich der 
Wärmeplanung.55

Dänemark als Vorreiter.

Ein positives Beispiel im Ausland ist die dänische 
Stadt Kopenhagen. Grundsätzlich gilt Dänemark 
als Vorreiter im Bereich der Wärmewende. Denn 
das Land war in den 1970er Jahren stark von 
der Ölkrise betroffen und musste deshalb Wege 
finden, um die nationale Energieversorgung  
in der Zukunft sicherzustellen. Deshalb wurden 
dänische Kommunen verpflichtet, Wärmepläne 
zu erstellen, die langfristig auf erneuerbare  
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49 Vgl. Statistisches Bundes-

 amt, Pressemitteilung 

 Nr. 135 vom 03.04.2024.
50 Vgl. KWW (2024), Folie 21.
51 Vgl. KWW (o. J.): Große  

 Fragen zur Kommunalen  

 Wärmeplanung.
52 Vgl. KWW (2024), Folie 13.
53 Vgl. BMWSB (o. J.): Kommu-

 nale Wärmeplanung.
54 Vgl. Stadt München (2024).
55 Vgl. BMWSB (o. J.): Kommu-

 nale Wärmeplanung.



Energien und Fernwärmenetzen setzen.56 Kopen-
hagen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 klima-
neutral zu sein und setzt dabei stark auf erneu-
erbare Energien im Wärmesektor. Dabei verfügt 
sie über eines der größten Fernwärmenetze der 
Welt, das zu einem Großteil mit Abwärme aus 
Kraftwerken und Industrieanlagen gespeist wird. 
Kopenhagen hat auch eine ambitionierte Politik 
zur Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen 
in Gebäuden und zur Nutzung von Geothermie 
und Biomasse. Im Rahmen dessen wird eng mit 
lokalen Unternehmen, Forschungseinrichtungen 
und der Bevölkerung zusammengearbeitet, um 
innovative Lösungen zu entwickeln und umzu-
setzen.57 Auch in anderen europäischen Ländern 
wie Niederlande, Österreich, Schweiz oder Frank-
reich spielt die Wärmeplanung eine wichtige 
Rolle.58

Beide Beispiele zeigen, dass eine erfolgreiche 
kommunale Wärmeplanung auf einer integra-
tiven und kooperativen Herangehensweise ba-
siert, die auf einer umfassenden Analyse der lo-
kalen Gegebenheiten und Bedürfnisse beruht. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit relevanten 
Akteuren und die Nutzung von innovativen 
Technologien und Finanzierungsinstrumenten 
können Städte und Regionen effektive und effizi-
ente Strategien zur Reduzierung von CO2-Emissi-
onen und zur Förderung erneuerbarer Energien 
im Wärmesektor entwickeln und umsetzen.
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56 Vgl. ebenda.
57 Vgl. Hautmann (11.08.2021).
58 Vgl. BMWSB (o. J.): Kommu-

 nale Wärmeplanung.



Die Befragung der Kommunen erfolgte als Voll-
erhebung der Kommunaltypen kreisangehörige 
amtsfreie Gemeinden59, Ämter und andere Ver-
waltungsgemeinschaften sowie kreisfreie Städte. 
Der Fragebogen beinhaltete vier Abschnitte:

• Teil A diente der Erfassung allgemeiner kom-
munaler Daten (Stammdaten, regionale Veror-
tung, Kommunaltyp, Einwohnerzahl und -ent-
wicklung, Personalstellen in der Verwaltung) 
sowie von Informationen zur finanziellen Situ-
ation der befragten Kommunen, um differen-
ziertere Auswertungen im Rahmen der Wär-
meplanung im Verlauf der Studie treffen zu 
können.

• Teil B befasste sich mit den kommunalen Ent-
wicklungsplanungen und der vorhandenen 
Wärmeversorgungsinfrastruktur. Im Rahmen 
dieses Befragungsabschnittes wurde erhoben, 
in welchem Umfang die Kommunen infrastruk-
turbezogene Planungen durch die Verwaltung 
selbst vornehmen oder Externe beauftragen. 
Ferner wurden bestehende Wärmeinfrastruk-
turen erfragt sowie damit verbundene Energie-
quellen.

• Teil C fokussierte die Durchführung der kommu- 
nalen Wärmeplanung. Im Vordergrund stan den 
Fragen zum Stellenwert der Wärmeplanung, 
Einschätzungen der Erreichbarkeit der Wärme-
vorgaben sowie Klimaneutralität, ferner Fragen 
zur kommunalen Wärmestrategie der Städte 
und Gemeinden, der Vertrautheit mit dem  
Wärmeplanungsgesetzes und mögliche Bürger - 
beteiligungsverfahren sowie potenzielle Part-
 ner für die Umsetzung der Wärmestrategie. 

• Teil D zielt auf den Umsetzungsaufwand für die 
kommunale Wärmeplanung. Hier wurden der 
geschätzte Personalaufwand sowie die Kosten 
und Hemmnisse der Umsetzung erfragt. Auch 

die Finanzierung der Maßnahmen und gesetz-
liche Fristen und deren Einhaltung standen im 
Fokus.

Die Kommunalbefragung wurde mittels des Um-
frageportals LIMESURVEY durchgeführt und von 
den kommunalen Spitzenverbänden DEUTSCHER 
STÄDTETAG und DEUTSCHER STÄDTE- UND GE-
MEINDEBUND unterstützt. Insgesamt haben sich 
353 Kommunaleinheiten, welche 607 eigenstän-
digen Städte und Gemeinden repräsentieren, an 
der Studie beteiligt. Dies ergibt mit Blick auf die 
Gesamtheit der eigenständigen Städte und Ge-
meinden Deutschlands (ca. 11.000) eine Rück-
laufquote von 5,5 %. Mit Blick auf die kommunale 
Ebene können die Ergebnisse daher nicht als  
repräsentativ betrachtet werden, sondern sie 
spiegeln einen Ausschnitt zu den Herausforde-
rungen der KWP wider.

3.1 Strukturdaten der antwortenden 
Kommunen 

Mit Blick auf den Rücklauf nach Bundeslän-
dern zeigt sich, dass die meisten Antworten aus 
Nordrhein-Westfalen (18,6 %) kommen, gefolgt 
von Bayern (15,7 %) und Baden-Württemberg  
(12,8 %). Die Kommunen aus Sachsen, Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz sind mit 12,8 %,  
8,4 % bzw. 7,6 % vertreten. Aus Brandenburg und 
Schleswig-Holstein entstammten jeweils 5,5 % 
der Kommunen. Kommunen aus Sachsen-Anhalt 
(4,7 %), Hessen (3,8 %), Mecklenburg-Vorpom-
mern (2,0 %), Thüringen (1,7 %) und dem Saarland 
(1,2 %) sind in geringerem Umfang vertreten.

Kreisangehörige Gemeinden  

dominieren den Rücklauf mit zwei 

Drittel der Antworten.

3 Ergebnisse der  
 Kommunalbefragung
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59 Hierunter wurden nur jene  

 Gemeinden gefasst, welche  

 ebenfalls keiner anderen  

 Verwaltungsgemeinschaft  

 angehören.



Eine Differenzierung der Rücklaufquote nach 
Kommunaltypen zeigt, dass die kreisangehö-
rigen Gemeinden den Rücklauf mit zwei Drittel der 
Antworten dominieren. Davon entfallen 46,2 % 
auf die amtsfreien Gemeinden und 20,4 % auf 
die amtsangehörigen Gemeinden. Die kreisfreien 
Städte sind mit 13,6 % vertreten, Ämter und ähn-
liche Verwaltungsgemeinschaften mit 10,8 %. 
Knapp 10 % der Kommunen gaben den Kommu-
naltyp nicht an.

Abschließend wurden die Kommunen Einwoh-
nergrößenklassen zugeordnet. Dabei wurde 
die vom Bundesinstituts für BAU-, STADT- UND 
RAUMFORSCHUNG (BBSR) verwendete Syste-
matik der Stadt- Und Gemeindetypen60 zugrunde 
gelegt, wobei die Gruppe der Landgemeinden 
(kleiner 5.000 Einwohner) nochmals unterglie-
dert wurde. Wird die Zusammensetzung der 
Einwohnergrößenklasse der Stichprobe mit 
der der Grundgesamtheit (alle Städte und Ge-
meinden Deutschlands) verglichen, zeigt sich 
eine deutliche Unterrepräsentativität der Stich-
probe bezogen auf die kleinste Einwohnergrö-
ßenklasse (unter 3.000 Einwohner) sowie eine 
deutliche Überrepräsentativität mit Blick auf die 
Einwohnerklassen über 5.000 bis unter 20.000 
Einwohner, über 20.000 bis unter 100.000 Ein-
wohner sowie über 100.000 bis unter 500.000 
Einwohner (Abbildung 2). Dass sehr kleine Kom-
munen unterrepräsentiert und große Kom-

munen eher überrepräsentiert sind, ist keine 
„Überraschung“, sondern hängt unter anderem 
mit den Verwaltungskapazitäten zusammen, auf 
eine entsprechende Umfrage zu antworten und 
deckt sich auch mit den Ergebnissen anderer 
Kommunalbefragungen.61 Aufgrund der Rück-
laufquote und der Einwohnergrößenstruktur der 
Stichprobe ist es zwar nicht möglich, belastbare 
und repräsentative Aussagen, d. h. Rückschlüsse 
für die gesamte kommunale Ebene treffen zu 
können. Jedoch sind für die Kommunen ab 5.000 
Einwohner infolge der Überrepräsentativität 
klare Stimmungs- bzw. Meinungsbilder ableitbar, 
welche mithin eine gewisse Repräsentativität 
aufweisen.

Mit Blick auf die Potenzialanalyse im Rahmen der 
KWP sind auch die raum- und siedlungsstruk-
turellen Gegebenheiten relevant. Daher sollten 
sich die Kommunen den siedlungsstrukturellen 
Kreistypen des BBSR62 zuordnen. Das Ergebnis 
zeigt, dass knapp zwei Drittel der antwortenden 
Kommunen (64,5 %) dem ländlichen Raum zuzu-
ordnen sind. Hier zählen knapp 43 % zu der Ka-
tegorie Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 
(meist Umlandräume von Verdichtungsräumen 
oder urbanen Räumen) und etwa 22 % zu der  
Kategorie Dünn besiedelter ländlicher Kreis (länd-
licher Raum im engeren Sinne, meist auch peri-
phere ländliche Räume). Das übrige gute Drittel 
(35,5 %) zählt zu den Verdichtungsräumen und 
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60 Bezogen auf die Einwohner-

 zahl ergibt sich folgende  

 Klassifikation: <5.000 EW  

 Landgemeinde; 5.000 bis  

 <20.000 EW Kleinstadt,   

 20.000 bis <100.000 EW  

 Mittelstadt und 100.000 EW 

 und mehr Großstadt (vgl.  

 BBSR (o. J.): Stadt- und Ge- 

 meindetypen in Deutsch- 

 land). Bezogen auf die Stadt- 

 typen wird nochmals nach  

 den Typen groß und klein  

 differenziert, hierauf wurde  

 im Rahmen dieser Studie  

 jedoch verzichtet.
61 Vgl. Krone/Scheller (2020);  

 Eljezi/Kratzmann/Botta et al.  

 (2024), S. 17.
62 Im Rahmen der Laufenden  

 Raumbeobachtung als Teil  

 der amtlichen Regionalsta- 

 tistik unterscheidet das  

 BBSR vier Typen. Dabei  

 werden die 400 (Land-)Kreise  

 und Stadtkreise/kreisfreien  

 Städte zu 361 Kreisregionen  

 zusammengefasst. Diese  

 werden dann nach den Sied- 

 lungsstrukturmerkmalen  

 Bevölkerungsanteil in Groß- 

  und Mittelstädten, Einwoh- 

 nerdichte insgesamt und  

 Einwohnerdichte ohne  

 Groß- und Mittelstädte zu  

 den hier genannten sied- 

 lungsstrukturellen Kreis- 

 typen zugeordnet. Vgl.  

 ausführlich BBSR (o. J.): Sied- 

 lungsstrukturelle Kreis- 

 typen.

Abbildung 2: Einwohnergrößenklassenstruktur der Stichprobe im Vergleich zur Grundgesamtheit
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



hier gut ein Viertel der antwortenden Kom-
munen zu den Städtischen Kreisen (Verdichtungs- 
bzw. Agglomerationsraum) sowie etwa 10 % zu 
den Kreisfreien Großstädten (urbaner Raum bzw. 
Metropolräume).

Eine weitere relevante Komponente für die KWP 
u. a. im Rahmen der Bedarfsanalyse ist die Ent-
wicklung der Einwohnerzahl. Die Kommunen 
wurden gebeten, die Entwicklung ihrer Bevöl-
kerung seit 2012 anzugeben (vgl. Abbildung 3). 
Dabei dominieren vor allem die Kommunen mit 
gleichbleibender Einwohnerentwicklung (35,8 %) 
sowie jene mit einer zunehmenden (26,8 %) und 
stark zunehmenden (20,1 %) Entwicklung. Kom-
munen mit abnehmender (11,8 %) oder stark ab-
nehmender (5,4 %) Einwohnerentwicklung ma-
chen einen kleineren Teil der Rückläufe aus.

Für die Frage, ob und in welchem Umfang die 
Kommunen die Wärmepläne in Eigenregie er-
stellen können, kann die der hauptamtlichen 
Personalstellen, gemessen in Vollzeitäquiva-
lenten (VZÄ), herangezogen werden. Gut 61 % 
der antwortenden Kommunen haben diese 
Frage beantwortet. Dabei gab nur eine dieser 
Gemeinden an, über kein hauptamtliches Per-
sonal zu verfügen. Bei den übrigen bewegten 
sich die VZÄ zwischen 1,0 und 40.532 (bzw. 0,3 
und 25,5 VZÄ/1.000 Ew.), im Durchschnitt ent-
spricht dies 730,0 VZÄ (bzw. 8,7 VZÄ/1.000 Ew.). 
Dabei variieren die Mitarbeiterzahlen deutlich. 
Es dominieren Kommunen mit einem Personal-
besatz von unter 50 VZÄ (36,6 %), etwa 16 % der 
antwortenden Kommunen gaben 500 und mehr 

VZÄ an. Gut die Hälfte der Kommunen beschäf-
tigt folglich zwischen 50 und 500 Mitarbeiter. 
Des Weiteren wurde nach den hauptamtlichen 
Personalstellen im Bereich kommunale Planung 
gefragt. Nur 5 % der Gemeinden gaben an, hier 
über kein Personal zu verfügen. Bei den anderen 
Gemeinden bewegte sich der dortige Personal-
bestand zwischen 0,30 und 750,00 VZÄ (bzw. 0,02 
und 4,7 VZÄ/1.000 Ew.), im Durchschnitt waren 
es 19,9 VZÄ bzw. 0,57 VZÄ/1.000 Ew. Dabei ver-
fügen gut 45 % der Kommunen im Bereich kom-
munale Planung über bis zu 5,0 VZÄ, jeweils um 
die 18 % der Kommunen haben dort über 5,0 bis 
10,0 VZÄ bzw. über 10,0 bis 20,0 VZÄ beschäftigt. 
Folglich verfügen knapp 20 % über mehr als 20,0 
VZÄ. Im Durchschnitt zeigte sich, dass knapp 9 % 
der Beschäftigten im Bereich kommunale Pla-
nung tätig sind, wobei diese Werte deutlich zwi-
schen 0,5 % und 41 % variieren. Mit steigender 
Einwohnerzahl steigt dabei tendenziell auch 
die Anzahl der Mitarbeiter der Kommunen (vgl. 
Abbildung 4), wobei innerhalb der Gemeinde-
größenklassen tw. deutliche Schwankungen zu 
verzeichnen sind. Der vergleichsweise geringe 
Durchschnittswert der Beschäftigten im Bereich 
Planung je 1.000 Einwohner bei den Gemeinden 
mit 500.000 und mehr Einwohnern liegt darin be-
gründet, dass es sich in dieser Klasse dort aus-
schließlich um kreisfreie Städte bzw. Stadtkreise 
handelt. Diese nehmen neben den gemeind-
lichen Aufgaben auch Kreisaufgaben und  
deutlich mehr freiwillige Aufgaben wahr, welche 
i. d. R. nicht dem Bereich kommunale Planung 
zuzuordnen sind. Zudem verfügen diese über 
deutlich ausdifferenziertere Organisationsstruk-
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Abbildung 3: Relative Einwohnerentwicklung der Kommunen seit 2012
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



turen, was sich ebenfalls in der Anzahl der Ver-
waltungsmitarbeiter widerspiegelt. Das führt zu 
der vergleichsweise geringen durchschnittlichen 
Zahl an Beschäftigten im Bereich Planung.

Weiterhin wurden die kommunalen Schulden-
stände erfragt, und zwar sowohl für Kassen-
kredite als auch für die fundierten bzw. inves-
tiven Schulden. Leider wurden diese Fragen von 
nur 45 % (Kassenkredite) bzw. 18 % (fundierte 
Schulden) der Kommunen beantwortet. Daher 
sind hier keine seriösen Aussagen ableitbar. Nur 
mit Blick auf die Kassenkredite können einige  
wenige Aussagen getroffen werden (vgl. Abbil-
dung 5), da hier die geringe Anzahl an Nennungen 
mithin darauf zurückgeführt werden kann, dass 
Kassenkredite in vielen Bundesländern nur sehr 
rudimentär genutzt werden dürfen. Die nachfol-
genden Ausführungen zeigen jedoch nur ein Teil-
bild und repräsentieren nicht die Gesamtheit der 
an der Befragung beteiligten Gemeinden.

Zahlreiche Kommunen befinden  

sich in einer Haushaltssicherung – 

finanzielle Lage häufig angespannt.

Insgesamt gaben 63 Gemeinden an, Kassen-
kredite zu nutzen. Über ein Drittel davon sind 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, jeweils gut 

11 % stammen aus Bayern und Sachsen-Anhalt. 
Die übrigen 41 % verteilen sich auf die restlichen 
Bundesländer (blaue Balken in Abbildung 5). 
Die orangen Balken zeigen jeweils für das 
Bundesland den Anteil der Gemeinden mit  
Kassenkrediten an den Gemeinden mit Schul-
denangabe. Werden die Länder Bremen, Thü-
ringen und das Saarland nicht berücksichtigt  
(100 %, da entweder nur eine Gemeinde die 
Frage beantwortet hat oder alle Gemeinden 
mit Schulden auch Kassenkredite nutzen) und 
nur die Bundesländer mit einer vergleichs-
weisen hohen Anzahl antwortenden Gemeinden 
fokus siert (Baden-Württemberg, Bayern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt; dunkelorange Balken), so 
nutzen insbesondere die Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt verstärkt 
auch Kassenkredite im Rahmen der Schulden-
aufnahme. Die durchschnittliche Höhe der Kas-
senkredite (violette Punkte) bewegt sich diffe-
renziert nach Bundesländern zwischen 56 €/Ew.  
und 2.980 €/Ew. Insgesamt (alle Länder) 
schwanken diese zwischen 1,00 €/Ew. und 
8.817 €/Ew., der Durchschnitt lag bei 972 €/Ew. 
(ohne Angabe 0,00 €/Ew. = keine Kassenkredit-
schulden).

Werden die Kassenkredite nach deren Höhe  
klassifiziert, so liegt der Pro-Kopf-Wert bei 46 % 
der Gemeinden, welche diese nutzen, bis unter 
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Abbildung 4: Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten nach Gemeindegrößenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



500 Euro. Bei gut 22 % liegt dieser Wert zwischen 
500 bis unter 1.000 Euro und bei knapp 21 % zwi-
schen 1.000 bis unter 2.000 Euro. Bei ca. 11 %  
beträgt er 2.000 Euro und mehr.

Im Rahmen einer hohen Verschuldung befinden 
sich zahlreiche Kommunen in einer Haushaltssi-
cherung. Dies bezeichnet einen Zustand, in der 
die Kommune den Haushaltsausgleich nicht er-
reicht und daher zur Aufstellung eines Haushalts-
sicherungskonzepts verpflichtet ist. In der Be-
fragung beantworteten knapp 79 % der teilneh-
menden Gemeinden diese Frage. Dabei wurde 
von diesen angegeben, dass sich 16 % der Städte 
und Gemeinden in einer Haushaltssicherung be-
finden. Gut 42 % befinden sich zwar nicht in der 
Haushaltssicherung, dort liegt allerdings eine  
angespannte Haushaltslage vor. Weitere knapp 
42 % befinden sich weder in der Haushaltssiche-
rung noch herrscht eine angespannte Haushalts-
lage.

3.2 Kommunale Entwicklungs- 
planungen und vorhandene  
Wärmeversorgungsinfrastruktur 

3.2.1 Umfang und Durchführung 
 infrastrukturbezogener kom-
 munaler Planungen

Die kommunale Wärmewende ist ein Mammut-
projekt, nicht nur im Rahmen der Finanzierung 
oder infrastrukturellen Ausgestaltung durch 
die Stadtwerke/EVU (vgl. Kapitel 4), sondern 
auch aus Planungssicht. So ist diese nach de-
taillierten und spezifischen Vorgaben des WPG 
fiskalisch bzw. kostenseitig vertretbar und öko-
logisch nachhaltig zu realisieren. Für derartig 
umfassende kommunale Infrastrukturprojekte 
bedarf es einer entsprechenden (reflexiven und 
integrierten) Planung, die sich an einer daseins-
vorsorgerelevanten Versorgung orientiert. Die 
KWP als formelle Planung obliegt – wie bereits 
in Abschnitt 2.2 dargelegt – dem WPG nach  
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Abbildung 5: Strukturdaten zu den Gemeinden mit Kassenkrediten
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



zunächst den Ländern, welche diese Aufgabe 
auf die Kommunen als planungsrelevante Stelle 
übertragen haben. Diese sind folglich für die  
Erstellung der Wärmepläne verantwortlich.

Umfassende kommunale Infra - 

strukturprojekte wie die Wärme-

wende bedürfen es einer entspre-

chenden (reflexiven und integrierten) 

Planung.

Die Kommunen führen im Rahmen der Selbstver-
waltung verschiedene formelle Planungen durch, 
in deren Kontext bereits vor Verabschiedung 
des WPG kommunale Wärmeplanungen durch-
geführt wurden, teils bereits als Pflichtaufgabe, 
teils freiwillig. Der obere Balken in Abbildung 6 
zeigt daher zunächst, welche infrastrukturbe-
zogenen kommunalen Planungen durch die 
Verwaltung selbst bereits realisiert werden.  
Von allen Kommunen führen knapp 20 % alle der 
abfragten kommunalen Planungen selbst durch 
(n=60), ebenfalls gut 20 % führen keine der ab-
gefragten Planungen selbst durch (n=65). Be-
zogen auf die einzelnen abgefragten Planungen 
zeigt sich folgendes Bild: 63 % der Kommunen 
vollziehen die Bauleitplanung selbst, 55 % nutzt 
zudem weitere Satzungen nach den BauGB 
(bspw. Veränderungssperre, Sanierungs-, Ent-
wicklungs-, Erhaltungssatzung oder Städtebau-
liches Gebot). Weiterhin nutzen 48 % Satzungen 
nach BauO über örtliche Bauvorschriften und 
28 % der Kommunen erstellen selbst formelle 
Fachplanungen (Trinkwasserversorgung, Abwas-
serentsorgung, Landschaftsplan/Grünordnungs-
plan, Nahverkehrsplan, Nutzungsregelungen 
etc.). Über die Hälfte der Kommunen (54 %) 
führen zudem informelle Planungen in Eigen-
regie durch.

Mit Blick auf die Antworten nach Kommunaltyp 
zeigen sich sowohl erwartbare als auch weniger 
erwartbare Ergebnisse. Erwartbar war, dass ins-
besondere die kreisfreien Städte bzw. Stadt-
kreise in besonderem Maße formelle, aber auch 
informelle Planungen eigenständig durchführen, 

da diese neben gemeindlichen Aufgaben auch 
Kreisaufgaben wahrnehmen. Dies zeigt sich  
insbesondere in dem hohen Anteil der Fach-
planungen. Der dennoch vergleichsweise ge-
ringe Anteil dieser Kommunen, welche die Bau-
leitplanung selbst durchführen (77 %), ist mithin 
der Einwohnergröße und damit der Größe der 
Verwaltung (und dort insbesondere die Anzahl 
des entsprechenden Fachpersonals) geschuldet, 
wie aus Abbildung 7 geschlossen werden kann. 
Weniger erwartbar war, dass die kreisange-
hörigen amtsfreien Gemeinden, folglich jene, 
welche sich für die Erfüllung von Verwaltungs- 
und sonstigen kommunalen Aufgaben nicht 
zu Verwaltungsgemeinschaften zusammenge-
schlossen haben, insbesondere die baulichen 
Entwicklungsplanungen (Bauleitplanung (52 %), 
Satzungen nach BauGB (44 %) und nach BauO 
(37 %)) in einem deutlich geringeren Maße selbst 
durchführen wie die kreisangehörigen und amt-
sangehörigen Gemeinden (65 % / 60 % / 54 %). 
Allerdings kann dies wiederum in der Gemein-
degröße und damit der Größe der Kommunal-
verwaltung begründet sein, wenngleich die 
Landgemeinden den geringsten Anteil am Rück-
lauf hatten. Zudem ist auffällig, dass die amts-
angehörigen Gemeinden deutlich öfters auch 
Fachplanungen (28 %) und informelle Planungen 
(60 %) realisieren als die Ämter bzw. die anderen 
Verwaltungsgemeinschaften. Mitunter kann dies 
darin begründet sein, dass sich die Verwaltungs-
zusammenarbeit auf andere Bereiche als die der 
kommunalen Planung erstreckt, welche ein we-
sentliches Instrument der kommunalen Selbst-
verwaltung darstellt. Andererseits kann dies 
auch darin begründet sein, dass weniger Ämter 
als andere Verwaltungs gemeinschaften geant-
wortet haben.63 
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63 Ämter sind eine besondere  

 Form der Verwaltungs- 

 gemeinschaften. Sie stellen  

 eigene Verwaltungsebenen  

 dar, welche als verbindliche  

 Ebene zwischen den (Land-) 

 Kreisen und Gemeinden  

 integriert ist. Die Zugehörig- 

 keit der Gemeinden zu  

 einem Amt wird dabei auf  

 Basis bestimmter Struktur- 

 merkmale von der Landes- 

 ebene vorgegeben. Die  

 anderen Verwaltungsge- 

 meinschaften beruhen  

 dagegen meist auf einem  

 freiwilligen Zusammen- 

 schluss von Gemeinden.



Da je nach räumlichem Bezug und Aufgaben-
trägerschaft hier verschiedene kommunale 
Ebenen tätig werden können, wurden die Ant-
worten auch für die grundlegenden Kommunal-
typen dargestellt. Abschließend zeigt Abbildung 
7 nochmals den Umfang der Durchführung der 
kommunalen Planungen in Abhängigkeit von 
der Einwohnerzahl. Es bestätigt sich, dass mit 
abnehmender Einwohnerzahl die Kommunen 
infrastrukturbezogene Planungen auslagern,  
zumindest was die Phasen der Planerstellung 
betrifft.

Werden Dritte beauftragt, dann 

vor allem externe Planungsbüros 

sowie kommunale Energiever-

sorgungsunternehmen.

Wird daher nach der Beauftragung Dritter mit 
der infrastrukturbezogenen kommunalen 
Planung gefragt und dies in Abhängigkeit zur Ein-
wohnergrößenklasse gestellt (vgl. Abbildung 8), 
zeigt zunächst der obere Balken für alle Ge-
meinden, dass hierfür überwiegend externe 
Planungsbüros beauftragt werden (80 % aller 
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Abbildung 6: Infrastrukturbezogene kommunale Planungen der Verwaltungen nach Kommunaltyp
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

Abbildung 7: Infrastrukturbezogene kommunale Planungen der Verwaltungen nach Einwohnergrößenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



antwortenden Gemeinden), gefolgt von kommu-
nalen Energieversorgungsunternehmen (20 %). 
Für etwa 18 % werden diese Planungen durch die 
übergeordneten administrativen Verwaltungs-
einheiten erstellt. Mit Blick auf die Einwohnergrö-
ßenklasse zeigt Abbildung 8 erwartungsgemäß, 
dass insbesondere die beiden Gruppen der Land-
gemeinden überwiegend auch externe Planungs-
büros mit der Erstellung der infrastrukturellen 
Planungen beauftragen. Aber auch die Klein-
städte machen hiervon vielfach Gebrauch (67 % 
bzw. 57 %). Dies ist u. a. auch im Personalbesatz 
begründet (vgl. dazu nochmals Abbildung 4 in 
Abschnitt 3.1). Außerdem scheinen die größeren 
Kommunen im Rahmen der Fachplanungen auch 
eher auf kommunale EVU und kommunale Woh-
nungsunternehmen zurückzugreifen.

Die vergleichsweise hohe Nennung bzgl. der Be-
auftragung der übergeordneten Verwaltungsein-
heit kann in deren Zusammensetzung begründet 
sein. Dabei können dies im Falle von Gemeinden 
die Ämter oder andere Verwaltungsgemein-
schaften, aber auch die Landkreise darstellen. 
Für die Ämter oder andere Verwaltungsgemein-
schaften wären dies die Landkreise. Mithin 
können dies aber für bestimmte Infrastrukturen 
(bspw. Wasserversorgung) aber auch Zweckver-
bände sein, was die Nennung dieser Kategorie 
bei den kreisfreien Städten/Stadtkreisen und 
den Ämtern erklären könnte. Dieses Bild zeigt 

sich auch, wenn nach den Kommunaltypen dif-
ferenziert wird. Dabei beauftragen insbeson-
dere Ämter oder ähnliche Verwaltungseinheiten 
(94 %) sowie die kreisangehörigen Gemeinden 
(amts-/verbandsangehörig 80 %, amts-/ver-
bandsfrei 86 %) externe Planungsbüros deutlich 
häufiger als die kreisfreien Städte/Stadtkreise. 
Amtsfreie kreisangehörige Gemeinden nutzen 
zudem öfters als die anderen Kommunaltypen 
kommunale Entwicklungsgesellschaften für 
die Erstellung der infrastrukturellen Planungen  
(14 %). In den kreisfreien Städten spielen hier 
zudem die Wohnungsunternehmen auch eine 
gewisse Rolle (15 % Nennung).

Werden die Ergebnisse zur Beauftragung Dritter 
in Abhängigkeit von der kommunalen Verschul-
dung (Kassenkredite) betrachtet (Abbildung 9), 
zeigen sich keine Zusammenhänge, denn der 
Umfang der Wahrnehmung infrastrukturbezo-
gener kommunaler Planungen nimmt zwar au-
genscheinlich mit einer steigenden Verschuldung 
zu, geht jedoch mit Blick auf die Klasse der am 
höchsten Verschuldeten Kommunen deutlich 
zurück. Auch lässt sich mit Blick auf den Anteil 
der diversen Beauftragten kein klares Muster im 
Zusammenhang mit der Höhe der Schulden er-
kennen. Der Schuldenstand scheint folglich bei 
der Überlegung zur Übertragung von Planungs-
aufgaben nach außerhalb der Verwaltung keine 
wesentliche Rolle zu spielen. 
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Abbildung 8: Beauftragung Dritter mit der infrastrukturbezogenen kommunalen Planung in Abhängigkeit von der  
Einwohnergrößenklasse. (Eigene Darstellung und Berechnung.)



Neben formellen Instrumenten, welche meist 
aufgrund von Gesetzen durchgeführt werden 
müssen, gewinnen besonders für Themenge-
biete Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz 
informelle Instrumente an Bedeutung, da diese 
als kommunalpolitische Instrumente eigene Ziele 
der kommunalen Entwicklung verfolgen, aber 
auch begleitend im Rahmen formeller Planungen 
Konflikte aufdecken, Lösungen erkunden oder 
verwerfen, Kompromisse aushandeln und Ak-
zeptanz herstellen. Gegenwärtig sind dies meist 
klimaschutzbezogene kommunale Ziele, für die 

viele Kommunen eigene Zielmarken und Um-
setzungsmaßnahmen definieren, meist auch im 
Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung. 
Beispiele für entsprechende Instrumente sind 
u. a. Rahmen- oder Masterpläne, Entwicklungs-
konzepte und Entwicklungsstrategien, aber auch 
Voruntersuchungen oder Wettbewerbe. Daher 
wurden die Kommunen ebenfalls gefragt, ob und 
in welchen Bereichen informellen Planung er-
folgen. Das Ergebnis zeigt Abbildung 10, wobei 
der untere Balken die Antwort aller Kommunen 
beinhaltet. Die Kommunen insgesamt benannten 
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Abbildung 9: Beauftragung Dritter mit der infrastrukturbezogenen kommunalen Planung in Abhängigkeit von der  
Schuldenhöhe (Kassenkredite). (Eigene Darstellung und Berechnung.)

Abbildung 10: Bereiche der informellen Planung der Gemeinden. 
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



dabei verschiedene Bereiche der informellen Pla-
nung, wobei die häufigsten Bereiche informeller 
Planungen den Umwelt- und Klimaschutz (79 %) 
sowie die Thematik Mobilität und Verkehr (67 %) 
umfassen. Ebenfalls häufig genannt wurde die Ka-
tegorie Energieversorgung und -effizienz (60 %). 
Ebenfalls der Bereich Einzelhandel/Wirtschaft 
wurde oft benannt (47 %), wobei hier Planungen 
v. a. von den größeren Gemeinden durchgeführt 
werden. Unter „andere Bereiche“ (13 %) wurden 
vor allem städtebauliche Entwicklungsplanungen 
(INSEK, IGEK64, städtebauliche Konzepte bzw. 
Rahmenpläne, Leitbilder etc.) genannt (40,5 % 
der Antworten). Dabei nimmt mit der Einwoh-
nergröße die Bedeutung informeller Planungen 
in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Mo-
bilität und Verkehr sowie Einzelhandel und Wirt-
schaft zu. Dies verwundert nicht, da insbeson-
dere die größeren Städte im Rahmen des Klima-
wandels mit steigenden Herausforderungen im 
Hinblick auf resiliente Infrastrukturen, aber auch 
Umweltbelastungen und Hitzeereignissen kon-
frontiert sind. Hier werden verstärkt übergrei-
fende Konzepte (Mobilität, Energieeffizienz, Frei-
raumschutz, Stadtklima etc.) erforderlich. Zudem 
verfügen diese Kommunen auch über einen  
größeren Personalbesatz im Bereich Planung, 
was sich auch in der Durchführung informeller 
Planungen widerspiegelt.

3.2.2 Einstellungen der Kommunen  
 zur Wärmeplanung und beste- 
 hende wärmeversorgungs-
 bezogene Planwerke

Ein wesentlicher Bestandteil der Befragung be-
inhaltete die Thematik Wärmeplanung. Dabei 
wurde nicht nur nach Einschätzungen zur KWP 
nach dem WPG gefragt, sondern auch nach be-
reits bestehenden Wärmeplanungen. Denn be-
reits vor Inkrafttreten des WPG war in einigen 
Bundesländern die KWP verpflichtend. Aber auch 
mit Blick auf das WPG ist dies von Interesse, da 
nach § 5 WPG die Pflicht zur Durchführung der 
Wärmeplanung nicht besteht, wenn entweder 
die Umsetzung eines nach Landesrecht erstellten 
Wärmeplans bis zur Frist nach § 4 Abs. 2 WPG 
gewahrt wird oder bis zum 01.01.2024 ein Be-

schluss oder eine Entscheidung für die Durch-
führung der Wärmeplanung getroffen wurde und 
darauf basieren bis zum 30.06.2026 ein Wärme-
plan erstellt und veröffentlicht wurde, welcher 
im Wesentlichen die Anforderungen des WPG  
erfüllt.

Bei über zwei Drittel der Kommunen 

nimmt die Wärmeplanung einen 

hohen Stellenwert ein.

Daher wurden die Kommunen zunächst gefragt, 
welchen Stellenwert die Wärmeplanung in den 
Kommunen einnimmt. Von den knapp 90 % der 
Kommunen, welche diese Frage beantwortet 
haben, gaben insgesamt über zwei Drittel (68,1 %) 
an, dass die Wärmeplanung einen hohen Stellen-
wert einnimmt (ca. 25 % sehr hoch und ca. 43 % 
eher hoch). Beim letzten Drittel (31,9 %) nimmt 
sie jedoch nur einen geringen oder einen (ge-
wissen) Stellenwert ein (ca. 9 % sehr gering, etwa 
23 % eher gering).

Werden diese Ergebnisse nach den Einwohner-
klassen strukturiert (Abbildung 11), zeigt sich, 
dass vor allem größere Kommunen der Wärme-
planung einen höheren Stellenwert beimessen als 
kleinere. Über 50 % der Großstädte (Kommunen 
mit über 100.000 Einwohnern) bewerten die Rele-
vanz der Wärmeplanung mit sehr hoch. Werden 
die Kategorien sehr hoch und eher hoch zusam-
mengefasst, sind es sogar mindestens 95 %. 
In den Mittelstädten (Kommunen zwischen 
20.000 und unter 100.000 Einwohner) sehen 
immerhin noch 80 % die Wärmeplanung als re-
levant an, wenngleich hier der Anteil jener mit 
einer etwas geringeren Priorität („eher hoch“) 
deutlich überwiegt (49 %). Ein ähnliches Bild 
zeigt sich in den Kleinstädten (Kommunen mit 
einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 bis unter 
20.000 Einwohner), hier betrachten aber bereits 
gut ein Drittel die Wärmeplanung als weniger re-
levant. In den Landgemeinden dreht sich diese 
Einschätzung hingegen, dort überwiegen jene 
Gemeinden, welche in der Wärmeplanung eher 
keine Relevanz sehen. Dies bedeutet aber nicht, 
dass dort das Thema als unwichtig angesehen 
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64 INSEK = Integrierte Stadt- 

 entwicklungskonzepte; 

 IGEK = Integrierte Gemeind- 

 liche Entwicklungskonzepte



wird. Vielmehr ist anzunehmen, dass es dort 
kaum Eignungsgebiete für eine Wärmeversor-
gung über ein Wärmenetz gibt und damit ent-
sprechend § 14 Abs. 2 nur eine verkürzte Wär-
meplanung erfolgen wird. Dafür spricht auch die 
Differenzierung nach den siedlungsstrukturellen 
Kreistypen, wo bei allen Strukturtypen die Rele-
vanz mit deutlicher Mehrheit (mindestens 58 % 
Nennung „eher hoch“ oder „sehr hoch“) gesehen 
wird, wenngleich besonders in den Städtischen 
Kreisen (83 %) und den Kreisfreien Großstädten 
über 100.000 Einwohnern (96 %).

Auch die Frage, ob die Pflicht zur Erstellung der 
Wärmepläne eher als Chance oder als Risiko 
gesehen wird, bestätigt o. g. geäußerte Ver-
mutung. Zwar haben nur 70 % der Kommunen 
diese Frage beantwortet, diese sehen darin 
aber überwiegend eher eine Chance (gut 79 %) 
als ein Risiko (knapp 21 %). Zugleich wurden die 
Kommunen gebeten, ihre Antworten kurz zu  
begründen. Dabei wurde jeweils ein breites 
Spektrum benannt, welches nachfolgend nach 
den wesentlichen Aussagen zusammengefasst 
dargestellt ist.

Chancen bestehen in integrierter, 

strategischer Planung, die Planungs-

sicherheit für die Bevölkerung, die 

Unternehmen, aber auch die Kom-

munen schafft.

Als Chancen der KWP wurde insbesondere ge-
sehen, dass durch die Pflicht zur Aufstellung von 
Wärmeplänen insbesondere kommunale Ziele 
des Klima- und Umweltschutzes (v. a. Reduzie-
rung Treibhausgasemissionen und Erreichung 
der Klimaneutralität bis 2035) schneller und v. a. 
verbindlicher verfolgt und umgesetzt werden 
können. Zugleich bietet dies die Chance einer 
klimaneutralen Wärmeversorgung. Oft wurden 
hier Begriffe wie „entscheidender Schritt“, „rie-
siger Hebel“ oder „Meilenstein“ gebraucht. Zu-
sammengefasst kann festgehalten werden, dass 
zahlreiche Kommunen in der Pflicht zur KWP 
ein wichtiges Instrument sehen, um den Über-
gang zu einer nachhaltigen und klimafreund-
lichen Energieversorgung auf lokaler Ebene vo-
ranzutreiben und die Klimaziele zu erreichen. 
Es ermöglicht den Kommunen, ihre Energie-
versorgung zukunftsorientiert zu gestalten und 
die Herausforderungen des Klimawandels aktiv 
anzugehen. 

Weiterhin wird in der KWP ein Werkzeug ge-
sehen, welches die Energiewende und Versor-
gungssicherheit basierend auf erneuerbaren 
Energien beschleunigen und zugleich innova-
tive Lösungen oder bisher kaum (planerisch) 

Ergebnisse der Kommunalbefragung
Kommunale Entwicklungsplanungen und vorhandene Wärmeversorgungsinfrastruktur

38

Abbildung 11: Stellenwert der Wärmeplanung in den Kommunen in Abhängigkeit von der Einwohnergrößenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



umsetzbare EE-Projekte ermöglichen kann. Be-
sonders die verbindliche Umsetzung einer lang-
fristigen klimaneutralen Wärmeversorgung und 
die strategische Steuerung des entsprechenden 
Transformationsprozesses wurden hier heraus-
gestellt. Da dies vielfach auch als Aufgabenbe-
reich der Daseinsvorsorge gesehen wird, kann 
nach Einschätzung der Kommunen mit der KWP 
auch ein Beitrag zu einer sozialverträglichen Ver-
sorgungssicherheit der Bevölkerung geleistet 
werden. Aber insbesondere wird hier die Chance 
auf eine stärkere Fokussierung der Energie-
wende auf den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien gesehen. Insgesamt erlaubt sie eine stärkere 
ganzheitliche Betrachtung der Energieversor-
gungsinfrastruktur und eine konzeptionell-stra-
tegische und geordnete Herangehensweise statt 
der bisher vielfach vorherrschenden Einzelvor-
haben nach dem „Zufallsprinzip“. Zusammenge-
fasst wird dadurch die Versorgungssicherheit er-
höht und die Abhängigkeit der Energieversorgung 
vom Ausland reduziert. In diesem Zusammen-
hang wurden immer wieder auch Kosteneinspa-
rungen, Erhöhung der Kostentransparenz, eine 
Vermeidung von Doppel- bzw. Parallelinvestiti-
onen sowie ein effizienterer und nachhaltigerer 
Betrieb insbesondere von Großanlagen benannt.

Aber auch für die regionale Entwicklung bzw. 
Wertschöpfung werden hier Chancen gesehen. 
Insbesondere regionale Potenziale zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energien können gehoben 
und genutzt werden, um langfristig ganzheitliche 
Energieversorgungslösungen für die Kommunen 
zu generieren. Diese erforderlichen Investiti-
onen in neue Anlagentechnik und Wärmenetze 
können die lokale Wirtschaft stärken, in der Re-
gion verfügbare erneuerbare Brennstoffe (Rest-
holz, Biogas etc.) in die Wärmeplanung integriert 
und somit die lokale Wertschöpfung angestoßen 
werden. Aber auch für private Investoren kann 
dies Anreize für die Investition in zukunftsfähige 
Technologien setzten. Dies kann einen Beitrag 
sowohl zum Klimaschutz als auch zum Erhalt des 
ländlichen Raumes als attraktiven Wohn- und 
Arbeitsort leisten. Dies ist nach Einschätzung ei-
niger Kommunen jedoch nur möglich, wenn auch 
im ländlichen Raum eine fortschrittliche Wärme-
versorgung angeboten wird.

Große Chancen werden darin gesehen, dass 
durch die KWP eine integrierte, strategische Pla-
nung ermöglicht wird, welche Planungssicherheit 
sowohl für die Bevölkerung, die Unternehmen, 
aber auch die Kommunen schafft. Zudem gibt 
sie eine Orientierungshilfe, indem ein realisti-
scher Pfad zur Dekarbonisierung der Wärmever-
sorgung aufgezeigt werden kann. Die KWP wird 
insbesondere von den größeren Kommunen als 
strategische Planungsansatz gesehen, welcher 
es ermöglicht, die Entwicklung der Kommune 
langfristig zu gestalten, dabei innovative Energie-
versorgungslösungen zu integrieren und gleich-
zeitig den Bürgern und lokalen Unternehmen 
Investitions- und Planungssicherheit zu bieten. 
Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
lokalen Akteuren und die Nutzung staatlicher 
Fördermittel kann somit eine effiziente, umwelt-
freundliche Wärmeversorgung sicherstellen. Ein 
mehrfach benannter Aspekt ist, dass durch die 
erforderliche Datenbeschaffung- und auswer-
tung vielfach erstmalig eine umfangreiche und 
fundierte Datenbasis geschaffen wird und damit 
belastbare Zahlen, Daten und Fakten vorliegen, 
welche das bisweilen vorherrschende „Bauch-
gefühl“ ersetzt und für Klarheit und Transpa-
renz sorgt sowie wiederum Planungssicherheit  
generiert.

Schließlich wurde noch betont, dass durch die 
verbindliche Wärmeplanung das Thema Wärme 
und Wärmewende endlich an Bedeutung ge-
winnen und nun verbindliche Planungen mög-
lich sind. Dies trage auch zur Schaffung und Stei-
gerung der Akzeptanz für die Wärmewende bei. 
Denn durch die verpflichtende Wärmeplanung ist 
es nun möglich, den Prozess der Wärmewende 
auf kommunaler Ebene zu beschleunigen. Und 
dies nicht nur, um die Klimaziele (schneller) zu er-
reichen: Verpflichtende und nicht freiwillige Maß-
nahmen führen zu einer Beschleunigung auch im 
bürokratischen Prozess. Als ein Beispiel wurde 
hier benannt, dass die Pflicht zur Wärmeplanung 
dafür sorgt, dass sich alle Kommunen mit der De-
karbonisierung der Wärmeplanung beschäftigen 
müssen. Die Wärmeplanung gibt dem Prozess 
der Dekarbonisierung eine Struktur und stellt 
für das lokale Klimaschutzmanagement nun eine 
Pflichtaufgabe dar (vgl. dazu ebenfalls die Aus-
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führungen in Abschnitt 2.2), die auch zum Erhalt 
der Stellen im Klimaschutzmanagement beiträgt. 
Somit führt die gesetzliche Pflicht zur KWP inkl. 
des dazugehörigen Rechtsrahmens (Datenliefe-
rung, Überschneidung zu GEG etc.) dazu, dass 
infolge der notwendigen Überprüfung der be-
stehenden Strukturen und ggf. deren Anpassung 
an zukünftige Bedarfe die gesellschaftliche Dis-
kussion gestärkt wird. Diese ganzheitliche Be-
trachtung der kommunalen Energieversorgung 
ermöglicht dennoch bestandsabhängige „indivi-
duelle“ Lösungen und kann damit helfen, Wider-
stände und Unsicherheiten bei den relevanten 
Akteuren zu reduzieren.

Unklare Finanzierung sowie unzu-

reichende finanzielle und personelle 

Ressourcen als Hauptrisiken.

Die von den Kommunen gesehene Risiken 
lassen sich deutlich kürzer zusammenfassen 
und entsprechen vielfach den später in Ab-
schnitt 3.4.2 thematisierten Hemmnissen. Ins-
besondere wurden hier die unklare Finanzierung 
sowie unzureichende finanzielle und personelle 
Ressourcen seitens der Kommunen benannt. 
Hier wird eine reale Gefahr gesehen, dass am 
Ende aufgrund der Pflicht zur Wärmeplanung 
Planungsunterlagen entstehen, welche keine 
Wirkung entfalten (hier wurden Begriffe wie  
„Papiertiger“ oder „Dokument für die Schub-
lade“ genannt). Aber auch mögliche, nicht ab-
schätzbare Kosten für die Verbraucher oder die  
Netzbetreiber wurden aufgeführt. Denn be-
sonders in ländlichen Gebieten mit zahlreichen 
kleinen Streusiedlungen kann eine Wärme-
planung nur bedingt eine Antwort auf die Wär-
meversorgung im Sinne des WPG geben. Dort 
besteht vielfach keine wirkliche Alternative  
zur Gasversorgung, da mithin zwar Insellösun- 
gen für Wärmenetze möglich sind, diese aber  
nur für einen minimalen Teil der Gemeinde-
gebiete. Zudem kann infolge der raum- und 
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten vielfach 
eine flächenhafte Wärmenetzplanung weder 
personell noch finanziell zielführend umgesetzt 
werden.

Weiterhin wurde benannt, dass durch das WPG 
und hier insbesondere auch mit dessen Verknüp-
fung mit dem GEG Erwartungshaltungen geweckt 
werden, die nicht erfüllt werden können. Denn 
einerseits suggeriere die Pflicht zur Wärmepla-
nung den Bürgern, dass die Kommunalpolitik 
die Antworten auf bestehende Fragen und Un-
sicherheiten geben kann. Dies sei jedoch nicht 
der Fall. Denn bei der Wärmeplanung geht es 
zunächst einmal um Potenziale, deren tatsäch-
liche Umsetzbarkeit wird nicht geprüft. Daher 
ist die Aussagekraft dieser Pläne gering. Jedoch 
führe dies dazu, dass am Ende insbesondere die 
Bürger nun den Plan vor Augen haben und damit 
rechnen, möglichst zeitnah an ein Wärmenetz 
angeschlossen zu werden. Dass ein Wärmenetz 
in einem Gebiet langfristig sinnvoll ist, heißt aber 
noch lange nicht, dass hierfür in den Kommunen 
auch die technischen, wirtschaftlichen und per-
sonellen Voraussetzungen vorhanden sind. 
Daher äußerten einige Kommunen die Sorge, 
dass nach Abschluss der Wärmeplanung nach 
WPG nur noch wenige Wärmenetze umsetzbar 
sind, da durch die langen Planungs- und Umset-
zungszeiten in der Regel schon zu viele Verbrau-
cher Einzellösungen gefunden haben und somit 
kein Interesse mehr an einem Anschluss besteht.

Kommunen ohne eigene Stadtwerke 

sehen das Risiko unzureichenden 

Einflusses auf die Umsetzung der 

Wärmeplanung.

Ein weiteres Risiko im Zusammenhang mit der 
KWP wird darin gesehen, dass Kommunen, 
welche keine eigenen Stadtwerke besitzen, zwar 
die Pläne nach WPG erstellen, danach aber 
keinen Einfluss auf die Umsetzung haben, da 
sie externen Energieversorgern gegenüber nicht 
weisungsberechtigt sind. Ebenso sehen einige 
Kommunen die Durchführung der Wärmepla-
nung als schwierig an, da wichtige begleitende 
rechtliche Regelungen fehlen. So wurde das  
Beispiel Brandenburg benannt, wo das Thema 
Datenübermittlung nicht in Landesrecht über-
führt wurde. Dies führt dazu, dass eine ziel-
genaue und scharfe Datenanalyse behindert 
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wird. Die KWP wird zwar pflichtgemäß durchge-
führt, führt aber zu ungenauen Ergebnissen und 
verursacht so hohe Kosten. Folglich ist die Erfül-
lung der Ziel- und Zeitvorgaben bereits gegen-
wärtig unrealistisch.

Da folglich eindeutig eher Chancen gesehen 
werden, insbesondere auch in einer konse-
quenteren Verfolgung der als wichtig erachteten  
klimapolitischen Ziele und speziell vor dem 
Hintergrund der CO2-Bepreisung auch der De-
karbonisierung der Wärmeversorgung, wurden 
die Kommunen gefragt, ob sie das Ziel der Bun-
desregierung zur Erreichung der Treibhausgas-
neutralität bis 2045 früher zu erreichen in-
tendieren. Diese Frage beantworteten gut drei  
Viertel (73,1 %) der Gemeinden. Von diesen gaben 
über ein Drittel (36,4 %) an, für ihre Kommune 
die Treibhausgasneutralität früher erreichen 
zu wollen, gut zwei Drittel (63,6 %) streben das 
von der Bundesregierung gesetzte Zieljahr 2045 
an. Dabei wollen von den Gemeinden, welche  
sich ein früheres Ziel gesetzt haben, knapp ein 
Viertel dieses bis 2035 erreichen und gut 56 % 
zum Jahr 2040.

Werden diese Antworten nach den Größen-
klassen sortiert (Abbildung 12), zeigt sich, dass 
vor allem größere Kommunen häufiger die Treib-
hausneutralität vor 2045 anstreben als kleinere. 
Dabei gaben dies alle Kommunen mit 500.000 
und mehr Einwohnern an und noch 70 % der 

Kommunen mit 100.000 bis 500.000 Einwohnern. 
Aber auch über die Hälfte (51 %) der Mittelstädte 
plant dies. Bezogen auf die Kleinstädte und Land-
gemeinden planen nur zwischen 12 bis 24 % die 
Treibhausgasneutralität vor 2045 zu erreichen. 
Diese Abbildung zeigt somit, dass größere Kom-
munen in der Regel ambitioniertere Ziele hin-
sichtlich der Treibhausneutralität aufweisen, was 
wohl auch mit dem dort höheren Problemdruck 
speziell im Bereich Umweltbelastungen (Fein-
staub, CO2-Belastung, Lärmbelastung, Folgen des 
Klimawandels wie Hitzestress etc.) zusammen-
hängt, aber mithin auch damit, dass dort bereits 
deutlich eher mit Planungen und Maßnahmen 
zur Reduktion dieser Belastungen auch in an-
deren Bereichen wie bspw. der Energieeffizienz 
begonnen wurde.

Die Entscheidung, ob eine Treibhausgasneutra-
lität vor 2045 angestrebt wird, scheint dabei in 
keinen Zusammenhang mit der Verschuldung 
(Kassenkredite) zu stehen. Denn der Großteil 
der Kommunen, die keine Kassenkreditschulden 
aufweisen oder nur vergleichsweise gering ver-
schuldet sind (unter 1.000 €/Ew.) gaben an, 
dieses Ziel nicht eher erreichen zu wollen (jeweils 
gut drei Viertel dieser Kommunen). Allerdings 
lassen sich schwer verallgemeinernde Aussagen 
ableiten, da es einerseits Ausreißer in den ver-
schiedenen Größenklassen gibt und ferner eher 
wenige Antworten in den Größenklassen vorzu-
finden sind. Andererseits zeigen die Aussagen 
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Abbildung 12: Beabsichtigung der Zielerreichung der Treibhausneutralität vor 2045 in Abhängigkeit von der  
Einwohnergrößenklasse. (Eigene Darstellung und Berechnung.)



der Kommunen mit relativ hohen Schulden 
(in einigen Schuldenklassen 50 % Antwort „ja“ 
auf diese Frage), dass die Verschuldung nicht 
zwangsläufig die Ambitionen zur Erreichung der 
Treibhausneutralität beeinflusst.

17 % der Kommunen verfügen 

bereits über eine Wärmestrategie, 

83 (noch) nicht.

Wie bereits mehrfach benannt wurde, bestand 
in einigen Bundesländern bereits vor dem WPG 
die Pflicht, Wärmepläne aufzustellen bzw. haben 
dies zahlreiche besonders größere Kommunen 
bereits im Rahmen ihrer freiwilligen Aufgaben-
wahrnehmung beschlossen. Daher wurden die 
Kommunen gefragt, ob bereits eine nicht auf 
dem WPG beruhende Wärmestrategie exis-
tiert. Knapp 80 % haben diese Frage beantwortet 
und davon gut 17 % mit ja geantwortet. Die über-
wiegende Mehrheit (gut 83 %) der Kommunen 
verfügt folglich über noch keine Wärmestra-
tegie. Mit Blick auf die Größenklasse zeigt sich 
auch hier, dass eher die Großstädte bereits über 
eine Wärmestrategie verfügen (39 % bzw. 38 % 
bei den Großstädten ab 500.000 Einwohner), 

aber auch gut ein Fünftel (21 %) der Mittelstädte. 
Bei den Kleinstädten sind es 10 % und bei den 
beiden Größenklassen der Landgemeinden je 
14 %. Entsprechend zeigt sich ein ähnliches Bild, 
würde man nach den Kommunaltypen oder den 
siedlungsstrukturellen Kreistypen differenzieren.

Im zweiten Teil dieser Frage sollte dargelegt 
werden, in welcher Form die bestehende Wär-
mestrategie ausgestaltet ist. Hier zeigt Abbil-
dung 13 oberer Balken zunächst, dass die Wär-
mestrategie im wesentlichen Bestandteil strate-
gischer Konzepte oder Programme (28 %, bspw. 
Kommunale Wärmestrategie oder Energiekon-
zept), bestehender Planungen zu kommunalen 
Wärmenetzen (30 %) oder separater Wärmever-
sorgungsplanungen (24 %, bspw. Kommunaler 
Wärmeplan etc.) ist. Dabei sind bestehende 
Wärmestrategien besonders bei kleineren Kom-
munen vielfach Bestandteil kommunaler Nah- 
oder Fernwärmenetzplanungen, bei den grö-
ßeren Kommunen hingegen eher Bestandteil 
strategischer Konzepte oder Programme bzw. 
einer separaten kommunalen Wärmeversor-
gungsplanung. Sofern die Wärmestrategie durch 
Ämter oder Verwaltungsverbände umgesetzt 
wird (d. h. die Planung für mehrere Gemeinden 
gemeinsam erfolgt), wird diese ausschließlich 

Ergebnisse der Kommunalbefragung
Kommunale Entwicklungsplanungen und vorhandene Wärmeversorgungsinfrastruktur

42

Abbildung 13: Art der Wärmestrategie
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



über Planungen zu Wärmenetzen realisiert, d. h. 
die Wärmeversorgung soll möglichst über Wär-
menetze erfolgen. Aufgrund der geringen Anzahl 
der Kommunen, welche angegeben haben, dass 
sie bereits über eine Wärmestrategie verfügen, 
stellen diese Aussagen nur Fallbeispiele dar.

Unter der Rubrik „sonstiges“ (13 %) wurden u. 
a. andere Planwerke bzw. Planungen benannt. 
Hierzu zählen Energienutzungs- bzw. Energieleit-
pläne, die kommunale Bauleitplanung oder ent-
sprechende Planungen von Energieversorgern. 
Die Antworten zeigen aber auch, dass sich die 
Wärmeplanung bei einigen Kommunen bereits 
im Endstadium befindet. So wird bspw. die Stadt 
Flensburg durch die kommunalen Stadtwerke 
bereits zu ca. 95 % fernwärmeversorgt, das zen-
trale Element der Wärmewende bildet dabei 
die Umsetzung des Ende 2023 fertiggestellten 
„Transformationsplan für Klimaneutralität 2035“ 
der Stadtwerke Flensburg.

Abschließend wurde hier gefragt, wer für die Er-
stellung diese Wärmestrategie verantwortlich 
ist. Mit Blick auf die Gesamtheit der mit „ja“ ant-
wortenden Kommunen zeigt sich hier ein breit ge-
fächertes Bild (vgl. Abbildung 14, oberer Balken). 
Zunächst ist festzuhalten, dass in jeder Kom-
mune mehrere Verantwortliche benannt wurden. 
Insbesondere sind dies interne Organisations-

einheiten der Verwaltung (zusammen 76 %), ge-
folgt von externen Planungsbüros (46 %) und 
kommunale Unternehmen oder kommunale 
Entwicklungsgesellschaften (41 %). Sofern kein 
kommunaler Energieversorger in der Kommune 
existiert, werden auch die Energieversorgungs-
unternehmen der Grundversorgung involviert 
(7 %). Andere Beteiligte werden kaum damit be-
traut (insgesamt 7 % Nennung „Sonstige“), dies 
sind dann ausschließlich Energieagenturen. In-
nerhalb der Verwaltung sind die Stadtplanungs-/
Bauämter (28 %), die entsprechenden Fachbe-
reiche bzw. -dezernate (26 %) und/oder Quer-
schnitts- bzw. Stabsstellen (22 %) für die Erstel-
lung der Wärmestrategie verantwortlich. Bei den 
letztgenannten sind diese meist beim Oberbür-
germeister oder dem Bürgermeister angesiedelt. 
Systematische Unterschiede in Abhängigkeit von 
der Einwohnerklasse lässt genannte Abbildung 
nicht vermuten, hier zeigen sich keine entspre-
chenden Muster. Dasselbe gilt für andere Struk-
turmerkmale der Gemeinden (Kommunaltyp, 
siedlungsstruktureller Kreistyp; vgl. Abschnitt 
3.1). Dennoch kann angenommen werden, dass 
besonders bei kleineren, kreis- und verbandsan-
gehörigen Gemeinden diese Planungen von ex-
ternen Planungsbüros übernommen werden, da 
sie auch bei den kommunalen Planungen über-
wiegend auf diese Planungsbüros zurückgreifen 
(vgl. Abschnitt 3.2.1, Abbildung 8).
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Abbildung 14: Verantwortlichkeit für die Erstellung der Wärmestrategie
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



3.2.3 Kommunale Wärmeversorgung  
 und deren Infrastruktur

Wärmenetze dienen der Versorgung angeschlos-
sener Gebäude mit Heiz-Wärme und für Warm-
wasser über Rohrleitungen und Übergabestati-
onen. Sie ermöglichen es laut BMWK, eine große 
Bandbreite klimaneutraler Wärmequellen zum 
Heizen einzusetzen, die dezentral weniger effi-
zient oder gar nicht genutzt werden können.65 
Bereits im Rahmen von Quartierskonzepten, 
aber auch anderen Energiekonzepten, erfolgt in 
vielen Kommunen die Wärmeversorgung bereits 
gegenwärtig über entsprechende Netze. Zugleich 
ist in diesem Fall vielfach die verkürzte Wärme-
planung nach § 14 Abs. 4 WPG ausreichend. 
Daher wurden die Kommunen gebeten, entspre-
chende Angaben zu tätigen.

51 % der Kommunen verfügen bereits 

über ein bestehendes Wärmenetz, 33 % 

planen neue Wärmenetze.

Auf die Frage, ob die Kommunen über ein  
Wärmenetz verfügen, antworteten knapp  
80 % der Kommunen. Von diesen gaben 51 % 
der Kommunen an, bereits ein bestehendes  
Wärmenetze vorzuhalten (vgl. Abbildung 15, 
oberer Balken in der oberen Grafik). Zudem 
planen 33 % den Bau neuer Wärmenetze unab-
hängig vom WPG und weitere 6 % im Rahmen 
des WPG. Zehn Prozent der Kommunen verfügen 
über keine Wärmenetze und planen diese auch 
zukünftig nicht. 
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65 Vgl. BMWK (2024).

Abbildung 15: Bestehende und geplante Wärmenetze in den Kommunen insgesamt und nach Strukturmerkmalen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Wie bereits bei den Fragen nach den kommu-
nalen Wärmeplanungen zeigt sich auch hier, dass 
besonders die größeren Kommunen (Mittel- und 
Großstädte) bereits über Wärmenetze verfügen. 
Insbesondere die Landgemeinden verfügen 
bisher kaum über Wärmenetze, ein Großteil plant 
dies aber sowohl unabhängig des Inkrafttretens 
des WPG als auch in dessen Rahmen. Dennoch 
sind in dieser Gemeindeklasse auch jene Ge-
meinden verortet, welche auch zukünftig kein 
Wärmenetz planen (17 % bei den größeren Land-
gemeinden). Wird hier der siedlungsstrukturelle 
Kreistyp hinzugezogen, so sind dies meist Kom-
munen, welche den Ländlichen Kreisen mit Ver-
dichtungsansätzen (12 %) und den dünn besie-
delten ländlichen Kreisen (10 %) zuzuordnen sind. 
Mithin ist dies wieder in den Voraussetzungen zur 
Wärmeplanung nach § 14 Abs. 2 WPG begründet.

Weiterhin wurden die Kommunen mit Wärme-
netz geben, Art und Eigentumsstruktur des 
Wärmenetzes zu spezifizieren. Fast alle Kom-
munen, die über ein Wärmenetz verfügen, haben 
die Eigentümerstruktur angegeben (gut 97 %). 
Dabei illustriert Abbildung 16 (obere Grafik, 
oberer Balken), dass die meisten Wärmenetze 
(55 %) in kommunalem Eigentum stehen, davon 
sind gut 23 % Nahwärmenetze und knapp 32 % 
Fernwärmenetze. Weitere 42 % dieser Netze be-
finden sich in privatem Eigentum, davon sind 
jeweils 21 % Nah- bzw. Fernwärmenetze. Diese 
Verteilung zeigt grundsätzlich ein sehr hetero-
genes Bild, wobei die Bedeutung der kommu-
nalen Trägerschaft bei der Wärmeversorgung 
leicht überwiegt. Drei Prozent haben die Eigentü-
merstruktur nicht angegeben. Einen Zusammen-
hang zwischen der Einwohnergrößenklasse und 
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Abbildung 16: Wärmenetztypen und Eigentümerstruktur insgesamt sowie nach Einwohnergrößenklassen (obere Grafik oben) 
und Schuldenstand (Kassenkredite, untere Grafik). (Eigene Darstellung und Berechnung.)



66 Die Kommunen mit der 

 geringsten Verschuldung 

 (unter 500 €/Ew.) werden 

 hier aufgrund der geringen 

 Anzahl der Nennungen in 

 dieser Gruppe nicht berück-

 sichtigt.

der Eigentümerstruktur sowie dem Netztyp lässt 
sich hingegen aus den Antworten der teilneh-
menden Kommunen nicht ableiten. Dies zeigt 
sich auch im Falle einer Differenzierung nach den 
siedlungsstrukturellen Kreistypen.

Mit Blick auf die Verschuldung (Kassenkredite, 
Abbildung 16 untere Grafik) scheint es hin-
gegen eine Tendenz zu geben. Verschuldete 
Kommunen weisen tendenziell einen höheren 
Anteil an kommunalen Wärmenetzen auf.66 Mit-
unter kann der Aufbau und Betrieb von Wärme-
netzen ein Grund der Verschuldung sein. Hie-
rauf deuten einzelne Aussagen der befragten 
Kommunen. Sofern der Schuldenstand eine 
bestimmte Höhe erreicht hat, könnten die ent-
sprechenden Kommunen in der Vergangenheit 
kommunale Netze ganz oder teilweise privati-
siert haben, um hier Schulden abzubauen oder 
Kosten einzusparen. Dies würde sich mit dem 
hohen Anteil privater Wärmenetze in der Klasse 

der am höchsten verschuldeten Kommunen de-
cken. Dabei gehören diesen Kommunen eher 
die Klein- und Mittelstädte an, so dass nicht fest-
gestellt werden kann, dass die einwohnerstär-
keren Kommunen auch über tendenziell höhere 
Schulden verfügen. In den Großstädten kann der 
vergleichsweise hohe Anteil an privaten Wärme-
netzen auch darin begründet sein, dass die Wär-
menetze kommunalen Unternehmen in privaten 
Rechtsformen gehören, welche formell nicht 
zum öffentlichen Haushalt gehören, aber dem 
öffentlichen Bereich zugeordnet sind (sog. sons-
tige öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unter-
nehmen).

Anteil erneuerbarer Energie an der 

Wärmeversorgung vergleichsweise 

gering, noch dominieren überwiegen 

fossile Energien.
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Abbildung 17: Aktueller und zukünftig geplanter Energie-Mix der Kommunen für die Wärmeversorgung
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Abschließend wurden die Kommunen im 
Rahmen des Themenbereichs der bestehenden 
kommunalen Wärmenetze nach den aktuellen 
und geplanten Energie-Mix für die Wärmever-
sorgung befragt. Das Ergebnis verdeutlicht Ab-
bildung 17. Auch bei den befragten Kommunen 
zeigt sich die in Abschnitt 2.1 beschriebene und 
dort in Abbildung 1 aufgezeigte Lage: Der ver-
gleichsweise geringe Anteil erneuerbarer Energie 
an der Wärmeversorgung zeigt sich auch hier. 
Insgesamt überwiegen noch die fossilen Ener-
gien Erdgas (knapp 90 %), Erdöl (gut 73 %) und 
Kohle (knapp 22 %) im gegenwärtigen Energie-
Mix. Aber diese sollen zukünftig de facto we-
niger genutzt werden. Einen bereits vergleichbar 
hohen Anteil zeigt die Solarenergie auf (knapp 
22 %), insbesondere diese soll weiter ausgebaut 
werden. Die noch eher unbedeutenden Energie-
formen Geothermie, Wasserstoff und Prozess-/
Abwärme, aber auch die Windenergie sollen zu-
künftig verstärkt für die Wärmeversorgung ge-
nutzt werden. Dies überrascht allerdings infolge 
der energie- und klimapolitischen Ziele sowie 
der dafür verabschiedeten Gesetze nicht. Unter 
der Kategorie „Sonstige“ wurden überwiegend 
die Nutzung von Holz (Pellets, Hackschnitzel, 
Stückholz etc.) benannt.

3.3 Umsetzung des WPG in den  
Kommunen 

3.3.1 Ziele und aktueller 
 Umsetzungsstand

Die Wärmeversorgung liegt in Deutschland bei 
mehr als 50 % des gesamten Endenergiever-
brauchs. Die Klimarelevanz der Wärmeversor-
gung mit entsprechendem CO2-Ausstoß wird 
damit greifbar. Rund 80 % der Wärmenachfrage 
wird derzeit laut BMWBS durch den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl gedeckt. 
Das Ziel der Wärmeplanung (WPG) liegt folglich 
neben Versorgungsaspekten auch zentral darin, 
den vor Ort effektivsten und kosteneffizientesten 
Weg zu einer klimafreundlichen und fortschritt-
lichen Wärmeversorgung zu ermitteln.67 Dabei 
können im Sinne eines integrierten Ansatzes und 
unter Verwendung digitaler Lösungen bzw. An-
wendungen (bspw. digitaler Zwilling eines Ver-
sorgungsnetzes oder einer Kommune) durchaus 
weiter gefasste, verschiedene Infrastrukturen 
umfassende Konzepte und Strategien entwickelt 
oder über die Wärmeplanung hinausgehende 
Ziele verfolgt werden. Die Frage, ob die Kom-
munen weitere über die Vorgaben des WPG hi-
nausgehende Ziele der KWP verfolgen, zeigt je-
doch, dass diese Frage noch nicht auf der Agenda 
stand. Denn knapp ein Viertel der Kommunen 
haben hierauf keine Antwort abgegeben, bei den 
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Abbildung 18: Weitere, über die Vorgaben des WPG hinausgehende Zielverfolgung im Rahmen der KWP in Abhängigkeit von 
der Einwohnergrößenklasse. (Eigene Darstellung und Berechnung.)

67 Vgl. zu diesem Absatz   

 BMWSB (o. J.): Kommunale  

 Wärmeplanung.



übrigen Kommunen, welche diese Frage beant-
wortet haben, scheint hingegen noch große Un-
klarheit zu herrschen (ca. 62 % Nennung „noch 
unklar“). Gut 28 % der antwortenden Gemeinden 
wollen zunächst nur die Zielvorgaben des WPG 
verfolgen, nur etwa 10 % gaben an, im Rahmen 
der KWP über das WPG hinausgehende Ziele ver-
folgen zu wollen. Wird Abbildung 18 betrachtet, 
zeigt sich erneut, dass dies eher die Mittel- und 
Großstädte intendieren, wenngleich auch nur ein 
kleinerer Anteil von ihnen.

Weitere, über die Vorgaben des WPG 

hinausgehende Ziele und Ansätze der 

KWP noch unklar für Kommunen.

Mithin ist hier abermals die raum- und siedlungs-
strukturelle Gegebenheit und damit die Voraus-
setzungen für eine Wärmeversorgung mittels 
Wärmenetzen ein Grund. Denn die Kommunen 
in den verdichteten Räumen (Kreistypen KfS über 
100.000 Einwohner und Städtischer Kreis) ver-
folgen häufiger zusätzliche, über die Vorgaben 
des WPG hinausgehende Ziele. Dies könnte da-
rauf hindeuten, dass insbesondere ländliche 
Gemeinden zunächst entsprechend des WPG 
prüfen, ob die dort vorgesehene Wärmeversor-
gung für sie eine Option darstellt. Zusätzliche 
Ziele spielen hier zunächst keine Rolle. Werden 
die Ergebnisse in Abhängigkeit vom Schulden-
stand betrachtet, zeigt sich allerdings kein ein-
deutiges Bild.

Eine weitere Ursache könnte darin liegen, dass  
bisher nicht alle Anforderungen und Erforder-
niss e, aber auch Umsetzungsschritte und Verfah-
rensabläufe aus dem WPG bekannt sind oder man 
sich in einer frühen Phase der KWP nach WPG be - 
findet. Daher wurden die Kommunen gefragt, 
welchen Kenntnisstand sie zu Inhalten und 
Anforderungen des WPG haben. Denn neben 
den Verfahrensablauf und den detaillierten Vor-
gaben in Form von Anlagen umfasst das WPG 
auch Anforderungen an die Betreiber von Wär-
menetzen. Zugleich steht dieses Gesetz – wie ein-
leitend in Abschnitt 2.1 dargelegt – in engem Zu-
sammenhang mit anderen Gesetzen. Zunächst 

kann hier festgehalten werden, dass die grund-
legenden Ziele des WPG zumindest allgemein 
bekannt sind (91 % Nennung, davon 29 % detail-
lierte Kenntnisse), nur knapp 8 % gaben an, dass 
diese kaum oder nicht bekannt sind. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem Verfahrensablauf, wenn-
gleich hier der Anteil jener, welchen dieser kaum 
oder nicht bekannt ist, mit knapp einem Viertel 
(23 %) der antwortenden Gemeinden fast viermal 
so hoch ist wie bei den allgemeinen Zielen. Deut-
lich unbekannter sind die Anforderungen an die 
Wärmenetze und die Betreiber der Wärmenetze. 
Zwar gaben noch gut die Hälfte der Antworten-
 den (53 %) Kenntnisse an, allerdings überwiegen 
hier allgemeine vor detaillierten Kenntnissen. Die 
anderen 47 % haben hierüber kaum oder keine 
Kenntnisse. Sofern eine Gemeinde selbst kein 
Wärmenetz betreiben will, sondern mit Bau und 
Betrieb ihr Energieversorgungsunternehmen be-
traut, ist dies nachvollziehbar. Dies wird später in 
Abschnitt 4.3.1 bestätigt (dort Abbildung 51).

Mit Inkrafttreten des WPG zu Beginn des Jahres  
2024 müssen auch alle Kommunen, die bisher 
noch keine separate Wärmeplanung angestoßen 
oder durchgeführt haben, diese verbindlich bis 
zu den im WPG benannten Stichtagen durch-
geführt und entsprechend Wärmepläne aufge-
stellt haben. Daher wurde nach dem Stand der 
Vorbereitung bzw. der Konzeption der KWP 
nach WPG gefragt. Knapp 80 % der Kommunen 
haben auf diese Frage geantwortet. Abbildung 
19 zeigt ein gemischtes Bild: Der überwiegende 
Teil der Kommunen (72 %) hat zwar bereits mit 
der Wärmeplanung begonnen, dieses Bild wird 
differenzierter, wenn man nach den Einwohner-
größenklassen unterscheidet. Auch hier zeigt  
sich erneut, dass insbesondere fast alle Ge-
meinden der Gruppe der Mittel- und Großstädte 
mit der Vorbereitung und Konzeption der Wär-
meplanung begonnen haben, aber auch zwei 
Drittel der Kommunen der Gruppe der Klein-
städte. Mit Blick auf die Landgemeinden sind dort 
nicht ganz die Hälfte der größeren Kommunen  
in der Vorbereitung bzw. Konzeption der Wärme-
planung; bei den kleinen Landgemeinden sind  
es nur 30 %. Aber auch dieses Bild verwun-
dert nicht und kann mit den bereits vielfach 
benannten Ursachen begründet werden, ins-
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besondere da die bundesweite Pflicht erst seit 
dem 01.01.2024 besteht und nun zumindest die 
verkürzte Wärmeplanung von allen Gemeinden 
durchgeführt werden muss. Dieses Muster 
findet sich auch bei der Differenzierung nach 
den siedlungsstrukturellen Kreistypen grund-
sätzlich wieder, wenngleich dort ein größerer 
Teil der Gesamtheit der Gemeinden in den dünn 
besiedelten ländlichen Kreisen mit Blick auf die 
Antwortkategorie „ja“ eine einen höheren Wert 
angaben. Dies stellt keine Abweichung von der 
Antwort nach Einwohnergrößenklasse dar, denn 
dieser siedlungsstrukturelle Kreistyp beinhaltet 
Gemeinden unterschiedlicher Größenklassen.

Anschließend wurden die Kommunen, die sich 
bereits in der Vorbereitung bzw. Konzeption der 
Wärmeplanung befinden, befragt, in welcher 
Phase der Planung sie sich befinden. Da nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Wärme-
planung für verschiedene Teilgebiete zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten erfolgt, d. h. gleich-
zeitig mehrere Teilpläne erstellt werden, wurden 
hier Mehrfachnennungen erlaubt. Dabei haben 
knapp zwei Drittel (63 %) der Kommunen, welche 
sich in der Planung befinden, mehrfach geant-
wortet. Daher zeigt Abbildung 20 zwei Grafiken. 
In der oberen Grafik wurde mittels Punktwert-
verfahren jeder Phase ein Punktwert von 1 bis 
7 zugeordnet und dann der einfache Mittelwert 
gebildet. Anhand dieses Mittelwerts wurde den 

Kommunen die entsprechende Planungsphase 
zugeordnet. Daraus kann geschlossen werden, 
in welcher Umsetzungsphase sich die Kommune 
mit Blick auf alle Wärmepläne am ehesten be-
findet. In der unteren Grafik wurde die Anzahl 
der Nennungen der jeweiligen Phase auf die An-
zahl aller Nennungen in der jeweiligen Gruppe 
bezogen. Daraus lässt sich rückschließen, wie 
weit fortgeschritten die einzelnen Planungen 
sind, folglich wie weit der Stand der Wärmepla-
nung der einzelnen Wärmepläne ist.

Wird zunächst auf den Planungsstand der Kom-
munen allgemein (obere Grafik) geblickt, so zeigt 
sich, dass sich zwei Drittel (67 %) der Kommunen 
noch in den Vorphasen der eigentlichen Wärme-
planung, d. h. Erstellung der Wärmepläne, be-
finden. Gut die Hälfte (53 %) ist derzeit in der Ko-
ordinierungsphase, d. h. hier werden zunächst 
grundlegende Aspekte wie Zuständigkeiten, er-
forderliche Ressourcen, einzubindende Akteure, 
Zeitphasen etc. geklärt. Einige Kommunen be-
finden sich in der Phase der Datenerhebung/-be-
schaffung, Datenverarbeitung und -auswertung 
(14 %) oder führen aktuell die Eignungsprüfung 
für die Teilgebiete der beplanten Gebiete durch 
(13 %). Nur wenige Kommunen befinden sich in 
der Bestandsanalyse (6 %), der Potenzialanalyse 
(3 %), der Aufstellung des Zielszenarios und der 
Wärmewendestrategie oder der Entwicklung der 
Umsetzungsstrategie (jeweils 4 %).
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Abbildung 19: Stand der KWP nach WPG in den Kommunen insgesamt und nach Einwohnergrößenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Differenziert nach der Einwohnergrößenklasse 
zeigen sich die bereits mehrfach beschrie-
benen Muster. Erwähnenswert ist hier, dass die  
Großstädte über 500.000 Einwohner die Vor-
phasen abgeschlossen haben und sich in der 
eigentlichen Wärmeplanung befinden. Die  
Abweichung bei den kleinen Landgemeinden 
(Größenklasse unter 3.000 Einwohner) ist in der 
geringen Anzahl der Kommunen in dieser Klasse 
begründet und stellt keine abweichende Ent-
wicklung dar.

Wird nun der Umsetzungsstand der einzelnen 
(Teil-)Pläne betrachtet (untere Grafik), so zeigt 
sich ein differenzierteres Bild. Auch hier be-

finden sich mit Blick auf die Gesamtheit der 
Kommunen die Mehrheit (58 %) der Wärmepläne 
bzw. Teilgebietspläne noch in der Vorphase  
der Wärmeplanung, jedoch ist der Planungs-
stand der einzelnen Pläne deutlich fortgeschrit-
tener, d. h. ein größerer Teil der Pläne befindet 
sich in einem vorangeschrittenen Stadium.  
Differenziert nach Einwohnerklassen wird aber 
ebenfalls deutlich, dass sich in den großen  
Gemeinden einzelne Pläne noch in der Vor-
phase befinden. Dies verwundert jedoch nicht, 
da einerseits die Kommunen dieser Gruppen 
mehr Planungen durchführen, andererseits ein 
größerer Teil dieser Kommunen bereits vor In-
krafttreten des WPG über eine Wärmestrategie 
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Abbildung 20: Einordnung der Kommunen in die aktuelle Planungsphase der KWP nach WPG (Grafik oben: n = Anzahl der 
antwortenden Kommunen. Grafik unten: n = Anzahl der Nennungen.). (Eigene Darstellung und Berechnung.)



verfügte. Mithin wurden in deren Rahmen nur 
bestimmte Vorhaben verfolgt oder sie genügt 
nicht den Anforderungen des WPG und muss 
daher entsprechend überarbeitet oder ergänzt 
werden.

3.3.2 Bürgerbeteiligung und 
 Planungsbeteiligte

Über ein Drittel (35 %) beabsich-

tigt, informelle Bürgerbeteiligungs-

verfahren durchzuführen, etwa die 

Hälfte noch unentschieden.

Besonders im Bereich der kommunalen Pla-
nungen ist im Rahmen formeller Verfahren eine 
breite Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. 
Insofern gilt dies auch für die KWP. Jedoch hat 
sich gezeigt, dass diese oft zu kurz greifen und 
mithin nicht immer geeignet sind, Konflikte zu 
lösen, Kompromisse zu finden oder Akzeptanz zu 
schaffen. Daher sollten diese um informelle Be-
teiligungsverfahren ergänzt werden. Dass dies 
durchaus zielführend ist, wurde in Abschnitt 
2.4 bereits kurz skizziert. Vor diesem Hinter-
grund wurden die Kommunen gefragt, ob sie im 
Rahmen der Wärmeplanung informelle Bür-
gerbeteiligungsverfahren in Erwägung ziehen 
oder bereits durchführen (Abbildung 21). Diese 
Frage beantworteten knapp 80 % der Kom-

munen. Von diesen haben über die Hälfte (52 %) 
noch keine Entscheidung getroffen und über  
ein Drittel (35 %) beabsichtigen aktuell, infor-
melle Bürgerbeteiligungsverfahren durchzufüh-
 ren. Nur 13 % planen dies derzeit nicht. Sofern 
die Absicht hierfür besteht, wurden die Kom-
munen gebeten, die geplanten Verfahren zu 
benennen. Gut 30 % der Kommunen, die infor-
melle Bürgerbeteiligungsverfahren zu nutzen in-
tendieren, haben sich bisher noch nicht auf ein 
Verfahren festgelegt bzw. noch nicht definiert,  
wie die Beteiligung erfolgen soll. Weitere 13 % 
gaben hier Formate an, welche sich eher intern 
an die Verwaltung wenden oder die Beteiligung 
von Experten, politischen Gremien oder Vertre-
tern der Energiewirtschaft richten. Diese können 
eigentlich nicht den Verfahren der Bürgerbeteili-
gung zugerechnet werden. Ansonsten sollen zwei 
grundlegende Verfahrensgruppen zur Anwen-
dung kommen: Einerseits eher niederschwellige 
und passive Methoden, zu welchen die Bereit-
stellung von Informationen für die Bürger über 
diverse Medien (14 %) oder im Rahmen von all-
gemeinen, öffentlichen Informationsveranstal-
tungen (20 %) zählen. Andererseits sind durchaus 
aktive Beteiligungsformen vorgesehen. Hierunter 
zählen Bürgerforen, -dialoge oder -versamm-
lungen (26 %) sowie Runde Tische, Workshops 
oder Zukunftswerkstätten (13 %). Eine Sonder-
form der Bürgerbeteiligung im Rahmen der  
Wärmeplanung wollen einige wenige Kommunen 
(2 %) nutzen: Die Beteiligung der Bürger über 
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Abbildung 21: Durchführung informeller Bürgerbeteiligungsverfahren im Rahmen der KWP
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Bürgerenergiegenossenschaften und damit an 
möglichen wirtschaftlichen Effekten der Wär-
mewende. Diese Form der finanziellen Bürger-
beteiligung bildet bereits im Rahmen des Aus-
baus der erneuerbaren Energien ein verbreitetes  
Konzept.68

Ein heterogenes Bild zeigt sich auch bei der Frage 
nach Verantwortlichkeiten für die Durchfüh-
rung der einzelnen Planungsphasen nach dem 
WPG. (Abbildung 22). Hier zeigt sich, dass für alle 
Planungsphasen diverse Akteure eingebunden 
werden sollen. Die wesentlichen Akteure sind 
dabei die entsprechenden Planungs- bzw. Ko-
ordinationsstellen innerhalb der Verwaltungen 
(Stadtplanungs- und Bauämter, Fachbereiche 
und -dezernat, Querschnitts- und Stabsstellen). 
Danach folgen externe Planungsbüros. Auch die 
Energieversorgungsunternehmen (entweder kom-
munale Unternehmen oder EVU der Grundver-
sorgung) werden vielfach involviert, Wohnungsun-
ternehmen oder kommunale Entwicklungsgesell-
schaften spielen eher eine untergeordnete Rolle. 
Tendenziell werden dabei verstärkt Externe in der 
eigentlichen Planerstellung (Eignungsprüfung der 
Teilgebiete der beplanten Gebiete, Bestandsana-
lyse und Potenzialanalyse) eingebunden, weniger 
in der Phase der Datenerhebung sowie der Auf-
stellung des Zielszenarios und der Entwicklung 
der Umsetzungsstrategie. Zumindest der ver-

gleichsweise hohe Anteil der Kommunen, welche 
auch die Phase der Datenerhebung in Eigenregie 
durchführen wollen überrascht, wenn man be-
rücksichtigt, dass viele Kommunen hierin ein 
Hemmnis sehen (vgl. später Abschnitt 3.4.2). Je-
doch zeigt sich mit Blick auf die Einwohnergrößen-
klasse, dass dies überwiegend die größeren Kom-
munen sind (wie auch bei den anderen Phasen). 
Mithin bestehen dort schon Wärmeplanungen 
bzw. Wärmestrategien, in deren Kontext bereits 
relevante Daten erhoben wurden. Allerdings wird 
insbesondere für die Datenerhebung auch geäu-
ßert, dass es hier wünschenswert wäre, wenn die 
erforderlichen Daten aus Landesebene zentral er-
hoben und zur Verfügung gestellt würden.

Neben den Planungen im Rahmen der Erstel-
lung der Wärmepläne wollen einige Kommunen 
im Rahmen der KWP auch energetische Quar-
tierskonzepte erstellen, vereinzelt soll zudem ein  
„Digitaler Zwilling“ der Kommune erstellt werden. 
Einige Antworten deuten darauf hin, dass zu-
nächst personelle und finanzielle Ressourcen 
geschaffen werden müssen, bevor Verantwort-
lichkeiten festgelegt werden. Insbesondere wird 
dort noch auf die Bewilligung von Fördermitteln 
gewartet.

Insbesondere mit Blick auf die Vorphase der  
Datenerhebung, aber auch bezogen auf die  
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Abbildung 22: Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung: Verantwortlichkeiten für die Durchführung der einzelnen 
Planungsphasen nach Wärmeplanungsgesetz. (Eigene Darstellung und Berechnung.)

68 Vgl. u. a. Lenk/Rottmann/ 

 Grüttner (2016).



aufzustellenden Analysen und Strategien scheint 
für die Mehrzahl der Kommunen das Hinzu-
ziehen externer Expertise aus verschiedenen 
Gründen geboten. Dies scheinen auch die Ant-
worten auf die der Frage nach der Einbindung 
Externer zur fachlichen Beratung bzw. zur Un-
terstützung bei der Wärmeplanung zu bestä-
tigen. Gut 80 % der Kommunen haben hier ent-
sprechende Ansprechpartner benannt. Das Er-
gebnis zeigt Abbildung 23. Wird die Gesamtheit 
der antwortenden Kommunen betrachtet, so 
sind besonders (kommunale) Versorgungsunter-
nehmen (EVU, Wärmenetzbetreiber; 64 %) und 
Energieagenturen69 (60 %) die häufigsten An-
sprechpartner. Aber auch private Beratungs-
unternehmen werden von gut der Hälfte der 
Kommunen (52 %) in die Wärmeplanung invol-
viert. Aber auch das Kompetenzzentrum Kommunale 
WärmeWende (KWW)70 (49 % Nennung) und andere 
Bundes- und der Landesagenturen (42 %) stellen 
relevante Ansprechpartner dar. Im Verhältnis 
zeigen sich hier zwischen den Einwohnergrößen-
klassen keine signifikanten Unterschiede, die ver-
gleichsweise hohen Werte in den größeren Kom-
munen (und reziprok die geringeren Werte in 
den kleineren Kommunen) sind durch deren ver-
gleichsweise geringe Anzahl an der Stichprobe 
zurückzuführen.

3.4 Ressourcenbedarf und Hemm-
nisse für die Umsetzung der KWP 
aus Perspektive der Kommunen 

3.4.1 Ressourcenbedarf und 
 Finanzierung

Ressourcenbedarf unstrittig, aber 

dessen Höhe noch unklar, da sich 

Kommunen erst in der Koordina

tionsphase befinden.

Dass die kommunale Wärmeplanung umfang-
reicher Ressourcen bedarf, ist unstrittig. Aller-
dings können diese von den Kommunen nur 
schwer abgeschätzt werden, mithin besonders 
von jenen, welche sich erst in der Koordinations-
phase befinden. Daher verwundert nicht, dass 
nur gut zwei Drittel der Kommunen hier ge- 
antwortet haben. Der von den antwortenden 
Kommunen geschätzte Personalbedarf (an-
gegeben in VZÄ, ohne Angabe kein Personal)  
liegt zwischen 0,05 und 20 VZÄ, der Durchschnitt 
aller antwortenden Kommunen bei 1,8 VZÄ. 
Dabei schätzten jene Kommunen, die noch nicht 
mit der KWP nach WPG begonnen haben, den 
Personalbedarf tendenziell höher ein als jene, 
die diese bereits vollziehen. Vergleichsweise  
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69 Damit sind Energie- oder  

 Klimaschutzagenturen  

 in kommunaler und/oder  

 freier Trägerschaft (meist  

 als gemeinnütziger Verein  

 oder gGmbH) gemeint.  

 D. h. die Beratung erfolgt  

 nicht als wirtschaftlicher  

 Betrieb bzw. nicht mit  

 Gewinnabsichten.
70 Das an der Dena angesie- 

 delte KWW wurde separat  

 befragt, da dieses seit der  

 Eröffnung 2022 im Auftrag  

 des BMWK speziell für die  

 Akteure der KWP wissen- 

 schaftstheoretisch fundier- 

 tes Wissen, Erfahrung aus  

 der Praxis sowie Beratungs- 

 angebote zur Verfügung  

 stellen soll. Landesagentu- 

 ren bieten dies zumeist nur 

 für die Kommunen und Ak- 

 teure des jeweiligen Landes.

Abbildung 23: Nutzung externer fachlicher Beratung bzw. Unterstützung bei spezifischen Fragestellungen der KWP durch 
die Kommunen. (Eigene Darstellung und Berechnung.)



weniger Personalbedarf sahen zudem jene  
Kommunen, welche bereits über eine Wärme-
strategie verfügen, diese aber nicht durch die  
eigene Verwaltung erstellt haben. Es deutet 
darauf hin, dass diese Kommunen auch die 
KWP überwiegend von Dritten erstellen lassen 
werden. 

Abbildung 24 zeigt den geschätzten Personalbe-
darf der Kommunen insgesamt (jeweils oberer 
Balken in der Gruppe) und differenziert nach 
der Einwohnergrößenklasse. Insgesamt sehen 

die meisten Kommunen (33 %) einen Personal-
bedarf von 1 bis 2 VZÄ. Zudem sehen kleinere 
Kommunen augenscheinlich einen geringeren 
Personalbedarf als größere Kommunen, was  
jedoch auch darin begründet sein könnte, dass 
diese im Rahmen der KWP auch mehr Ziele als im 
Rahmen des WPG erforderlich verfolgen wollen 
(vgl. Abschnitt 3.3.1 und Abbildung 18). Aber  
innerhalb der Einwohnergrößenklassen variiert 
der geschätzte Personalbedarf erheblich, was 
auch dafür sprechen kann, dass dieser noch 
nicht exakt abschätzbar ist.
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Abbildung 24: Geschätzter Ressourceneinsatz der Kommunen für die Durchführung der KWP 
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Anschließend wurden die Kommunen gefragt, 
wie sie die Kosten der KWP insgesamt, für  
Personal und für die einzelnen Phasen nach 
WPG einschätzen. Die Frage nach den allge-
meinen Kosten und den Personalkosten haben 
dabei über drei Viertel (76 %) der Kommunen 
beantwortet, jene nach den Kosten für die ein-
zelnen Planungsphasen hingegen nur gut 37 %. 
Die Gesamtkosten gaben die antwortenden 
Kommunen dabei mit ca. 41 Mio. Euro an (durch-
schnittlich 181.000 Euro bzw. 3,07 €/Ew.), die  
Personalkosten mit ca. 16 Mio. Euro (durch-
schnittlich 92.000 Euro bzw. 1,55 €/Ew.). Werden 
diese Angaben für die einzelnen Einwohner-
größenklassen betrachtet, so ergibt sich das in 
Abbildung 25 dargestellte Bild. Die linke Grafik 
zeigt hier die durchschnittlichen Gesamtkosten 
der jeweiligen Einwohnerklasse, die rechte Grafik 
den entsprechenden durchschnittlichen Pro-
Kopf-Wert.

Werden zunächst die durchschnittlichen Gesamt-
kosten je Einwohnergrößenklasse betrachtet,  
so zeigt sich, dass diese mit steigender Einwoh-
nerzahl tendenziell zunehmen, ab der Einwoh-
nerklasse 100.000 bis unter 500.000 Einwohner 
zeigt sich ein besonders starker Anstieg. Da diese 
Absolutbetrachtung mit Blick auf die Kosten-
belastung nicht aussagekräftig ist, wurden die 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Kosten der jewei-
ligen Einwohnergrößenklasse betrachtet. Hier 
wird ein gegenläufiges Bild deutlich: Einerseits  
zeigt sich, dass die Kosten für die KWP von der 
Größe der Kommune abhängen.71 Andererseits  
ist eben falls erkennbar, dass diese Kosten mit  
zunehmender Gemeindegröße überproportional 
sinken. Mithin ist für kleine Kommunen somit 
eine gemeinsame KWP sinnvoll, wie es auch das 
sog. „Konvoi-Verfahren“72 vorsieht. Bezogen auf 
die Kosten je Planungsphase (vgl. Abbildung 26) 
zeigt sich ein ähnliches Bild.
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Abbildung 25: Erwartete Gesamtkosten und Personalkosten der Kommunen für die Durchführung der KWP nach WPG nach Einwohnergrößenklasse, Werte 
für die antwortenden Kommunen. (Grafik oben links Darstellung in 1.000 Euro insgesamt; Grafik oben rechts Darstellung in 1.000 Euro als Durchschnitt der 
jeweiligen Einwohnergrößenklasse, Grafiken unten entsprechend in €/Ew.). (Eigene Darstellung und Berechnung.)

71 Auch wenn aufgrund der  

 im Abschnitt 3.1 dargelegten  

 Ausführungen die Ergeb- 

 nisse nicht als repräsentativ  

 und damit nur alt Trendaus- 

 sagen zu bewerten sind,  

 zeigen andere Untersuchun- 

 gen ebenfalls diesen Zu- 

 sammenhang (vgl. bspw.  

 Arbeitskreis Kommunaler  

 Klimaschutz (2023), S. 6).
72 Kleinere Gemeinden kön- 

 nen sich auch zusammen- 

 schließen und in einem  

 sogenannten „Konvoi-Ver- 

 fahren“ einen gemeinsamen  

 Wärmeplan erstellen.  

 Vgl. BMWSB (o.J.).
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Abbildung 26: Durch die Kommunen geschätzte Kosten für die einzelnen Phasen der KWP nach Einwohnergrößenklasse 
absolut (oben) und je Einwohner (unten). (Eigene Darstellung und Berechnung.)



Finanzierung der Kosten überwie-

gend über Fördermittel, aber auch 

aus Haushaltsmitteln – Schulden 

kaum angedacht.

Abschließend zur Frage nach den Kosten wurden 
die Kommunen gebeten anzugeben, wie diese 
Mehrkosten finanziert werden sollen (vgl. Ab-
bildung 27). Hierauf antworteten gut zwei Drittel 
(65 %) der Kommunen. Diese wollen die Kosten 
der KWP überwiegend über Fördermittel finan-
zieren (67 %), aber auch die Finanzierung aus 
Haushaltsmitteln wird von einigen Kommunen 
(22 %) angestrebt. Schulden sollen hierfür i. d. 
R. nicht aufgenommen werden, dies planen nur 
2 %. Unter „Anderes“ wurde überwiegend im 
Sinne des Konnexitätsprinzips darauf verwiesen, 
dass der Bund für die Kosten aufzukommen hat 
(vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 
2.2). Mit Blick auf die Einwohnergrößenklassen 
ist auffällig, dass insbesondere die größeren 
Kommunen mit zunehmender Einwohnerzahl 
auf eigene Haushaltsmittel zurückgreifen (An-
teil zwischen 32 % und 56 %). Dies ist vermutlich 
darin begründet, dass diese Kommunen bereits 
im Rahmen landesrechtlicher Vorgaben bzw. aus 
eigenem Interesse Wärmepläne erstellt haben; 
hier ist keine Förderung im Rahmen des WPG 
mehr möglich, zugleich lief mit Inkrafttreten des 
WPG die bisherige Förderung aus.

Zusätzlich zur Betrachtung der antwortenden 
Kommunen wurden von den Verfassern die er-
warteten Kosten für die Durchführung der 
KWP nach WPG auf die Gesamtheit der Kom-
munen in Deutschland aggregiert.73 Dabei 
wurde die Berechnung der erwartbaren Kosten 
der Kommunen differenziert nach Einwohner-
klassen extrapoliert, da die Struktur der Einwoh-
nerklassen der antwortenden Kommunen (tw. 
sehr) deutlich von der Grundgesamtheit (alle Ge-
meinden Deutschlands) abweicht (Abbildung 2). 
Wie zuvor beschrieben (vgl. Abschnitt 3.1), liegt 
eine deutliche Unterrepräsentativität der Stich-
probe bezogen auf die kleinste Einwohner-
größenklasse (unter 3.000 Einwohner) sowie  
eine deutliche Überrepräsentativität mit Blick 
auf die Einwohnerklassen über 5.000 bis unter 
20.000 Einwohner, über 20.000 bis unter 100.000 
Einwohner sowie über 100.000 bis unter 500.000 
Einwohner vor. Angesichts der Tatsache, dass 
die kleinste Einwohnerklasse (absolut) nur einen 
sehr kleinen Teil der kommunalen Investitionen 
in Deutschland ausmacht, scheint diese Unter-
repräsentation vertretbar. Ohnehin wird dieser 
Effekt bei einer Hochaggregation der Kosten 
dadurch kompensiert, dass in der Auswertung 
diese Berechnung auf Basis der Einwohner-
größenklassen vorgenommen wurde und erst  
im letzten (Rechen-)Schritt der Bedarf zum  
Gesamtergebnis aggregiert wurde. Dies sorgt 
vorliegend für eine korrekte Gewichtung der  
Einwohnergrößenklassen.74
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Abbildung 27: Finanzierung der Kosten der KWP durch die Kommunen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

73 Dabei stellen Umfrageer- 

 gebnisse grundsätzlich ein  

 geeignetes Instrument dar,  

 um kommunale Kosten- 

 bedarfe zu ermitteln. Zwar  

 basieren sie nicht auf tat- 

 sächlichen statistischen  

 Daten oder Haushaltsrech- 

 nungen, sie haben jedoch  

 mindestens zwei zentrale  

 Vorteile: Einerseits erlauben  

 sie einen Blick in die Zukunft  

 und offerieren Bedarfe für 

 noch nicht realisierte Vor- 

 haben (z. B. Infrastruktur).  

 Andererseits kann mit ihnen  

 genauer als mit anderen  

 Quellen eine Priorisierung 

 von Bedarfen (z. B. eine  

 Priorisierung, welche Infra- 

 strukturen bedeutsam  

 sind) und Kontextualisie- 

 rung (z. B. welche Umstände 

  zu Investitionstätigkeit füh- 

 ren) stattfinden (vgl. hierzu  

 Sydow/Hesse (2020),  

 S. 43-46).
74 Vgl. zur Methodik Sydow/ 

 Botta/Hesse (2022), S. 8 ff.;  

 Raffer/Scheller (2024), S. 39 ff.
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Geschätzte Kosten für die Durch

führung der Wärmeplanung nach 

WPG für Kommunen bei über  

500 Mio. allein für die Planung.

Mit dieser Berechnungsmethodik kommen 
die Verfasser auf ein durchaus plausibles Er-
gebnis von knapp 520 Millionen Euro erwart-
barer Kosten für die Kommunen, worauf etwa 
165 Millionen Euro auf Personalkosten ent-
fallen. Dieses Ergebnis entspricht in etwa jener 
Summe, mit welche der Bund die Kommunen 
bis 2028 bei der erstmaligen Erstellung der Wär-
mepläne unterstützen will, um die finanziellen 
Mehrbelastungen der Kommunen im Zusam-
menhang mit der kommunalen Wärmeplanung 
auszu gleichen.75 Hierunter fallen jedoch nur die 
Planungskosten; Kosten für die Umsetzung der 
Wärmepläne sind nicht Gegenstand dieser För-
derung. Diese Kosten, die insbesondere bei den 
EVU anfallen werden (z B. für den Ausbau der 
Netze), werden mithin deutlich höher liegen.  
Hierauf wird später in Abschnitt 4.2.2 einge-
gangen.

Werden die erwarteten Kosten in Abhängigkeit 
von der Einwohnergrößenklasse76 differenziert 
und für Deutschland auf Basis der Antworten 
hochgerechnet, (Abbildung 28, Grafik links), zeigt 

sich, dass der absolut betrachtet größte Teil 
dieser Kosten in den kleinsten Kommunen an-
fallen wird (251 Mio. €), was allerdings bei deren 
Gesamtzahl erwartbar ist. Werden daher die Pro-
Kopf-Werte für die jeweiligen Einwohnerklassen 
gebildet (Grafik rechts), bestätigt sich jedoch, 
dass diese Gruppe mit deutlich höheren Kosten 
zu rechnen hat als alle übrigen Kommunen: So 
beträgt der extrapolierte Wert dort 36,14 €/Ew. In 
den nachfolgenden nächstgrößeren Klasse liegt 
dieser ebenfalls über diesen Durchschnitt und 
steigt mit zunehmender Einwohnerzahl an, liegt 
jedoch jeweils deutlich unter dem Kosten der 
kleinsten Kommunen. Erst in den beiden größten 
Einwohnergrößenklassen fallen die einwohner-
bezogenen Kosten deutlich unter den Durch-
schnitt: Dort fallen mit 1,73 €/Ew. bzw. 1,75 €/Ew. 
deutlich unterdurchschnittliche Pro-Kopf-Kosten 
an. Für die Personalkosten zeigt sich ein ähn-
liches Bild.

Werden die durch die Kommunen geschätzten 
Kosten nach den einzelnen Phasen der KWP 
differenziert, ergibt sich ein eher homogenes Bild 
(Abbildung 29): Keine Phase dominiert aktuell  
besonders stark. Jedoch scheint erwartbar, dass 
die Kosten für die Aufstellung des Zielszenarios 
bzw. der Wärmestrategie (ca. 54 Mio. €) jene 
für die anderen Phasen überwiegen werden. 
Die Kosten für die Eignungsprüfung der Teilge-
biete der beplanten Gebiete werden hingegen 
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Abbildung 28: Erwartete Gesamtkosten und Personalkosten der Kommunen für die Durchführung der KWP nach WPG nach Einwohnergrößenklasse insgesamt 
(links) und je Einwohner (rechts), Hochrechnung für alle Kommunen Deutschlands. (Eigene Darstellung und Berechnung.)

75 Diese Summe beträgt 500 Mio.  

 Euro, vgl. BMWSB, Presse- 

 mitteilung vom 24.04.2024.  

 Zugleich müssen im Rahmen  

 der Gesetzgebung Folgeab- 

 schätzungen vorgenommen  

 werden, welche darstellen,  

 welche Verwaltungs- oder  

 Durchführungskosten ein  

 neues Gesetz verursacht. Im 

 Rahmen des Gesetzesent- 

 wurfs für das WPG vom  

 06.10.2023 wurde bis zum  

 Jahr 2028 für die Gemeinden  

 ein einmaliger Erfüllungsauf- 

 wand von 535 Mio. Euro an- 

 gegeben (vgl. BT-Drs. 20/8654, 

  S. 6. Da maßgeblich die Kom- 

 munen für die Durchführung 

 der Wärmeplanung verant- 

 wortlich sein werden, kann 

 angenommen werden, dass 

 der überwiegende Teil dieser 

 Kosten auf die kommunale  

 Ebene entfällt. Folglich kann 

 die Plausibilität der Abschät- 

 zung angenommen werden.
76 Dass deutlich weniger  

 Kommunen die Frage nach  

 den Kosten je Planungs- 

 phase beantwortet haben,  

 wirkt sich auch auf die Hoch- 

 rechnung für die einzelnen 

 Planungsphasen aus. In  

 Summe weichen diese deut- 

 lich von den zuvor angege- 

 benen Gesamtkosten ab.  

 Daher sind hier bezogen auf  

 alle Kommunen in Deutsch- 

 land vermutlich deutlich  

 höhere Kosten anzunehmen.



mit etwa 35 Mio. Euro wahrscheinlich eher unter 
denen der übrigen Phasen liegen. Auf Basis der 
Einschätzungen der teilnehmenden Kommunen 
kann daher angenommen werden, dass die ein-
zelnen Planungsphasen ähnliche Kosten verur-
sachen werden.

Allerdings sind auch hier für die einzelnen Einwoh-
nergrößenklassen unterschiedliche Kosten zu 
erwarten. Abbildung 30 zeigt in der oberen Grafik 
die entsprechenden geschätzten Gesamtkosten, 
die untere Grafik die jeweiligen geschätzten Kos-
 ten je Einwohner. Insgesamt zeigt sich auch hier 
das oben beschriebene Bild.
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Abbildung 29: Durch die Kommunen geschätzte Kosten für die einzelnen Phasen der Kommunalen Wärmeplanung –  
Hochrechnung für alle Kommunen Deutschlands. (Eigene Darstellung und Berechnung.)
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Abbildung 30: Durch die Kommunen geschätzte Kosten für die einzelnen Phasen der KWP nach Einwohnergrößenklasse, 
Hochrechnung für alle Kommunen Deutschlands. (Grafik oben: absolut, Grafik unten: je Einwohner.). 
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



3.4.2 Hemmnisse für die Umsetzung

Zum Abschluss der Befragung wurden die Kom-
munen gebeten, mögliche Hemmnisse für 
eine (fristgemäße) Umsetzung der KWP zu 
benennen (vgl. Abbildung 31). Hier zeigt sich, 
dass besonders personelle Ressourcen als 
größtes Hemmnis betrachtet werden. Diese 
wurden zu 48 % als großes und zu 27 % als 
eher großes Hemmnis (zusammen 75 %) einge-
stuft. Als zweites großes Hemmnis wurden die 
bestehenden Infrastrukturen bzw. der erfor- 
derliche Infrastrukturausbaubedarf aufgeführt 
(zusammen 73 %) An dritter Stelle folgten die  
regulatorischen Rahmenbedingungen (zusam - 
men 66 % Nennung). Mit Ausnahme der de-
mographischen Entwicklung werden von je-
weils deutlich über der Hälfte der Kommunen 
aber auch die übrigen abgefragten Aspekte als 
Hemmnis gesehen. Die demographische Ent-
wicklung stellt hingegen eher ein untergeord-
netes Hemmnis dar, diese wurden von gut 36 % 

der Kommunen als großes oder eher großes 
Hemmnis betrachtet. Andere Aspekte spielen 
keine nennenswerte Rolle, hier wurden nur gut 
zehn Antworten gegeben.

Hemmnisse einer fristgemäßen 

Umsetzung der KWP liegen in feh-

lenden personellen Ressourcen 

und in bestehenden Infrastruktur-

ausbaubedarf, gefolgt von schwie-

rigen regulatorischen Rahmen-

bedingungen.

Mit Blick auf die Einwohnergrößenklassen zeigen 
sich einige Unterschiede. Abbildung 32 zeigt 
dabei die mittlere Einschätzung. Auch hier wurde 
wieder auf das bereits genannte Punktwert-
verfahren zurückgegriffen, um Unterschiede zwi-
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Abbildung 31: Hemmnisse für die (fristgemäße) Erstellung der Wärmepläne aus Perspektive der Kommunen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)
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schen den Gruppen herauszustellen. Wenngleich 
die Unterschiede vergleichsweise klein sind, so 
lässt sich ableiten, dass tendenziell die fachlichen 
Anforderungen an die Planerstellung, die raum- 
und siedlungsstrukturellen Gegebenheiten und 
der Zeithorizont der geplanten Umsetzung der 
Wärmeplanung eher in den kleineren Kom-
munen als Hemmnis gesehen werden. Aber auch 
die finanziellen Ressourcen sowie die regulatori-

schen Rahmenbedingungen werden dort etwas 
häufiger als Hemmnisse benannt. Hingegen 
stellen die bestehende Infrastruktur bzw. der er-
forderliche Infrastrukturausbaubedarf sowie die 
Kapazitäten für den Ausbaubedarf der erneuer-
baren Energien eher in den größeren Städten 
ein Hemmnis dar. Entsprechend der spezifischen 
Antworten auf die anderen Fragen ist dies jedoch 
konsistent.
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Abbildung 32: Hemmnisse (Mittelwert) für die (fristgemäße) Erstellung der Wärmepläne aus Perspektive der Kommunen nach Einwohnergrößenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)
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Abschließend sollten die Kommunen ein-
schätzen, ob sie aktuell die Wärmepläne ent-
sprechend der Fristen des WPG (30.06.2206 
bzw. 30.06.2028) erstellen können. Diese Fragen 
haben knapp 70 % der Kommunen beantwortet. 
Die große Mehrheit (gut 80 %) glaubt, dass sie die 
Wärmeplanung fristgemäß umsetzen können, 
wohingegen knapp 20 % derzeit nicht davon 
ausgehen (vgl. Abbildung 33, oberer Balken). 
Werden diese Ergebnisse in Abhängigkeit zu den 
Einwohnergrößenklassen gestellt, sind es vor 
allem die größeren Kommunen, die optimistisch 
sind, die Wärmepläne fristgemäß aufzustellen. 
Bedenklich ist hingegen, dass 46 % der Kom-
munen zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern 
und 44 % der Kommunen unter 3.000 Einwoh-

nern die fristgemäße Umsetzung nicht für realis-
tisch halten. Denn vielfach werden diese mithin 
nur die verkürzte Wärmeplanung durchführen 
müssen, was bedeutet, dass die vermutlich auf-
wändigeren Planungsphasen (Bestandsanalyse, 
Potenzialanalyse, Aufstellung der Zielszenarien 
bzw. Wärmewendestrategie und Entwicklung der 
Umsetzungsstrategie) mithin nicht erforderlich 
sind.

Im Falle, dass die Kommunen diese Fristen nicht 
werden halten können, sollten sie zudem ein-
schätzen, wann sie mit der Erstellung der Wär-
mepläne rechnen. Auf diese Frage haben nur 
sehr wenige Kommunen geantwortet. Diese 
gaben allesamt das Jahr 2030 an.
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Abbildung 33: Einschätzung zur fristgemäßen Aufstellung der Wärmepläne durch die Kommunen nach Einwohnergrößenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)
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Wie bereits einleitend angeführt, wurden für die 
Befragung der Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) alle entsprechenden Mitgliedsunterneh-
 men des VKU – Verband kommunaler Unter-
nehmen mit Unternehmenssitz in Deutschland 
befragt. Insgesamt wurden knapp 1.000 Unter-
nehmen angeschrieben, von welchen 94 an der 
Befragung teilgenommen haben. Damit lag der 
Rücklauf bei etwa 10 % und kann grundsätzlich 
als repräsentativ betrachtet werden.

Der Fragebogen unterteilte sich in drei Ab-
schnitte. Im ersten Teil wurden die Unternehmen 
zu Strukturdaten (Umsatzerlöse, Rechtsform, 
Anteilseignerstruktur, Mitarbeiterzahl, Sparte 
der Energieversorgung und Energieerzeugungs-
portfolio bzw. Energie-Mix) befragt. Der zweite 
Teil befasste sich mit der vorhandenen Wär-
meversorgungsinfrastruktur und der aktuellen 
Wärmeversorgung sowie dem geplanten Netz-
ausbau unabhängig der Erfordernisse des WPG 
und dessen geschätzten Kosten bzw. Investiti-
onsbedarfen. Der dritte Teil der Befragung wid-
mete sich der zukünftigen Wärmeversorgungs-
infrastruktur im Kontext des WPG sowie der 
Rolle der Unternehmen im Rahmen der darauf 
basierenden Wärmeplanung. Zugleich sollten 
die Unternehmen die Kosten für die daraus  
resultierenden erforderlichen Maßnahmen 

und Vorhaben abschätzen und deren geplante  
Finanzierung benennen. Abschließend wurden 
sie gebeten, die in der KWP und in dem WPG  
gesehenen Chancen für ihr Unternehmen zu  
benennen. Nachfolgend sind die Ergebnisse 
dieser Befragung dargestellt.

4.1 Struktur der antwortenden  
Unternehmen 

4.1.1 Unternehmensbezogene
 Kennzahlen

Bzgl. der Frage, inwieweit die EVU neue Auf-
gaben infolge der Umsetzung des WPG und –  
in Bezug auf die Energieversorger insbeson-
dere im Bereich Wärmeversorgung – die Um-
setzung und Finanzierung daraus abgelei-
teter Maßnahmen ohne größere Probleme 
stemmen zu können, bilden die Umsatzerlöse 
einen möglichen Indikator. In den Bereichen 
Strom, Gas und Wärme betrugen die Um-
satzerlöse aller Unternehmen77 im Jahr 2021 
knapp 101 Mrd. Euro78, was durchschnittlich 
108 Mio. Euro je Unternehmen entspräche. 
Die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022 
der antwortenden Unternehmen zeigt die in 
Abbildung 34 linke Grafik. Knapp die Hälfte  

4 Ergebnisse der Befragung  
 der Energieversorger
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Abbildung 34: Umsatzerlöse der EVU im Geschäftsjahr 2022
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

77 Mitgliedsunternehmen des  

 VKU, welche in einem oder  

 allen der Bereiche Strom,  

 Gas und Wärme tätig sind.  

 Diese stellen zugleich die 

 Grundgesamtheit der Unter- 

 nehmensbefragung dar.
78 Vgl. VKU (2023), S. 6.



(46,3 %) gaben an, dass ihre Umsatzerlöse im 
Jahr 2022 unter 50 Mio. Euro lagen, die Umsätze 
gut eines Viertels der Unternehmen (25,3 %) 
lagen zwischen 50 und 250 Mio. Euro. Etwa 6 % 
der Unternehmen erzielten einen Umsatzerlös 
von über 1 Mrd. Euro. Knapp 6 % gaben ihre Um-
satzerlöse nicht an. Würden diese Unternehmen 
vernachlässigt, welche keinen Umsatz benannt 
haben, so würden sich die in der rechten Grafik 
dargestellten Anteile ergeben.

Die überwiegende Rechtsform stellt dabei die 
GmbH dar (74,4 %), in anderen Rechtsformen 
des Privatrechts (KG und deren Sonderformen, 
AG) firmieren insgesamt knapp 16 % der Unter-
nehmen. Etwa 9 % der Unternehmen gaben 
an, kommunale Eigenbetriebe (5,8 %) oder An-
stalten des öffentlichen Rechts (AöR, 3,5 %) zu 
sein. Knapp 9 % der Unternehmen gaben keine 
Rechtsform an. Besonders die Angabe AöR bzw. 
Zweckverband verwundern hier, da es sich bei 
diesen Formen nicht um eine Unternehmens-
form handelt, sondern um eine Körperschaft mit 
hoheitlichen Befugnissen, die durch die Kom-
mune die Wahrnehmung einer hoheitlichen Auf-
gabe übertragen wurde. Würden diese nicht be-
rücksichtigt, so behalten die zuvor getätigten 
Aussagen dennoch ihre Gültigkeit.

Mit Blick auf die Anteilseignerstruktur zeigt 
sich, dass die überwiegende Mehrheit der Un-
ternehmen (86,3 %) kommunale Unternehmen 
darstellen, d. h. über 50 % des Unternehmens 
werden durch kommunale Anteilseigner ge-

halten (und diese üben die mehrheitliche Di-
rektionsgewalt aus). Davon sind gut 56 % reine 
Kommunalunternehmen (100 % kommunale An-
teilseigner) und gut 30 % überwiegend in kom-
munaler Hand. Etwa 6 % der Unternehmen sind 
mehrheitlich in privatem Eigentum und etwa 2 % 
sind reine Privatunternehmen. Knapp 5 % gaben 
keine Anteilseignerstruktur an. Sofern es sich um 
Unternehmen mit privaten Beteiligungen han-
delt, gaben etwas über die Hälfte dieser Unter-
nehmen (53,7 %) an, dass nur eine private Betei-
ligung besteht.

Werden diese drei Kennzahlen betrachtet, 
so zeigt sich weiterhin, dass bei den umsatz-
stärksten Unternehmen (über 500 Mio. € und 
über 1 Mrd. € in 2022) zwar die Rechtsformen 
der AG und GmbH insgesamt überwiegen (vgl. 
Abbildung 35, linke Grafik), die umsatzstärksten 
Unternehmen jedoch eher Aktiengesellschaften 
darstellen (vgl. Abbildung 36, linke Grafik). Blickt 
man nun auf die Anteilseignerstruktur, so zeigt 
sich, dass die antwortenden reinen Privatunter-
nehmen ausschließlich die Rechtsformen der AG 
oder der GmbH wählen, die Form der KG und die 
des Eigenbetriebs wird ausschließlich von über-
wiegend kommunalen Unternehmen genutzt 
(vgl. Abbildung 35, rechte Grafik). Dabei werden 
diese Rechtsformen häufiger genutzt, je höher 
der Anteil kommunaler Eigner ausfällt (vgl. Abbil-
dung 36, rechte Grafik).79 

Schließlich kann festgehalten werden, dass jene 
Unternehmen mit vergleichsweise geringen Um-
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Abbildung 35: Umsatzerlöse (links) und Anteil der kommunalen Eigner (rechts) der Unternehmen an der jeweiligen Größenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

79 Hier zeigt sich ebenfalls,  

 dass nur jene „Unterneh- 

 men“ die Rechtsformen  

 AöR oder Zweckverband 

 angaben, welche zu 100 % 

 kommunal sind. Dies wurde  

 jedoch in den Abbildungen  

 nicht dargestellt, da es sich  

 eben nicht um Unterneh- 

 mensformen handelt.



satzerlösen (unter 50 Mio. €) kommunale Eigen-
betriebe sind (80 % bzw. ohne „keine Angabe“ 
100 %), aber auch gut die Hälfte der KG (50 %) 
und GmbH (52 %) unter diese Kategorie fallen 
(vgl. Abbildung 36, linke Grafik). Dabei ist anzu-
nehmen, dass besonders Unternehmen dieser 
Rechtsformen mit zunehmendem Anteil kommu-
naler Eigner geringere Umsatzerlöse aufweisen 
(Quervergleich linke Grafik Abbildung 35 mit 
rechter Grafik Abbildung 36).

Wird die Anzahl der Mitarbeiter betrachtet, 
so haben etwas über 90 % diese Frage beant-
wortet. Gut die Hälfte dieser Unternehmen  
(47 %) gab eine Mitarbeiterzahl zwischen 50  
und 249 an und würden ohne Berücksichtigung 
des Umsatzerlöses in die Kategorie der mitt-

leren Unternehmen fallen.80 Etwa ein Viertel 
der Unternehmen (24 %) beschäftigen zwi-
schen zehn und 49 Mitarbeiter und würden 
der Kategorie der kleinen Unternehmen zuge-
ordnet. Etwas mehr (27 %) gaben 250 und mehr  
Mitarbeiter an, diese sind auch ohne Berück-
sichtigung des Umsatzerlöses den Großunter-
nehmen zuzuordnen. Zu vernachlässigen sind 
die Unternehmen, welche weniger als zehn  
Mitarbeiter benannt haben (2 %). Diese Zu-
ordnung ändert sich jedoch, wenn die Umsatz-
erlöse berücksichtigt werden. Werden hier nur 
jene Unternehmen berücksichtigt, welche den 
Jahresumsatz angegangen haben (vgl. Abbil-
dung 34 rechte Grafik), so sind etwas über die 
Hälfte Großunternehmen. Die übrigen Unter-
nehmen sind folglich überwiegend Kleine und 
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Abbildung 36: Umsatzerlöse (links) und Anteil der kommunalen Eigner (rechts) der Unternehmen innerhalb der jeweiligen Größenklasse
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

Abbildung 37: Anzahl der Mitarbeiter der EVU in den jeweiligen Jahresumsatzgrößenklassen (links) und in den Unternehmensklassen nach  
Anteilseignerstruktur (rechts). (Eigene Darstellung und Berechnung.)

80 Nach der Definition des  

 Statistischen Bundesamtes,  

 welche an die Empfehlung  

 der Europäischen Union an- 

 gelehnt für die Einteilung der 

  Unternehme die Jahresum- 

 satz- und Beschäftigungs- 

 größenklassen berücksich- 

 tigt, werden die Unterneh- 

 men wie folgt eingeteilt:

 Kleinstunternehmen:   

 bis 9 Beschäftigte und

 bis 2 Mio. € Umsatz;

 Kleine Unternehmen:  

 10 bis 49 Beschäftigte und  

 über 2 Mio. bis 10 Mio. € 

 Umsatz; Mittlere Unterneh- 

 men: 50 bis 249 Beschäftigte 

 und über 10 Mio. bis 50 Mio. € 

  Umsatz; Großunternehmen: 

 250 und mehr Beschäftigte 

 oder über 50 Mio. € Jahres- 

 umsatz.



Mittlere Unternehmen.81 Die linke Grafik in Ab-
bildung 37 bestätigt dies, die rechte Grafik zeigt 
zudem, dass tendenziell Unternehmen mit mehr-
heitlich privaten Anteilseignern über eine höhere 
Anzahl von Mitarbeitern verfügen und insbeson-
dere die Unternehmen mit unter zehn Mitarbei-
tern reine Kommunalunternehmen darstellen.

4.1.2 Energieversorgungs- und 
 -erzeugungsstruktur

Auf die Frage nach der Art der Energieversor-
gung antworteten 96 % der befragten Unter-
nehmen. Die Ergebnisse illustriert Abbildung 38. 
Die überwiegende Mehrheit (87 %) ist im „klassi-
schen“ Geschäftsfeld der Stromversorgung tätig, 
ebenso 81 % der Unternehmen in der Gasver-
sorgung. Dabei gaben drei Unternehmen an, 
dass sie bzgl. der Stromversorgung keine Direkt-
vermarkter sind. Einen etwas geringeren, aber 
immer noch hohen Anteil umfasst die Nah- und 
Fernwärmeversorgung (72 % bzw. 69 %). Unter 
sonstiges werden hier nur Tätigkeiten aufgeführt, 
welche mit der Energieversorgung in Zusammen-
hang stehen.82 Darunter fielen im Wesentlichen 
der Betrieb von (Dach-) PV-Anlagen und von La-
deinfrastruktur für E-Fahrzeuge.

Mehr umsatzstärkere Unternehmen 

in der Fernwärme tätig, bedingt 

durch Netzgröße.

Mit Blick auf die Fernwärmeversorgung sind 
hier tendenziell mehr umsatzstärkere Unter-

nehmen tätig, was bezogen auf die Größe der 
Netze und den damit verbundenen Kosten für 
den Netzausbau und -betrieb nicht verwundert. 
Interessant erscheint hingegen, dass eher Unter-
nehmen mit kommunalen Beteiligungen in der 
Wärmeversorgung tätig sind als Unternehmen 
ohne kommunale Beteiligungen (vgl. Abbildung 
39). Auch hier zeigen sich interessante Unter-
schiede. Alle antwortenden Unternehmen mit 
bis zu 50 % an kommunalen Beteiligungen sind 
sowohl in der Nah- als auch Fernwärmever-
sorgung tätig, bei einer höheren kommunalen 
Beteiligung sind dies deutlich weniger Unter-
nehmen. Wird die Fernwärmeversorgung nicht 
berücksichtigt, dann bieten rein kommunale Un-
ternehmen deutlich weniger Wärmeversorgung 
an. Dies kann verschiedene Ursachen haben, es 
scheint aber ableitbar, dass die Wirtschaftlichkeit 
insbesondere von Fernwärmenetzen eine ent-
scheidende Rolle spielt: Im Vergleich zu anderen 
Wärmeversorgungssystemen ist ein (Fern-)Wär-
menetz nur dann wirtschaftlich, wenn möglichst 
viele Haushalte bzw. Endverbraucher mit Wärme 
versorgt werden können. Dies bedeutet zugleich, 
dass hierfür vergleichsweise große Netze vorge-
halten werden müssen. Um dies zu finanzieren, 
scheint eine Option die Beteiligung privaten Kapi-
tals/privater Unternehmen an den kommunalen 
Energieversorgern zu sein, welche dann die Wär-
meversorgung übernehmen. Die vergleichsweise 
geringe Anzahl der Wärmeversorgung über Fern-
wärmenetze bei den mehrheitlich kommunalen 
Unternehmen und zugleich der zu den rein kom-
munalen Unternehmen vergleichsweise höhere 
Anteil bei der Nahwärmeversorgung kann dafür 
sprechen, dass die Nahwärmeversorgung auf-
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Abbildung 38: Sparten der Energieversorgung der Unternehmen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

81 Da im Rahmen der Befra- 

 gung eine Unterteilung der  

 KMU nicht beabsichtigt war,  

 wurde die Umsatzgrößen- 

 klasse „<50 Mio. €“ nicht  

 weiter differenziert.
82 Insgesamt benannten 26  

 Unternehmen (29 %) 38  

 sonstige Versorgungstätig- 

 keiten, wovon allerdings nur  

 neun dem Bereich Energie- 

 versorgung zuzuordnen sind. 

  Die anderen Nennungen  

 umfassten vielfach den Be- 

 trieb von Bädern, Breitband  

 und Telekommunikation,  

 den ÖPNV und v. a. die Trink- 

 wasserversorgung und Ab- 

 wasserentsorgung. Diese  

 wurden hier nicht berück- 

 sichtigt.
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grund der Vorgabe der kommunalen Anteils-
eigner erbracht wird, welche keine eigenen Ener-
gieversorgungsunternehmen besitzen.

Da zu erwarten war, dass nicht alle Unternehmen 
in allen gefragten Bereichen der Energiever-
sorgung tätig sind, wurde erhoben, ob diese  
Unternehmen planen, in derzeit noch nicht zur 
Geschäftstätigkeit gehörende Formen der Ener-
gieversorgung einzusteigen. Insgesamt betraf 
dies knapp 57 % der Unternehmen. Mit einer 
Ausnahme sind dies alles (98 %) mehrheitlich 
kommunale Unternehmen, wobei der Anteil 
reiner Kommunalunternehmen bei zwei Drittel 
liegt. Hier gaben gut 24 % an, dass sie planen, in 
weitere Sparten der Energieversorgung einzu-
steigen Dabei soll überwiegend die Nahwärme-
versorgung (75 %) avisiert werden, aber auch die 
Fernwärmeversorgung (33 %) und andere Be-
reiche (33 %). Als andere Bereiche wurden Geo-
thermie, PV-Strom, Wärme-Contracting und Eis-
Energiespeicher benannt.

Abschließend zu den Fragen der gegenwärtigen 
Energieversorgungs- und Erzeugungsstruk-
turen wurden jene Unternehmen, die in der 
Wärmeversorgung tätig sind oder dies planen 
(gut 91 % der antwortenden Unternehmen) ge-
beten, ihr Energieportfolio für die Strom- und 
Wärmeversorgung anzugeben. Für jene Unter-
nehmen, die weder in der Wärmeversorgung 
tätig sind noch dies zukünftig planen, endete 
die Befragung nach Frage 7. Das Ergebnis zeigt 
Abbildung 40. Dabei zeigt die obere Grafik das 
Energie-Portfolio für die Stromversorgung und 
die untere Grafik jenes für die Wärmeversor-
gung, jeweils differenziert nach zentraler und 
dezentraler Versorgung. Bezogen auf die Strom-
versorgung soll damit eruiert werden, inwieweit 
diese auch über auch über zentrale Anlagen er-
neuerbare Energien83 bereitgestellt werden;  
für die Wärmeversorgung soll dies den Ener-
giemix für die Fernwärmeversorgung (zentral) 
und die Nahwärmeversorgung (dezentral) wie-
dergeben.
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83 Bspw. Solarparke ab einer  

 installierten Leistung von  

 150 MW oder Windparke mit  

 einer installierten Leistung  

 von 200 MW, welche ver- 

 brauchsfern Energie erzeu- 

 gen. Vgl. dazu acatech et al.  

 (2020), S. 25.

Abbildung 39: Nutzung externer fachlicher Beratung bzw. Unterstützung bei spezifischen Fragestellungen der KWP durch 
die Kommunen. (Eigene Darstellung und Berechnung.)
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Abbildung 40: Energie-Portfolio der Strom- (oben) und Wärmeversorgung (unten) 
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Wesentliche Erkenntnisse sind hier, dass auch 
bei der zentralen Energieversorgung die er-
neuerbaren Energien die fossilen Energieträger 
überholt haben, für die dezentrale Strom- 
versorgung aber immer noch Erdgas eine hohe 
Bedeutung zukommt. Im Bereich der Wärme-
versorgung überwiegen sowohl bei der zen-
tralen als auch dezentralen Versorgung die  
fossilen Energieträger deutlich, wenngleich  
hier auch die Energieerzeugung aus Biomasse 
(Holz, Biogas etc.) zunimmt. Differenziert nach 
den einleitend befragten unternehmensbe-
zogenen Kennzahlen zeigten sich keine Beson-
derheiten.

Abschließend wurden die verbliebenen Unter-
nehmen zur Thematik Erzeugungsstrukturen 
gebeten anzugeben, welche Energieträger zu-
künftig (verstärkt) für die Wärmeversorgung 
genutzt werden sollen. Abbildung 41 stellt dar, 
welche Energieträger derzeit für die Wärme-
versorgung genutzt werden, welche derzeit ge-
nutzt und weiter ausgebaut werden sollen sowie 
welche zukünftig genutzt werden sollen. Wäh-
rend die vorangestellte Abbildung den Anteil 
der einzelnen Energieträger an der Erzeugung 
darstellte, wird hier lediglich aufgezeigt, welche 
Energieträger genutzt bzw. zukünftig genutzt 
werden sollen.
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Abbildung 41: Genutzte Energieträger zur gegenwärtigen und zukünftigen Wärmeversorgung
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Erdgas als derzeit (und zukünftig) 

wichtiger Energieträger für die  

Wärmeversorgung, Ersatz für andere 

fossilen Energieträger.

Auch hier zeigt sich ein analog den Kommunen 
vergleichbarer Trend ab. Besonders Erdgas ist 
derzeit ein wichtiger Energieträger für die Wär-
meversorgung und soll zukünftig noch leicht 
ausgebaut werden, mithin als Ersatz für einen 
anderen fossilen Energieträger. Ähnliches gilt 
für Erdöl, hier jedoch in geringerem Maße. Da 
diese Aussagen jedoch keinen Rückschluss auf 
den Anteil dieser Energieträger auf den zukünf-
tigen Energiemix der Wärmeversorgung zulassen 
und das WPG zugleich die Dekarbonisierung der 
Wärmenetze zum Gegenstand hat, kann ange-
nommen werden, dass diese Energieträger zu-
künftig nur noch in jenen Gebieten für die Wär-
meversorgung genutzt werden, wo Wärmenetze 
entsprechend § 14 Abs. 2 oder 3 WPG nicht zur 
Wärmeversorgung geeignet sind. Aber auch hier 
sollen für die zukünftige Wärmeversorgung ent-
sprechend der Vorgaben des WPG verstärkt er-
neuerbare Energieträger genutzt werden, diese 
mithin vorrangig für die Wärmeversorgung über 
Wärmenetze. Dabei sollen insbesondere Poten-
ziale der Geothermie (45 %), der unvermeidbaren 
Prozess- bzw. Abwärme, Wasserstoff (jeweils 
40 %) und der Solarenergie (31 %) erschlossen 
werden. Unter „Sonstige“ wurden überwiegend 
die Nutzung von Abwärme aus der Abwasserbe-
handlung sowie Umweltwärme (Luft, Gewässer) 
genannt.

4.2 Aktuelle und zukünftige Wärme-
versorgung 

In Deutschland existieren derzeit rund 3.800 
Fernwärmenetze, welche 14 % der Haushalte (ca. 
6 Mio. Wohnungen) mit Fernwärme versorgen.84 

Die Trassenlänge beträgt insgesamt etwa 34.000 
km.85 Der Schwerpunkt der Fernwärmeversor-
gung liegt dabei in den dichter besiedelten ur-
banen Räumen, besonders auch den ostdeut-
schen Bundesländern. Dabei handelt es sich in 

Bezug auf die Fernwärme vielfach um lokale und 
einzelkommunale, mithin auch regionale Märkte 
mit i. d. R. nur einem Anbieter. 

Nahwärme hingegen bezeichnet die Wärme-
versorgung eines kleineren Gebietes durch eine 
zentrale Anlage (sog. Heizzentrale), welche sich 
nahe dem zu versorgenden Gebiet befindet 
(„ortsnah“) und dies über ein Rohrleitungssystem 
i. d. R. mittels warmen Wassers mit Wärme ver-
sorgt. 

Im Rahmen der KWP ist dennoch angedacht, den 
bereits im Rahmen des Kommunalrechts (i. d. R. 
Satzungen auf Basis der Gemeindeordnungen) 
existierenden Anschluss- und Benutzungszwang 
an die Wärmenetze auszuweiten. Denn bisher 
richtet sich dieser zunächst an öffentliche Ein-
richtungen und durfte nur aus besonderem öf-
fentlichen Interesse – wesentlicher Grund war 
hier bisher die Volksgesundheit – auch für an-
dere (nichtöffentliche) Einrichtungen vorge-
schrieben werden.86 Im Rahmen des EEWärmeG 
vom 07.08.2008 wurde nach § 16 der Anschluss- 
und Benutzungszwang auch auf den gemein-
wohlorientierten Zweck des Klima- und Ressour-
censchutzes erweitert, der bereits zuvor durch 
Landesrecht in einigen Bundesländern auch in 
die Gemeindeordnungen aufgenommen wurde 
(bspw. Änderung § 11 GO Baden-Württemberg 
vom 27.07.2005). Im Rahmen des in engem Zu-
sammenhang mit dem WPG stehenden GEG 
wurde in § 109 diese Vorgabe übernommen. 
Grundlage ist jedoch auch hier, dass die Kom-
mune eine entsprechende Satzung verabschiedet 
hat. Denn allein auf Grundlage des WPG ergibt 
sich entsprechend § 27 Abs. 2 für Eigentümer, 
deren Grundstücke zukünftig in einem nach  
§ 26 zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen 
ausgewiesenen Gebiet liegen, keine Anschluss-
pflicht an das jeweilige Wärmenetz. Erst wenn 
eine Kommune unter Bezug auf den Zweck des 
Klima- und Ressourcenschutzes im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der Wärmepläne eine 
entsprechende Satzung erlässt, ergibt sich aus 
der Gebietsfestlegung auch ein entsprechender 
Anschluss- und Benutzungszwang. Dabei wird 
vielfach die Einschätzung vertreten, dass dieser 
nicht nur im Rahmen von Neubebauungen greift, 
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sondern auch für bestehende Gebäude erfolgen 
kann.87 Vor diesem Hintergrund wurden die EVU 
befragt, wie sie die zukünftige Wärmeversor-
gungsinfrastruktur planen. 

4.2.1 Vorhandene Infrastruktur und 
 Endverbraucher

Netzinfrastruktur häufig vorhanden, 

oftmals kleine Netzlängen.

Werden zunächst die bestehenden Infrastruk-
turen, d. h. Wärmenetze betrachtet, so haben 
79 % der Unternehmen hierzu Angaben getätigt. 

Von diesen gaben über 82 % an, dass sie eignen 
Wärmenetze betreiben, etwa 18 % verneinten 
dies. Dabei ist dies unabhängig vom Jahresum-
satz, jedoch zeigt sich auch hier mit Blick auf die 
Höhe der kommunalen Beteiligungen das in Ab-
schnitt 4.1.2 beschriebene Muster.

Befragt nach der Anzahl der Netze gaben die 
Unternehmen an, dass sie zwischen 1 bis 14  
Nahwärmenetze und zwischen 1 bis 90 Fern-
wärmenetze betreiben. Insgesamt betreiben die 
antwortenden Unternehmen 152 Nahwärme- 
und 161 Fernwärmenetze, was im Durchschnitt 
3,7 bzw. 4,4 Netze je Unternehmen sind. Ab-
bildung 42 zeigt die klassifizierte Anzahl der 
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Abbildung 42: Spezifikation der Wärmenetze: Anzahl der Netze insgesamt (oben) und nach Endverbrauchern (unten)
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Nah- und Fernwärmenetze der Unternehmen, 
Abbildung 43 die entsprechende klassifizierte 
Trassenlänge. Bezogen auf die Nahwärmenetze 
überwiegen die Unternehmen, die zwei bis 
drei Netze betreiben (37 %), gefolgt von Unter-
nehmen, welche vier bis fünf Netze betreiben  
(22 %). Bezogen auf die Fernwärme überwiegen 
jene Unternehmen, welche nur ein Netz be-
treiben (51 %). Dabei scheint dies nicht davon 
abhängig zu sein, wie hoch die kommunale Be-
teiligung am Unternehmen ist, wie hoch der 
Jahresumsatz ist oder wie viele Endverbraucher 
versorgt werden: In den jeweiligen Klassen zeigt 
sich ein heterogenes Bild, welches keine entspre-
chenden Aussagen zulässt. Beispielhaft zeigt dies 
die untere Grafik in Abbildung 42.

Mit Blick auf die Gesamtlänge der Wärmenetze 
gaben die antwortenden Unternehmen an, 
knapp 520 km Nahwärme- und etwa 4.700 km 
Fernwärmenetze zu betreiben. Die Gesamtlängen 
der Trassen variieren bezogen auf die Nahwärme - 
netze bei den Unternehmen zwischen 300 Meter 
und 150 km, wobei sie im Mittel 16,6 km betragen. 
Der Median liegt bei 6 km. Bei den Fernwärme-
netzen liegt die Gesamtlänge der Trassen bei den 
einzelnen Unternehmen zwischen knapp 6 km 
und 960 km, im Mittel bei 4,4 km je Unter-
nehmen. Der Median liegt bei 70 km. Differen-
ziert nach Größenklassen zeigt Abbildung 43, 
dass die Nahwärmenetze bei gut einem Viertel 
(24 %) der Unternehmen insgesamt weniger als 
5 km Trassenlänge umfassen, bei knapp einem 
weiteren Drittel (32 %) beträgt diese Trassen-

länge zwischen 5 bis unter 10 km. Bezogen auf 
die Fernwärmenetze zeigt sich eine heteroge-
nere Struktur bzgl. der Trassenlängen. Jeweils 
um die 20 % der Unternehmen gaben an, über 
Trassenlängen unter 20 km (19 %), zwischen 50 
und unter 100 km (22 %) sowie zwischen 100 und 
unter 200 km zu verfügen. Etwa 11 % unterhalten 
Netze von insgesamt 300 km und mehr.

Wird hier betrachtet, wie viele separate Wärme-
netze die Unternehmen betreiben, so zeigt Ab-
bildung 44, dass es sich bezogen auf die Nah-
wärmenetze um tendenziell (und erwartbar) 
kleine Netzlängen handelt, denn alle Größen-
klassen bis unter 15 km Trassenlänge beinhalten 
Unternehmen mit nur einem Netz bis hin zu 
Unternehmen mit sechs bis zehn Netzen; in den 
Größenklassen über 15 km Trassenlängen hin-
gegen sind überwiegend jene Unternehmen mit 
sechs und mehr Netzen enthalten (obere Grafik). 
Hingegen zeigt sich (ebenso erwartbar), dass die 
einzelnen Fernwärmenetze tendenziell größer 
ausfallen, dort sind auch Unternehmen mit nur 
einem Netz oder mit zwei bis drei Netzen auch  
in den Größenklassen der Trassenlängen über 
100 km enthalten.

Schließlich wurde zum Thema Betrieb von Wärme-  
netzen gefragt, ob jene Unternehmen, welche 
keine Wärmenetze betreiben (18 %), zukünftig 
planen, eigene Netze zu bauen. Je ein Drittel 
dieser Unternehmen gab an, dies tun zu wollen, 
dies sei noch nicht geklärt oder auch zukünftig 
keine eigenen Netze bauen zu wollen. Sofern 
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Abbildung 43: Spezifikation der Wärmenetze: Trassenlänge
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



der Bau von Wärmenetzen erfolgen soll, sind 
dies überwiegend Nahwärmenetze, wobei hier 
bei den entsprechenden Unternehmen zwischen 
einem und vier Netze geplant sind. Nur ein  
Unternehmen gab an, auch ein Fernwärmenetz 
zu planen.

Bezogen auf die Frage nach der Anzahl der mit 
Wärme versorgten Endverbraucher antwor-
teten 71 % der Unternehmen. Zunächst muss 
erwähnt werden, dass Endverbraucher bezogen 
auf die Wärmeversorgung nicht zwingend ein-
zelne Haushalte darstellen, sondern die ver-
sorgten Gebäude, welche sowohl Wohngebäude 
(Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser in 
unterschiedlichster Bauweise) sowie Nichtwohn-

gebäude (Bürogebäude, Handel, Gewerbe, In-
dustrie etc.) beinhalten können. Daher stellt ein 
Endverbraucher hier eher die einzelne Haus- 
bzw. Gebäudeübergabestation dar. Zudem ist 
bezogen auf die Endverbraucher zu berücksich-
tigen, dass es sich hier bezogen auf Nahwärme 
vielfach auch um die Versorgung kommunaler 
Einrichtungen oder einzelner Stadtquartiere 
handelt, für die eine zentrale Anlage errichtet 
und betrieben wird. Dies muss bei der Interpre-
tation der Ergebnisse berücksichtigt werden. 
Hier gaben die Unternehmen an, insgesamt 
ca. 644.000 Endverbraucher mit Wärme zu ver-
sorgen, wobei sich die Anzahl je Unternehmen 
zwischen 5 und 270.000 Endverbrauchern be-
wegt. Im Mittel entspricht dies ca. 10.400  
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Abbildung 44: Gesamt-Trassenlängen der Wärmenetze in Bezug auf die Anzahl der Netze
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Verbrauchsstellen je Unternehmen, der Median 
liegt bei knapp 1.080.

Die differenzierten Antworten auf o. g. Frage il-
lustriert Abbildung 45. Die obere Grafik zeigt 
zunächst, dass viele Energieversorger ver-
gleichsweise wenig Endverbraucher mit Wärme 
versorgen. So gaben 15 % an, bis 100 Endver-
braucher zu versorgen, der überwiegende Teil  
(29 %) versorgt zwischen 100 bis 1.000 End-
verbraucher. Eine vergleichsweise hohe Zahl an 
Endverbrauchern (über 5.000) versorgen hin-
gegen nur 22 % der Unternehmen. Differenziert 
man diese Antworten nach den Wärmenetzen, 
welche die Unternehmen betreiben (untere 
Grafik), so wird deutlich, dass insbesondere jene 
Unternehmen, die vergleichsweise wenige End-
verbraucher versorgen, nur Nahwärmenetze 

betreiben. Unternehmen mit vergleichsweise 
vielen Endverbrauchen betreiben hingegen Nah- 
und Fernwärmenetze, wobei diese über eine 
vergleichsweise höhere Anzahl separater Nah-
wärmenetze verfügen als jene Unternehmen, 
die nur Nahwärmenetze betreiben, an welche 
vergleichsweise wenige Endverbraucher ange-
schlossen sind (vgl. dazu nochmals Abbildung 
42 untere Grafik). Dies spricht dafür, dass diese 
Unternehmen eher nur einzelne Quartiere bzw. 
kleinere Gebiete oder eben öffentliche Einrich-
tungen mit Nahwärme versorgen.

Weiterhin kann festgehalten werden, dass eine 
geringe Anzahl von Endverbrauchern (d. h.  
bis maximal 1.000) ausschließlich bei Unter-
nehmen in der Rechtsform der kommunalen 
Eigenbetriebe sowie der KG und deren Sonder-
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Abbildung 45: Anzahl der mit Wärme versorgten Endverbraucher insgesamt (oben) und differenziert nach den von den  
Unternehmen betriebenen Wärmenetztypen (unten). (Eigene Darstellung und Berechnung.)



formen vertreten sind, ebenso ist dort der An-
teil reiner Kommunalunternehmen überdurch-
schnittlich hoch (78 % in der Größenklasse bis 
100 Endverbraucher). Dies lässt darauf schließen, 
dass diese Unternehmen im Auftrag der Kom-
munen entweder öffentliche Einrichtungen oder 
kommunale Gebäudebestände mit Nahwärme  
versorgen.

Etwas über zwei Drittel der Unternehmen  
benannte ihre Kundenstruktur. Von diesen 
Unternehmen gaben 97 % an, private Haushalte 
mit Wärme zu versorgen, 90 % versorgen zudem 
Kunden aus dem öffentlichen Bereich und 83 % 
Kunden aus dem Bereich Industrie, Handel 
und Gewerbe. Dabei versorgen etwas über die  
Hälfte der Unternehmen (52 %) Kunden aus 
allen ab gefragten Gruppen. Zudem gaben  
8 % an, weitere Kundengruppen mit Wärme  
zu versorgen, hierunter zählen kirchliche Ein-
richtungen sowie Militäreinrichtungen von Dritt-
staaten.

Abbildung 46 zeigt die Kundenstruktur diffe-
renziert nach der Anzahl der versorgten End-
verbraucher. Hieraus kann ergänzend zu den 

bereits beschriebenen Erkenntnissen abgeleitet 
werden, dass jene Unternehmen mit einer ge-
ringen Anzahl von Endverbrauchern (bis 2.500) 
schwerpunktmäßig private Haushalte versorgen 
(Häufung in dieser Verbrauchergruppe bei An-
teil zwischen 75 bis 100 %). Unternehmen mit 
einer vergleichsweise großen Anzahl von End-
verbrauchern (über 10.000) scheinen hingegen 
diverser aufgestellt zu sein. Diesen Rückschluss 
lässt auch die Differenzierung der Anzahl  
der versorgten Endverbraucher in Abhängig-
keit von der Anzahl der betriebenen separaten 
Netze zu. 

4.2.2 Geplanter Infrastrukturausbau  
 und dessen Kosten

Für die netzgebundene Wärmeversorgung ent-
sprechend des WPG ist der Ausbau und Umbau 
des bestehenden Wärmenetzes erforderlich. 
Daher wurden auch die Unternehmen, die derzeit 
Wärmenetze betreiben oder dies zukünftig inten-
dieren, gefragt, ob sie zukünftig den Aus- und 
Umbau dieser Netze planen.88 Hier gaben 71 % 
an, dass sie entsprechende Vorhaben planen, nur  
6 % intendieren dies derzeit nicht. Bei 24 % der  
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Abbildung 46: Kundenstruktur der Wärmeversorgung nach Endverbrauchergrößenklassen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

88 Diese Frage richtete sich  

 an jene Unternehmen,  

 welche bereits in der Wärme- 

 versorgung tätig sind. Zuvor  

 wurden nur jene Unterneh- 

 men, auf die dies derzeit  

 noch nicht zutrifft, hierzu  

 befragt. Die Konkretisierung  

 diese Vorhaben sollten dann  

 wiederum beide Gruppen  

 beantworten.



Unternehmen ist dies derzeit noch unklar, ob 
entsprechende Vorhaben verwirklicht werden 
sollen. Abbildung 47 zeigt dabei, dass diese  
Entscheidung nur bedingt vom Umsatzerlös ab-
hängt, hingegen aber vom Anteil kommunaler 
Beteiligungen am Unternehmen (untere Grafik). 
Mit steigendem Anteil kommunaler Beteili-
gungen steigt der Anteil jener Unternehmen, die 
dies nicht planen bzw. bei denen dies noch nicht 
geklärt ist. 

Mithin ist mit Blick auf die kommunalen An-
teilseigner hierfür auch ausschlaggebend, ob 
die entsprechenden Kommunen derzeit einen 
netzgebundenen Ausbau der Wärmeplanung 
verfolgen. Wird nochmals Abbildung 15 in Ab-
schnitt 3.2.3 herangezogen, so planen nicht alle 
befragten Kommunen einen (Aus-)Bau der/von 
Wärmenetzen. Dies spiegelt sich mithin auch 
in den Antworten der EVU wider. Dabei sind 
sich tendenziell eher Unternehmen, die derzeit  

weniger Wärmenetze betreiben (sowohl be-
zogen auf Nah- als auch Fernwärmenetze) noch 
nicht sicher, ob sie zukünftig neue Netze er-
richten oder bestehende Netze aus- bzw. um-
bauen wollen.

Eine Spezifikation der beabsichtigten Pla-
nun gen haben 80 % der Unternehmen vorge-
nommen, welche angegeben haben, den Neu-, 
Aus- oder Umbau der Netze zu planen. Daher 
werden nachfolgend nur die allgemeinen Ergeb-
nisse dargelegt, eine Differenzierung nach be-
stimmten Merkmalen erlaubt keine interpretier-
baren Ergebnisse. Dennoch kann allgemein fest-
gehalten werden, dass von den antwortenden 
Unternehmen 59 % den Neubau von insgesamt 
69 Nahwärmenetzen und 14 % den Neubau von 
insgesamt acht Fernwärmenetzen planen. Diese 
Planungen umfassen insgesamt 374 km Trasse 
für Nahwärmenetze sowie 183 km Trasse für 
Fernwärmenetze. Weitere 41 % dieser Unter-
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Abbildung 47: Geplanter Aus- und Neubau von Wärmenetzen der Wärmenetzbetreiber nach Umsatzerlösen (oben)  
und Anteil kommunaler Eigner (unten). (Eigene Darstellung und Berechnung.)



nehmen planen den Ausbau von insgesamt  
50 bestehenden Nahwärmenetzen und 43 % 
den Ausbau von insgesamt 30 bestehenden. Die 
geplanten Trassenlängen wurden mit ca. 320 
km für die Nahwärmenetze und ca. 1.270 km  
für die Fernwärmenetze angegeben. Schließ-
lich sollen einige Netze auch umgebaut werden 
(bspw. Umstellung von Dampf auf Warmwasser, 
Minimierung des Wärmeverlustes, Umrüstung 
auf Wasserstoffnetze). Dies planen sowohl für 
die Nahwärme- als auch Fernwärmeversorgung 
jeweils 14 % der Unternehmen. Dabei sollen ins-
gesamt 23 Nahwärmenetze mit insgesamt etwa 
50 km Trasse und sechs Fernwärmenetze mit  
ca. 550 km Trasse umgebaut werden. Abbildung 
48 visualisiert diese Planungen.

Umsetzung der Wärmewende, 

inklusive der Dekarbonisierung, 

mit hohen Kosten verbunden.

Wie auch die Kommunen wurden die Unter-
nehmen gebeten, den Investitionsbedarf für 
diese Maßnahmen in ihren Versorgungsgebie- 
 ten bis zum Jahr 2030 zu benennen. Konkret 
wurden sie gebeten, den Investitionsbedarf 
für den Ausbau bzw. die Verdichtung von be-
stehenden Wärmenetzen sowie die Errichtung 
neuer Wärmenetze sowie den Investitionsbe-
darf für die Umstellung der Erzeugungsstruktur 
(z. B. Neubau von Erzeugungsanlagen, Erschlie-
ßung von Abwärme-Quellen) in ihrem Versor-
gungsgebiet bis 2030 geschätzt anzugeben. 
Dabei benannten die Unternehmen, die hier 
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Abbildung 48: Spezifikation der geplanten Wärmenetzbaumaßnahmen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

Abbildung 49: Geschätzter Investitionsbedarf in den Netzausbau
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Investitionsbedarfe angegeben haben (82 % 
der Unternehmen, welche Baumaßnahmen in 
den Wärmenetzen planen), Investitionen von 
knapp 2,9 Mrd. Euro in den Ausbau bestehender 
Netze sowie gut 1,7 Mrd. Euro in den Neubau 
von Netzen. Insgesamt sollen hier bis 2030 folg-
lich gut 4,6 Mrd. Euro investiert werden. Dabei  
bewegen sich die Angaben zwischen 0,5 Mio. und 
650 Mio. Euro für den Ausbau sowie zwischen  
2 Mio. und 450 Mio. Euro für den Neubau von 
Wärmenetzen.

Abbildung 49 zeigt den von den Unternehmen 
benannten Investitionsbedarf für die Wärme-
netze nach Größenklassen. Sowohl für den 
Ausbau bzw. die Verdichtung der bestehenden 
Wärmenetze als auch den Neubau von Wärme-
netzen veranschlagen die meisten Unternehmen 
bis zu 10 Mio. Euro oder zwischen 10 Mio. und 
25 Mio. Euro (zusammen 70 % in der Kategorie 
Neubau bzw. 60 % in der Kategorie Ausbau).

Für die Umstellung der Wärmeerzeugung auf 
erneuerbare Energieträger gaben die ant-
wortenden Unternehmen an, bis 2030 für den 
Neubau entsprechender Erzeugungs- oder Ge-
winnungsanlagen insgesamt ca. 4,5 Mrd. Euro 
investieren zu wollen, für neue Anbindungslei-
tungen dieser Anlagen nochmals etwa 0,7 Mrd. 
Euro. Zusammen sind dies geplante Investitionen 
von 5,2 Mrd. Euro. Dabei betragen die Investiti-
onen je Unternehmen für die Anlagen zwischen 
2 Mio. und 500 Mio. Euro und für die Anbindung 

dieser an die Netze zwischen 1 Mio. und 100 Mio. 
Euro.

In Abbildung 50 sind diese Investitionen nach 
deren Höhe dargestellt. Bezogen auf den Neubau 
von Anlagen zeigt sich ein heterogenes Bild. Zu-
sammengefasst sieht die eine Hälfte Investitions-
kosten unter 25 Mio. Euro, wobei dort die Mehr-
heit diese zwischen 10 Mio. bis 25 Mio. Euro ein-
ordnen. Die andere Hälfte sieht diese bei über 25 
Mio. Euro, dort jedoch jeweils zu etwa gleichen 
Teilen in den dargestellten höheren Klassen. 
Mit Blick auf die Anbindung neuer Anlagen zur 
Erzeugung oder Gewinnung von Wärme aus er-
neuerbaren Energien wird ersichtlich, dass 64 % 
der antwortenden Unternehmen hier mit Inves-
titionen unter 10 Mio. Euro rechnen. Etwa 18 % 
gaben Investitionen zwischen 10 Mio. bis 25 Mio. 
Euro an und 6 % zwischen 50 Mio. und 100 Mio. 
Euro. Etwa 12 % benannten diese zwischen 100 
Mio. bis 250 Mio. Euro. Wird die erste Größen-
klasse nochmals geteilt, so sehen gut ein Viertel 
(24 %) der Unternehmen Anbindungskosten von 
unter 5 Mio. Euro und etwa 40 % zwischen 5 Mio. 
bis 10 Mio. Euro.

Da diese Angaben maßgeblich von den befragten, 
konkreten Planungen (Anzahl Netze, Netzlänge), 
aber auch von nicht befragten Faktoren wie to-
pographischen Gegebenheiten vor Ort, der ge-
planten Trassenführung (im Gelände oder unter 
befestigten Wegen bzw. Straßen) oder den ge-
planten Anschlüssen dieser Netze abhängen, 
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Abbildung 50: Geschätzter Investitionsbedarf für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärme aus erneuerbaren Energien
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



konnte hier keine weitere Differenzierung vorge-
nommen werden. Mit Blick auf andere befragte 
Strukturmerkmale der Unternehmen zeigten sich 
jedoch keine spezifischen Ausprägungen.

Investitionsbedarf für Neu, Aus und 

Umbau der Wärmenetzt insgesamt 

ca. 7,7 Mrd. Euro laut teilnehmenden 

Unternehmen.

Auf Basis der Antworten wurde jedoch eine 
Hochrechnung der geschätzten Investitions- 
bedarfe für alle antwortenden Unternehmen, 
die Wärmenetze betreiben und diese aus- oder 
umbauen oder welche neue Wärmenetze bauen 
wollen (auch wenn sie derzeit noch keine eigenen 
Netze betreiben), vorgenommen. Dazu wurden 
diese zunächst einer Plausibilitätsprüfung un-
terzogen und ggf. entsprechend bereinigt. Da-
nach wurden diese die gewichteten Mittelwerte 
nach den Umsatzgrößenklassen gebildet. Die so 
ermittelten jeweiligen Beträge wurden in einem 
ersten Schritt für fehlende Angaben der Unter-
nehmen eingesetzt, welche die entsprechenden 
Fragen nur unvollständig beantwortet haben. 
Die Daten dieser so vervollständigten Datensätze 
(angegeben und berechnete Werte) wurde wie-
derum entsprechend gewichtet und der Mittel-
wert des jeweiligen Datensatzes gebildet. Dieser 
wurde dann mit der Anzahl der Unternehmen, 

die die Fragen zu den Investitionen nicht be-
antwortet haben, multipliziert. Dabei wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass diese Zahlen 
nur einen groben Korridor darstellen, in welche 
Größenordnungen sich die Investitionen be-
wegen können. Mithin sind die Angaben der 
Unternehmen ebenso eher Orientierungswerte 
als konkrete Abschätzungen im Rahmen kon-
kreter Planungen. Aber sie zeigen, dass für die 
netz gebundene Wärme versorgung sowie die  
Dekarbonisierung der Wärmenetze enorme In-
vestitionen erforderlich sind. Infolge fehlender 
bzw. nicht öffentlich zugänglicher relevanter 
Strukturdaten aller Energieversorger konnte 
keine Abschätzung eines Kostenkorridors für  
erforderliche Investitionen für das gesamte  
Bundesgebiet vorgenommen werden.

Das Ergebnis dieser vereinfachten Abschätzung 
zeigt Tabelle 1. Demnach könnte der Investi-
tionsbedarf für den Neu-, Aus- und Umbau der 
Wärmenetze insgesamt bei allen antwortenden 
Unternehmen ca. 7,7 Mrd. Euro betragen. Die  
Investitionskosten für die Umstellung der Wär-
meversorgung auf Wärme aus erneuerbaren 
Energien wird auf ca. 2,8 Mrd. Euro geschätzt. 
Insgesamt würden demnach Investitionen von 
knapp 10,5 Mrd. Euro erforderlich werden 
können.

Mithin sind diese Abschätzungen etwas hoch, 
jedoch wurden von den Unternehmen teilweise 
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Investitionen für antwortende 
EVU (N1)

Mittelwert aus 
Berechnungen 

antwortende EVU

Hochrechnung auf 
nicht antwortende 

EVU (MW N1*N2)

Kostenschätzung 
alle teilnehmenden 

EVU (n)

Aus- und Umbau der 
Netze 4.104.221.795 € 68.403.697 € 1.710.092.414 € 5.814.314.209 €

Neubau Netze 1.328.269.358 € 22.513.040 € 562.825.999 € 1.891.095.357 €

Netze insgesamt 5.432.491.152 €  2.272.918.413 € 7.705.409.566 €

Neubau von Erzeu-
gungsanlagen EE 1.208.043.252 € 42.353.580 € 1.058.839.505 € 2.266.882.757 €

Netzanbindung/ 
Netzintegration EE 341.449.076 € 5.787.272 € 144.681.812 € 486.130.888 €

Erzeugungsstruktur 
insgesamt 1.549.492.329 €  1.203.521.317 € 2.753.013.646 €

insgesamt 6.981.983.481 €  3.476.439.730 € 10.458.423.212 €

Tabelle 1: Hochrechnung der Investitionen auf die antwortenden Unternehmen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



sehr hohe Kosten für einen Meter Trasse beson-
ders bezogen auf den Neubau von Wärmenetzen 
angegeben.89 Zudem lässt auch der Förder-
rahmen des Förderprogramms BUNDESFÖRDE-
RUNG FÜR EFFIZIENTE WÄRMENETZE (BEW) des 
BMWK, mit dem der Neubau von Wärmenetzen 
mit hohen Anteilen erneuerbaren Energien 
sowie die Dekarbonisierung von bestehenden 
Netzen gefördert wird, enorme Kosten erwarten. 
Zwar sind aktuell bis 2026 etwa 3 Mrd. Euro an  
Fördermitteln eingestellt, vor der Einfrierung 
dieses Programms im Rahmen der Haushalts-
debatte für den Haushalt 2025 war 2022 sogar 
angedacht, dieses Budget auf über 11 Mrd. Euro 
zu erhöhen.90 Auf die Kosten für die Umset-
zung bzw. Mitwirkung der Unternehmen an der  
KWP nach WPG wird später in Abschnitt 4.3.2  
eingegangen.

4.3 Wärmeversorgungsinfrastruktur 
im Kontext der Wärmeplanung 
nach WPG 

4.3.1 Bestehende Wärmeplanungen 
 in den Kommunen und Beteili-
 gung der EVU an der Durchfüh-
 rung und Umsetzung

Stadtwerke/EVU in kommunale 
Wärmeplanung mit unterschiedlichen 
Aufgaben eingebunden (Planungs- 
und Umsetzungsberatung, Implemen-
tierung).

Nachdem die Unternehmen zu ihren Wärme-
planungen befragt wurden, wurden sie anschlie-
ßend gebeten anzugeben, ob und inwieweit sie 
in die KWP involviert sind. Dazu wurden sie ein-
leitend befragt, ob in den Kommunen ihres Ver-
sorgungsgebietes bereits allgemeine kommu-
nale Wärmeplanungen bestehen. Gut 70 % der 
Unternehmen haben diese Frage beantwortet. 
Nur knapp ein Viertel bejahten dies, knapp drei 
Viertel der Unternehmen gaben an, dass in den 
Kommunen ihres Versorgungsgebiets noch keine 
Wärmeplanungen bestehen. Dies deckt sich mit 

den Angaben der Kommunen, von denen 83 % 
angaben, noch über keine Wärmeplanung zu 
verfügen (vgl. Abschnitt 3.2.2). Sofern bereits 
kommunale Wärmeplanungen unabhängig des 
WPG bestehen, sind dies nach Kenntnis der Un-
ternehmen überwiegend separate kommunale 
Wärmeversorgungsplanungen oder Wärmepla-
nungen nach geltendem Landesrecht (jeweils 
33 %), in einem gewissen Maße aber auch Be-
standteil anderer strategischer Planwerke (20 %). 
Vereinzelt sind sie auch Bestandteile von tech-
nischen Planungen zu kommunalen Nah- oder 
Fernwärmenetzen (7 %). Diese Angaben weichen 
in gewissem Maße von den Antworten der Kom-
munen ab, die angaben, dass Wärmestrategien 
bzw. -planungen überwiegend Bestandteil an-
derer strategischer Konzepte bzw. Programme 
sind, aber vielfach auch von technischen Pla-
nungen zu kommunalen Wärmenetzen. Sepa-
rate kommunale Wärmeversorgungsplanungen 
nutzten vergleichsweise wenige Kommunen. 
Mithin spricht dies dafür, dass das Versorgungs-
gebiet der antwortenden EVU vielfach größere 
Städte und deren Umland umfasst, denn in 
diesen sind separate Wärmeversorgungspla-
nungen ein vielfach genutztes Planungsinstru-
ment. Das Versorgungsgebiet kann aber auch 
in einem Bundesland liegen, in welchem bereits 
eine Pflicht zur KWP nach Landesrecht besteht. 
Dafür könnte auch sprechen, dass die überwie-
gende Mehrheit der EVU (ca. 80 %) angaben, dass 
diese Wärmeplanungen bereits den Vorgaben 
des WPG entsprechen. Wie bereits bei den Aus-
führungen zu den Kommunen deutlich wurde, ist 
dies auch der Fall, wenn bestehende kommunale 
Wärmepläne nach entsprechendem Landesrecht 
erstellt wurden.

Sofern in den Kommunen bereits vor dem In-
krafttreten des WPG Wärmeplanungen bestan-
 den, waren die befragten EVU in diese einge-
bunden, und zwar mit unterschiedlichen Auf-
gaben. Das Ergebnis zeigt Abbildung 51. Die EVU 
beraten die Kommunen nicht nur bei der Pla-
nung, sondern sind hier meist auch der federfüh-
rende Akteur. Mit Blick auf die Umsetzung dieser 
Planungen werden die EVU zwar auch beratend 
tätig, letztendlich obliegt ihnen i. d. R. aber auch 
die Implementierung. Sofern andere mit der Um-
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89 Mithin kann es sich hier  

 auch um „Nullstellenfehler“  

 handeln, dies kann jedoch  

 nachträglich nicht mehr  

 nachvollzogen werden. Für  

 die Hochrechnung wurden  

 entsprechende Daten – 

 soweit dies mit hoher Wahr- 

 scheinlichkeit der Fall war – 

 durch Interpolation (Glät- 

 tung, d.h. ein Schätzen  

 oder Berechnen von Werten  

 einer Funktion für bestimmte 

  x-Werte aus einer begrenz- 

 ten Anzahl von gegebenen  

 (x,y) Koordinaten) korrigiert.  

 Dennoch ergaben sich viel- 

 fach noch immer vergleichs- 

 weise hohe Werte. Während  

 Experten diesen je nach tech- 

 nischen Daten des geplanten 

  Netzes, den topographischen  

 Gegebenheiten sowie den  

 angedachten Trassenkorri- 

 dor sowie dem Installations- 

 aufwand zwischen 2.000  

 bis 4.000 Euro je Meter an- 

 geben (vgl. bspw. Vaillant  

 Deutschland GmbH & Co.  

 KG), so wurden hier bezogen  

 auf den oberen Wert teil- 

 weise dreieinhalbfach so  

 hohe Werte angegeben.  

 Diese wurden zwar soweit  

 plausibel korrigiert, lagen  

 aber dennoch über dem  

 benannten Korridor. Den- 

 noch erscheinen die Be- 

 rechnungen plausibel, denn  

 einerseits handelt es sich um  

 Plandaten, andererseits wür- 

 de bei Zugrundelegung o. g.  

 Kosten und den angegebene  

 Trassenlängen allein nur für 

 den Neubau und den Ausbau  

 der auf die Frage nach den 

 Kosten antwortenden Unter- 

 nehmen, d. h. ohne Hoch- 

 rechnung auf alle teilnehmen- 

 den Unternehmen, Kosten  

 zwischen 4,0 Mrd. Euro und  

 8,1 Mrd. Euro anfallen.
90 Vgl. UBA (2023a), S. 316,  

 FN 132. Zudem wurde zum  

 01.10.2024 das Programm  

 BEW fortgeführt.



setzung betraut werden ist anzunehmen, dass es 
sich um ergänzende Maßnahmen anderer Sek-
toren wie bspw. Energieeffizienzmaßnahmen 
an Gebäuden oder Maßnahmen im Bereich Ge-
bäude-/Heiztechnik handelt.

Hier kann weiter festgehalten werden, dass aus-
schließlich mehrheitlich kommunale EVU an-
gegeben haben, an der kommunalen Wärme-
planung beteiligt zu werden. Mit Blick auf die 
Anteilseignerstruktur der teilnehmenden Unter-
nehmen (vgl. Abschnitt 4.1.1) sowie den Aus-
führungen in Abschnitt 3.3.1 zur Umsetzung der 
KWP nach WPG in den Kommunen relativiert sich 
diese Feststellung jedoch.

Nachdem zahlreiche Unternehmen bereits in bis-
herige kommunale Wärmeplanungen involviert 
sind, kann davon ausgegangen werden, dass sie 
auch wichtige Ansprechpartner im Rahmen der 
Aufstellung der kommunalen Wärmepläne 
nach WPG darstellen. Entsprechend haben die 
Unternehmen auch geantwortet: Gut 87 % gaben 
an, dass sie an der Durchführung der Wärme-
planung und Erstellung der Wärmepläne nach 
WPG mitwirken werden, bei den restlichen knapp 
13 % ist dies noch unklar. Mithin ist hier in den 
Kommunen noch nicht entschieden oder geprüft 
worden, ob oder in welchem Umfang (Option der 
verkürzten Wärmeplanung nach § 14 WPG oder 
der vereinfachten Wärmeplanung nach § 22WPG) 
eine Wärmeplanung erfolgt.

Entsprechend der von den Unternehmen oben 
benannten Form der Mitwirkung an den be-
reits bestehenden kommunalen Wärmepla-
nungen sollen sie auch an der Erstellung der 
Wärmepläne sowie deren Umsetzung nach WPG  
mitwirken. Abbildung 52 zeigt, in welchen 
Phasen der KWP die Unternehmen wie mit-
wirken sollen. Dabei werden die Unternehmen 
in allen Phasen unterschiedlich intensiv mit-
wirken, wobei ins besondere in den vorberei-
tenden Phasen der Wärmeplanung (Daten-
erhebung, Eignungsprüfung) und der Be-
standsanalyse die Datenbereitstellung einen 
Schwerpunkt bildet. In allen Phasen sind etwa 
die Hälfte der Unternehmen bei der Mitarbeit 
an der Erstellung der Planungsdokumente be-
teiligt, eine vergleichsweise geringere Anzahl ist 
über alle Planungsphasen für die Erstellung der 
Planungsdokumente zuständig. Etwas verwun-
dert das Ergebnis, dass im Rahmen der Entwick-
lung der Umsetzungsstrategie, welche ja maß-
geblich für den konkreten Wärmenetzausbau 
ist, die Unternehmen vor allem als allgemeine 
Ansprechpartner bei Fragen der Kommunen 
fungieren. Mitunter ist dies aber darin be-
gründet, dass die Kommunen noch am Anfang 
der KWP stehen, vielfach noch in der Vorphase 
der Datenerhebung (vgl. dazu Abbildung 20 in 
Abschnitt 3.3.1). Schließlich gaben einige EVU 
an, dass sie an der Fortschreibung bestehender 
Wärmepläne mitwirken.
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Abbildung 51: Art der Einbindung der EVU in kommunale Wärmeplanungen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



4.3.2 Ressourcenbedarf und Hemm-
 nisse für die Umsetzung der
 kommunalen Wärmeplanung 
 nach WPG aus Perspektive 
 der EVU

Die Aufstellung der Wärmepläne nach WPG 
sowie die Umsetzung dieser, inklusive der De-
karbonisierung der Wärmenetze, wird mit hohen 
Kosten verbunden sein. Bereits im Gesetzentwurf 
vom Oktober 2023 wurden diese im Rahmen der 
Folge kostenabschätzung überschlagsweise er-
mittelt. So wurden die Kosten der Wirtschaft für 
den einmaligen Erfüllungsaufwand des WPG bis 
2028 (Mitwirkung der Unternehmen an der KWP) 
auf ca. 46 Mio. Euro geschätzt, danach werden 
ab 2029/2031 jährliche Kosten für die Beteiligung 
nach § 7 WPG und für die Datenerhebung von  
5 Mio. Euro prognostiziert.91 Deutlich höher sind 
jedoch die Kosten der Wärmenetzbetreiber für die 

 die Umsetzung der Wärmepläne und dort insbe-
sondere für die Dekarbonisierung der Wärme-
net ze. Für die Jahre bis 2030 werden jährlich Kos-
 ten i. H. v. 415 Mio. Euro und ab 2031 von 765 Mio. 
Euro geschätzt.92 Wird hier das Ziel zugrunde ge-
legt, dass bis 2040 jedes Wärmenetz einen Anteil 
an der Nettowärmeerzeugung von mindestens 
80 Prozent aus erneuerbaren Energien, unver-
meid barer Abwärme oder einer Kombi nation 
hieraus haben soll, so ergäbe dies von 2025 bis 
2039 etwa 9,42 Mrd. Euro. Folglich hätte die Wirt-
schaft bis 2039 durch die Umsetzung des WPG 
insgesamt Kosten i. h. v. 9,51 Mrd. Euro zu tragen. 
Wird das Zieljahr 2045 betrachtet, so würden sich 
diese Kosten auf 11,5 Mrd. Euro erhöhen.

Im Rahmen dieser Studie sollte vor diesem Hin-
tergrund eruiert werden, für welche auf die Um-
setzung des WPG bezogenen Maßnahmen die 
EVU welche Kosten sehen. Da nur gut 36 % der 
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91 Vgl. Deutscher Bundestag,  

 Drs. 20/8654, S. 5.
92 Vgl. ebenda.

Abbildung 52: Mitwirkung der EVU an der Kommunalen Wärmeplanung nach WPG
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Unternehmen entsprechende Kosten angegeben 
haben, werden nur die Gesamtergebnisse dar-
gestellt, nach Strukturmerkmalen differenzierte 
Aussagen sind hier nicht möglich. Abbildung 53 
zeigt, in welchen Bereichen die antwortenden 
EVU die höchsten Kosten sehen. Erwartungs-
gemäß sehen sie in den Kosten für die Beteili-
gung an der Durchführung der Wärmeplanung 
selbst (Datenerhebung, Beteiligung am Planungs-
verfahren, Erstellung der entsprechenden Pläne) 
die geringsten Kosten (Anteile an den angege-
benen Kosten insgesamt unter 1 %). Die höchsten 
Kosten verursachen die Maßnahmen zur voll-
ständigen Klimaneutralität der Wärmenetze bis 
2045 (46 %). Diese umfassen überwiegend den 
Umbau bzw. die technische Nachrüstung der be-
stehenden Wärmeversorgungsinfrastrukturen. 
Aber auch die damit im Zusammenhang ste-
hende vorgegebene Zeitschiene zum Anteil der 
Wärme aus erneuerbaren Energien in den beste-
henden Wärmenetzen sehen gut 17 % der EVU 
als großen Kostenfaktor, weniger in denen neuer 
Wärmenetze.93 Diese Einschätzung zeigt, dass 
insbesondere die Bereitstellung oder Erzeugung 
der dafür benötigten Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen einen wesentlichen Kostenfaktor 
darstellt (vgl. dazu auch die Ergebnisse in Ab-
schnitt 4.2.2 zu den Kosten des Ausbaus erneuer-
barer Energien und deren Integration in die be-
stehenden Netze). Schließlich sehen immerhin 
18 % der befragten Unternehmen hohe Kosten 

in der Transformation der Gasverteilnetze. Denn 
hier sollen Gasnetze zukünftig entweder mit 
grünem Methan oder als Wasserstoffnetz be-
trieben werden. Hierfür sind sowohl bestehende 
Netze aus- oder umzubauen bzw. wenn dies für 
diese Energieträger nicht möglich ist, sind ent-
weder neue Netze zu bauen oder die Wärme-
versorgung erfolgt zukünftig über Wärmenetze. 
Im Rahmen der Wärmeplanung kann der Netz-
betreiber für die Versorgung eines beplanten 
Teilgebietes (Wärmeversorgungsgebiet) der pla-
nungsverantwortlichen Stelle einen entspre-
chenden Vorschlag für die Versorgung mittels 
Wärmenetz oder Wasserstoffnetz unterbreiten. 
Soll dann bspw. für die Wärmeversorgung von 
Gas auf Wasser oder Dampf umgestellt werden, 
kann auch der Rückbau von Gasnetzen erforder-
lich werden, sofern diese nicht umgebaut werden 
können. Einen ebenfalls hohen Kostenfaktor 
sehen die Unternehmen in den Festlegungen 
zu beplanten Teilgebieten mit erhöhtem Energie-
einsparpotenzial (§ 18 Abs. 5 WPG). Hier können 
gemäß Nr. 1 auch Gebiete dargestellt werden, 
die besonders für Städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen nach dem besonderen Städtebau-
recht des BauGB geeignet erscheinen. Diese Re-
gelung zielt auf die energetische Sanierung von 
Gebäuden ab.94 Entsprechend benannten die be-
fragten Unternehmen, dass ebenfalls die Sanie-
rung des Gebäudebestands einen großen Anteil 
an den Kosten der Umsetzung des WPG aufweist.
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93 In den bestehenden Wärme- 

 netzen muss der Anteil von  

 Wärme aus erneuerbaren  

 Energien ab dem 01.01.2030  

 einen Anteil von mindestens  

 30 % aufweisen, in den neuen  

 Wärmenetzen ist ab dem  

 01.03.2025 ein entsprechen- 

 der Anteil von mindestens  

 65 % vorgeschrieben.
94 Grundsätzlich bedarf die  

 Anwendung des Sanierungs- 

 rechts im Rahmen des be- 

 sonderen Städtebaurechts,  

 dass städtebauliche Miß- 

 stände bestehen, welche  

 behoben werden sollen. Ein 

 Mißstand ist dabei die Subs- 

 tanzschwäche. Diese liegt  

 vor, wenn gemäß § 136  

 Abs. 2 Nr. 1 BauGB „das  

 Gebiet nach seiner vorhan- 

 denen Bebauung oder nach 

 seiner sonstigen Beschaffen- 

 heit den allgemeinen An- 

 forderungen an gesunde  

 Wohn- und Arbeitsverhält- 

 nisse oder an die Sicherheit  

 der in ihm wohnenden oder  

 arbeitenden Menschen auch  

 unter Berücksichtigung der  

 Belange des Klimaschutzes  

 und der Klimaanpassung  

 nicht entspricht.“ Demzufolge  

 liegt eine Substanzschwäche  

 auch dann vor, wenn der  

 Gebäudebestand nicht oder  

 nur unzureichend energe- 

 tisch saniert ist (vgl. MHKBD  

 (2019), S. 13).

Abbildung 53: Einschätzung der Kostenanteile einzelner Planungsphasen sowie Umsetzungsmaßnahmen nach WPG durch die EVU
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Die konkret angegebenen Kosten der antwor-
tenden EVU sowie die Hochrechnung auf jene 
EVU, welche keine Kosten benannt hatten, aber 
dennoch in der Wärmeversorgung tätig sind oder 
dies zukünftig planen, zeigt Tabelle 2. Die Ge-
samtkosten gaben jene Unternehmen, die Kosten 
benannt hatten, mit ca. 4,9 Mrd. Euro an. Hinzu 
wurden 0,92 Mrd. Euro für energetische Sanie-
rungsmaßnahmen benannt, welche jedoch in der 
Hochrechnung nicht berücksichtigt wurden, da 
diese i. d. R. nicht bei den EVU anfallen. Für die 
anderen oben benannten Unternehmen wurden 
aus den Antworten die nach den Umsatzgrö-
ßenklassen gewichteten jeweiligen Mittelwerte 
der antwortenden Unternehmen berechnet und 
mit der Anzahl der Unternehmen, welche keine 
Kosten angaben, multipliziert. Werden diese hin-
zugerechnet, so würden den befragten Unter-
nehmen für die Beteiligung bzw. Mitwirkung an 
der Erstellung der Wärmepläne Kosten i. H. v. 
121,4 Mio. Euro entstehen. Die Kosten für die 
Umsetzung der Maßnahmen aus der KWP und 
aus weiteren Vorgaben des WPG (Dekarboni-
sierung der Wärmenetze) würden sich dann auf 
ca. 10,8 Mrd. Euro belaufen. Damit würden die 
antwortenden Unternehmen die Kosten der Um-
setzung des WPG deutlich höher einschätzen 

als jene im Rahmen der Gesetzesfolgenabschät-
zung. Mitunter ist dies aber auch in der unvoll-
ständigen Datengrundlage zu bestehenden Wär-
menetzen und Erzeugungsstrukturen besonders 
für kleinere Kommunen sowie den unterschied-
lichen lokalen Gegebenheiten begründet, welche 
sich ebenfalls auf die Kosten für den Ausbau von 
Wärmenetzen auswirken.

Drei wesentliche Finanzierungs-

formen: Fördermittel, Kredite und 

Eigenmittel. Überwälzung auf Ver-

braucher spielt untergeordnete Rolle.

Im Gesetzentwurf zum WPG wurde ausdrücklich 
klargestellt, dass die der Wirtschaft entstehenden 
Kosten nicht im Sinne des „One-in-One-out-Prin-
zips“95 kompensiert werden. Daher sollten die 
Unternehmen abschließend zur Thematik Kosten 
angeben, wie die aus dem WPG entstehenden 
Kosten finanziert werden sollen. Abbildung 54 
zeigt die geplanten Finanzierungsinstrumente 
der Unternehmen sowie zu welchem Anteil diese 
im Rahmen der Gesamtfinanzierung genutzt 
werden sollen. Es sollen drei wesentliche Finan-
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Werte in Mio. € Kosten aus 
Antworten

Kosten
Hochrechnung

Kosten Stichprobe 
insgesamt

Datenerhebung 10,9 17,5 28,4

Beteiligung an Wärmeplanung 12,0 19,3 31,3

Erstellung Wärmenetzausbaupläne 17,2 27,7 44,9

Erstellung Wärmenetzdekarbonisierungsfahrpläne 11,5 24,6 36,1

Beteiligung/Mitwirkung KWP insgesamt 51,6 69,8 121,4

Vorgaben Anteil EE in bestehenden Wärmenetzen 914,0 2.295,4 3.209,4

Vorgaben Anteil EE in neuen Wärmenetzen 245,2 436,8 682,0

Vollständige Klimaneutralität der Wärmenetze bis 2045 2.674,5 4.287,1 6.961,6

Transformation Gasverteilernetze (Aus-, Neu-, Umbau) 238,3 398,4 636,7

Transformation Gasverteilernetze (Stilllegung, Rückbau) 809,0 1.267,9 2.076,9

Umsetzung Maßnahmen KWP und WPG 4.881,0 5.802,4 10.683,4

Kosten insgesamt 4.932,6 5.471,4 10.805,0

Sonstige Kosten 920,0

Gesamt bei Berücksichtigung sonst. Kosten 5.852,6

Tabelle 2: Kostenschätzung der EVU und Hochrechnung auf Stichprobe der Befragung
(Eigene Darstellung und Berechnung.)

95 Hierbei handelt es sich um  

 eine Maßnahme der Bundes- 

 regierung im Rahmen der  

 sog. „Bürokratiebremse“,  

 welche Belastungen für die 

 Wirtschaft dauerhaft be- 

 grenzen soll. „Dabei soll  

 jedes Bundesministerium  

 im gleichen Maße, in dem  

 es durch neue Regelungen  

 Belastungen für die Wirt- 

 schaft aufbaut, an anderer  

 Stelle Belastungen abbauen.“ 

  (Bundesregierung, o. J. S. 1).



zierungsformen zum Einsatz kommen: Fast alle 
Unternehmen (etwa 93 %) wollen Fördermittel 
nutzen, im Mittel zu gut 37 %. An zweiter Stelle 
sollen hierfür Kredite aufgenommen werden, 
dies planen etwa 84 % der Unternehmen. Durch-
schnittlich sollen so ca. 46 % der Kosten gedeckt 
werden. Schließlich wollen knapp 80 % der Un-
ternehmen Eigenmittel einsetzen, wobei diese 
nur einen kleineren Anteil (durchschnittlich 21 %) 
der Kosten abdecken sollen. Aber auch die Ver-
braucher sollen an den Kosten beteiligt werden: 
Etwa 39 % der Unternehmen wollen zur Finan-
zierung die Verbraucherpreise erhöhen, wobei 
diese Maßnahme moderat ausfällt und im 
Durchschnitt etwa 14 % der Kosten finanzieren 
soll. Einige wenige Unternehmen (etwa 14 %) 
wollen weitere, jedoch von ihnen nicht konkret 
benannte Finanzierungsinstrumente nutzen, 
welche aber durchschnittlich einen hohen Finan-
zierungsbeitrag leisten sollen (ca. 44 %). 

Bei allen benannten Finanzierungsquellen ist die 
Spannweite der Anteile an der Gesamtfinanzie-
rung jedoch sehr groß (Punktdarstellungen in der 
Abbildung). Daher zeigt Abbildung 55 die geplante 
Nutzung der Finanzierungsinstrumente sowie 
deren durchschnittlichen Anteil an der Gesamtfi-
nanzierung infolge der Umsetzung des WPG. Hier 
zeigt sich ein heterogenes Bild, jedoch scheinen 

Unternehmen, welche mit höheren Kosten 
rechnen, tendenziell mehr Eigenmittel einsetzen 
und auch eher diese Kosten durch eine Erhöhung 
der Verbraucherpreise refinanzieren wollen. Die 
nicht näher benannten sonstigen Finanzierungs-
instrumente nutzen ausschließlich jene Unter-
nehmen, welche von vergleichsweise geringen 
Kosten durch die KWP und deren Umsetzung aus-
gehen. Da es sich hier aber überwiegend um rein 
kommunale Unternehmen handelt (83 %), sind 
dies ggf. Mittel aus den Kommunalhaushalten.

Hemmnisse einer fristgemäßen 

Umsetzung liegen insbesondere 

in fehlenden personellen und 

finanziellen Ressourcen.

Neben den Kosten sind auch weitere Aspekte für 
die fristgemäße Umsetzung der Vorgaben des 
WPG relevant, und zwar nicht nur mit Blick auf 
die Unternehmen, sondern auch mit Blick auf die 
Kommunen als planungsverantwortliche Stelle. 
Daher wurden die Unternehmen befragt, welche 
Hemmnisse sie hierfür sehen. Dabei sollten sie 
diese einerseits mit Blick auf die Kommunen be-
nennen, andererseits für ihr Unternehmen selbst. 
Die Frage nach jenen bei den Kommunen gese-
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Abbildung 54: Geplante Finanzierungsinstrumente der Unternehmen und deren durchschnittlicher Anteil an der Finanzierung 
der Kosten. (Eigene Darstellung und Berechnung.)



henen Hemmnissen sollte dabei als externer 
Blick auf diese dienen. Die Frage haben etwa  
63 % der Unternehmen beantwortet. Abbildung 
56 zeigt das Ergebnis dieser Einschätzung. Zu-
nächst ist ersichtlich, dass es bei zahlreichen be-
nannten Hemmnissen deutliche Abweichungen 
bezüglich der Einschätzung zwischen den EVU 
und den Kommunen gibt. So sehen die EVU in 
den personellen und finanziellen Ressourcen der 
Unternehmen ein deutlich größeres Hemmnis  

als die Kommunen, hingegen schätzen sie die  
Datenverfügbarkeit und -erhebung deutlich 
besser ein. Aber auch im Zeithorizont der ge-
planten Umsetzung des WPG sehen die Unter-
nehmen eine größere Herausforderung, die je-
doch infolge der zusätzlichen Anforderungen 
an die EVU (Dekarbonisierung der Wärmenetze) 
nachvollziehbar ist. In den anderen Bereichen 
sind die Differenzen zwischen den Einschät-
zungen weniger groß. 

Ergebnisse der Befragung der Energieversorger
Wärmeversorgungsinfrastruktur im Kontext der Wärmeplanung nach WPG

87

Abbildung 55: Einsatz der Finanzierungsinstrumente der EVU nach Kostenklassen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



Anschließend sollte dargelegt werden, was aus 
Unternehmenssicht wesentliche Hemmnisse 
sind. Diese Frage haben gut 60 % der Unter-
nehmen beantwortet. Die interne Perspektive 
(vgl. Abbildung 57) zeigt, dass insbesondere in 
der Finanzierung der Umsetzung der erforder-
lichen Maßnahmen nach dem WPG und den 
personellen Ressourcen im Unternehmen we-
sentliche Hemmnisse für eine fristgemäße Um-
setzung gesehen werden. Weiterhin sehen die 
Unternehmen größere externe Hemmnisse be-
zogen auf die regulatorischen Rahmenbedin-

gungen, der Kapazität der Bauwirtschaft sowie 
in der ausreichenden Verfügbarkeit der erfor-
derlichen technischen Komponenten. Aber auch 
die erforderlichen Flächen für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien als Energiequelle für 
die Wärmeversorgung wird eher als kritisch be-
trachtet. Das Know-how für die Umsetzung der 
Maßnahmen im Unternehmen, die Verfügbarkeit 
bzw. Erhebung der dafür sowie der nach WPG 
darzulegenden erforderlichen Daten sehen sie 
hingegen eher nicht als Hemmnis.
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Abbildung 56: Kommunenbezogene Hemmnisse für die fristgemäße Umsetzung der KWP nach WPG aus Perspektive 
der Unternehmen. (Eigene Darstellung und Berechnung.)



Dabei zeigt sich innerhalb der Unternehmen ein 
sehr heterogenes Bild, welches keinem struktu-
rellen Muster zu folgen scheint. Beispielhaft zeigt 
dies Abbildung 58 differenziert nach der Anzahl 
der Mitarbeiter in den Unternehmen.

Betrachtet man die personellen Ressourcen, 
so sehen hier Unternehmen mit weniger als 50 
Mitarbeitern ein ähnlich großes Hemmnis wie 
jene mit 500 bis 1.000 Mitarbeitern, die Größen-
klassen dazwischen schätzen dies hingegen we-
niger problematisch ein. Ein ähnliches Bild zeigt 
sich mit Blick auf die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen oder den Zeithorizont der geplanten 
Umsetzung des WPG. Vergleichsweise ähnlich 
sind hier die Einschätzungen zur Verfügbar-
keit der für den Netzaus- oder Umbau oder den 
Ausbau der Erzeugungskapazitäten benötigten 
technischen Komponenten und der Finanzierung 

der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. 
Hingegen scheint das erforderliche Know-how im 
Unternehmen als Hemmnis tatsächlich in einem 
Zusammenhang mit der Anzahl der Mitarbeiter 
zu stehen, tendenziell auch die Thematik Daten.

Bei der Transformation der Gasnetze 

im Rahmen des WPG häufig kein 

ausreichend internes Knowhow.

Speziell zur Thematik Transformation der Gas-
netze im Rahmen des WPG wurde auch danach 
gefragt, ob die Unternehmen hierfür über aus-
reichend internes Know-how verfügen. Diese 
Frage beantworteten etwa zwei Drittel (66 %) 
der Unternehmen. Die überwiegende Mehrheit 
dieser Unternehmen (60 %) verneinte dies, die 
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Abbildung 57: Unternehmensbezogene Hemmnisse für die fristgemäße Umsetzung der KWP nach WPG aus Perspektive der Unternehmen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



übrigen 40 % gaben an, über ausreichendes in-
ternes Know-how zu verfügen. Dabei verfügen 
überwiegend jene Unternehmen, welche keine 
eigenen Wärmenetze betreiben, auch über kein 
entsprechendes internes Know-how (90 %). Dies 
trifft aber auch noch auf etwas über die Hälfte 
jene Unternehmen zu, die eigene Wärmenetze 
betreiben (53 %). Dabei wird ein fehlendes Know-

how von den entsprechenden Unternehmen 
aber eher nicht als Hemmnis für die frist gemäße 
Umsetzung des WPG gesehen (61 % Nennung 
eher geringes oder kein Hemmnis bei der Frage 
nach möglichen Hemmnissen). Mithin wird bei 
diesen Unternehmen die Planung des Umbaus 
der Gasnetze von externen Ingenieurbüros 
durchgeführt.
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Abbildung 58: Unternehmensbezogene Hemmnisse für die fristgemäße Umsetzung der KWP nach WPG aus Perspektive der Unternehmen nach Anzahl 
der Mitarbeiter. (Eigene Darstellung und Berechnung.)



4.4 Das WPG als Basis für neue 
 Geschäftsfelder? 

Bereits im Rahmen des EEG, des EnWG oder 
anderer Trends und Entwicklungen (Digitalisie-
rung, Ausbau der Elektromobilität) wurden viel-
fach Möglichkeiten für EVU gesehen, ihr – viel-
fach unter Druck gekommenes – Kerngeschäft 
der bloßen Energieversorgung zu erweitern und 
neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Nicht immer 
haben sich entsprechende Erwartungen erfüllt. 
Dennoch kann dies auch im Kontext des WPG 
eine Option darstellen, da das WPG einerseits in 
einem engen Zusammenhang mit dem Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) steht, andererseits über 
§ 18 mit dem BauGB und dort speziell der ener-
getischen Sanierung (vgl. vorherigen Abschnitt 
4.3.2) verbunden ist. Mit Blick auf WPG und GEG 
haben beide Gesetze die Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung zum Ziel. So ist der wesent-
liche Zweck des GEG entsprechend § 1 Abs. 1 
die zunehmenden Nutzung von erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme für die 
Energieversorgung von Gebäuden. Damit bezieht 
es sich u. a. konkret auf Heizungsanlagen in Ge-
bäuden. Das WPG hingegen befasst sich neben 
der Wärmeplanung mit den entsprechenden An-
forderungen an die Wärmenetze. Dementspre-
chend – und auch mit Blick auf die Kosten der 
Umsetzung des WGP für die EVU sowie deren  

Finanzierung – ist die Frage nach neuen Ge-
schäftsfeldern relevant.

Kooperationen oder Wärme

Contracting im Rahmen der 

Umsetzung.

Hier erscheint insbesondere das Wärme-Cont-
racting interessant. Denn eine Maßnahme zur 
De karbonisierung der Wärmeversorgung bildet 
die Ausweitung der netzgebundenen Versor-
gung über die im Rahmen des WPG zu prüfenden  
Eignungsgebiete. Da diese nur unter bestimmten 
Voraussetzungen auch wirtschaftlich zu betreiben 
sind, können Kommunen für Teilgebiete der  
beplanten Gebiete, welche sich für die Wärme-
versorgung über Wärmenetze eigenen, entspre-
chende Wärmesatzungen erlassen, die einen 
Anschluss- und Benutzungszwang festlegen 
können. Da der Netzanschluss (Vor- und Rück-
laufleitungen) ab der Grundstücksgrenze (Wär-
meübergabestation) durch den Grundstücks-
eigentümer zu finanzieren ist, kann die Wär-
meversorgung eines Gebäudes inklusive der 
Bereitstellung/Installation aller erforderlicher 
Maßnahmen ein neues oder ausbaufähiges Ge-
schäftsfeld darstellen. Zugleich können sich – 
mit Blick auf die o. g. Verknüpfung zum BauGB – 
neue Geschäftsmodelle mit Blick auf die ener-

Das WPG als Basis für neue Geschäftsfelder?

91

Abbildung 59: Einschätzung der mit der KWP verbundene Chancen seitens der Unternehmen
(Eigene Darstellung und Berechnung.)



getische Sanierung von Gebäuden ergeben, so-
fern in den entsprechenden Städtebaulichen  
Sanierungsgebieten zugleich die Wärmeversor-
gung netzgebunden erfolgen soll. Daher fokus-
siert die Frage nach neuen Geschäftsmodellen 
bzw. die Ausweitung bestehender Geschäfts-
modelle auf den Bereich Wärme-Contracting.

Für die Frage nach neuen Geschäftsfeldern 
sollten die Unternehmen zunächst angeben, 
worin sie die größten Chancen der KWP für ihr 
Unternehmen sehen. In Abbildung 59 sind die  
Ergebnisse dargestellt. 

Die größte Chance wird darin gesehen, eng mit 
anderen Unternehmen kooperieren zu können. 
Dies benannten alle Unternehmen, auch unab-
hängig von der Anteilseignerstruktur. Zudem 
sieht die überwiegende Mehrheit der Unter-
nehmen (87 %) hierin die Chance, die Energie-
wende voranzubringen. Mithin wird hier auch die 
Hoffnung verknüpft, den Ausbau der erneuer-
baren Energien bezüglich der Planungsverfahren 
und damit der Verfügbarkeit entsprechender 
Flächen voranzubringen, da diese als ein grö-
ßeres Hemmnis gesehen wird. Dies sehen ver-
stärkt Unternehmen mit kommunaler Minder-
heitsbeteiligung und reine Privatunternehmen. 
Gut zwei Drittel sehen die Chance, im Rahmen 
der KWP und des WPG durch den damit erfor-
derlichen Umbau der Energieversorgung ihre 
Marktstellung zu verbessern. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sind dies jedoch nicht unbedingt 
jene Unternehmen, welche im Rahmen des  
WPG Wärme-Contracting-Modelle anbieten wollen 
(vgl. dazu die nachfolgenden Ausführungen), 
denn in neuen Geschäftsmodellen sehen nur  
42 % der Unternehmen durch die KWP eine 
Chance. Schließlich sehen 55 % der Unternehmen 
in der KWP die Chance, die klimapolitischen Ziele 
(besser) umzusetzen. Besonders hoch ist hier 
der Anteil der reinen Kommunalunternehmen, 
mithin sehen diese in der KWP einen verbindli-
chen Rechtsrahmen für eine bessere Umsetzung 
insbesondere der bestehenden klimapolitischen 
Ziele der Kommunen. Weitere Chancen (Kate-
gorie „Sonstige“) werden in der Umsetzung einer 
sozial gerechten Energiewende, in Synergien mit 
der Wohnungswirtschaft sowie der Vernetzung 

der bestehenden Geschäftsfelder und Tätigkei-
 ten im Unternehmen gesehen.

Da – wie einleitend bereits angedeutet – Energie-
Contracting und damit auch Wärme-Contracting 
nicht erst seit der Diskussion zum GEG oder WPG 
als Option für die Ergänzung der ehemaligen 
Kerngeschäfte von EVU diskutiert wird, sollten 
die Unternehmen anschließend angeben, ob sie 
für ihre Kunden unabhängig vom WPG in der 
Wärmeversorgung bereits Contracting-Modelle 
anbieten. Sofern sie dies über die Wärmeversor-
gung (d. h. neben Wärmelieferung auch Bereit-
stellung, d. h. Installation, Wartung und Betrieb 
der entsprechenden Heiztechnik bzw. Heizungs-
anlage) hinaus anbieten, bestand die Möglichkeit, 
weitere Leistungen zu benennen („sonstige“). 
Diese Frage beantworteten gut 71 % der be-
fragten Unternehmen. Von diesen bieten derzeit 
über zwei Drittel (ca. 68 %) entsprechende Leis-
tungen an, das restliche knappe Drittel verneinte 
diese Frage. Dabei bieten tendenziell umsatz-
stärkere Unternehmen Contracting-Modelle an, 
ebenso scheint die Anzahl der Kunden (positiv) 
und der Anteil der kommunalen Anteilseigner 
(negativ) einen gewissen Einfluss zu haben. Be-
zogen auf letztgenannte Feststellung ist dies ggf. 
darin begründet, dass mehrheitlich kommunale 
EVU und hier insbesondere rein kommunale  
Unternehmen eher für die Versorgung der 
Kommune(n) gegründet wurden und erst in Ab-
hängigkeit von anderen Kennzahlen (ebenfalls 
Kunden, ggf. aber auch Funktion der Querfinan-
zierung) über dieses Kerngeschäft hinaus tätig 
werden (dürfen).

Dabei bieten die Unternehmen mit Blick auf die 
Wärmespeicherung (Speichermedium Wasser) 
für die Wärmeerzeugung derzeit noch überwie-
gend Gaskessel (74 %) an, gefolgt von Wärme-
pumpen (48 %) (vgl. Abbildung 60). Vergleichs-
weise selten werden für das Wärme-Contracting 
Solarthermie, Heizstäbe, Brennstoffzellen oder 
Holzvergaser genutzt. Unter der Rubrik „sons-
tige“ wurden zu 75 % Nah- (BHKW) oder Fern-
wärmeversorgung genannt. Erwähnenswert ist 
in diesem Zusammenhang, dass das Portfolio 
umso breiter ist, je größer der Anteil kommu-
naler Eigner ausfällt. Besonders trifft dies auch 
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auf die Nennungen „sonstiges“ zu. Mithin ist  
dies ein Indiz dafür, dass im Rahmen der städte-
baulichen Entwicklung und im Kontext von kom-
munalen Energiekonzepten durch die EVU dezen-
trale Versorgungskonzepte umgesetzt werden 
sollen, die entweder netzgebunden sind oder auf 
individuellen und mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erneuerbaren Energien basierenden Technolo-
gien beruhen.

Neben dem „Status quo“ interessierte vor allem, 
ob Wärme-Contracting im Rahmen der Regu-
larien des WPG eine Rolle spielen kann. Mög-
liche Ansatzpunkte wurden einleitend zu diesem 
Abschnitt bereits benannt. Diese Frage beant-
worteten jedoch nur knapp die Hälfte der Un-
ternehmen (49 %). Dennoch gaben von diesen 
gut drei Vierten an, dass im Rahmen des WPG 
Wärme-Contracting verstärkt eine Rolle spielen 
könnte, nur etwa ein Viertel verneinte dies. Dabei 
sehen alle befragten Unternehmen mit einer 
kommunalen Minderheitsbeteiligung sowie alle 
reinen Privatunternehmen durch das WPG im 
Wärme-Contracting ein mögliches (neues) Ge-
schäftsfeld, hingegen „nur“ 76 % der mehrheit-
lich kommunalen Unternehmen und 71 % der 
reinen Kommunalunternehmen.

Befragt nach den Gründen ihrer Antwort kann 
zunächst festgehalten werden, dass jene Unter-

nehmen, welche im Kontext des WPG Wärme-
Contracting nicht anbieten wollen, überwie-
gend finanzielle Gründe angegeben haben. Als 
finanzieller Grund wurde überwiegend benannt, 
dass Contracting finanzielle Mittel binde, welche 
für andere Aufgaben der Energiewende dann 
nicht mehr zur Verfügung stehen, wo sie indes 
dringender benötigt würden. Ein weiterer dort  
benannter Punkt war, dass entsprechende Ange-
bote über Schwestergesellschaften erfolgen. Jene 
Unternehmen, welche hier im Kontext des WPG 
tätig werden wollen, haben teilweise bereits vor 
der Einführung des WPG Wärme-Contracting als 
neues Geschäftsfeld erschlossen, auch, um weg-
gefallene Geschäftsmodelle zu ersetzen (insbe-
sondere die Gasversorgung wurde hier mehr-
fach benannt). Ein weiterer Grund, hier tätig zu 
werden, ist, dass im Rahmen der Stilllegung von 
Gasnetzen Kunden, die dann nicht mehr an das 
Netz angeschlossen sind und auch nicht an neue 
Wärmenetze angeschlossen werden können, 
über Wärme-Contracting-Modelle insbesondere 
von Wärmepumpen mit Wärme versorgt werden 
können. Vielfach werden diese Geschäftsfelder 
dann Tochterunternehmen überlassen, welche 
durch die Planung und Umsetzung von Wärme-
netzen ihr eigentliches Geschäftsfeld (ebenfalls 
vielfach die Gasversorgung) verlieren bzw. zu  
erwarten ist, dass dieses stark zurückgehen 
wird. Dementsprechend gaben einige Unter-
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nehmen auch an, dass somit ihre Kunden ge-
halten werden können. Als wichtiger Grund 
wurde vielfach benannt, dass auch im Rahmen 
der Wärmeplanung eine Vollerschließung mit 
Fernwärme nicht möglich ist und besonders in 
Gebieten, die nach WPG nicht für die Erschlie-
ßung mit Wärmenetzen geeignet sind, alter-
native Angebote geschaffen werden müssen. 
Dabei ist ein wesentliches Ziel, in diesen Ge-
bieten eine dezentrale Versorgung entsprechend 
des GEG (Anteil erneuerbarer Energien an der 
Wärmeenergie von Gebäuden von 65 %) sicher-
zustellen. Ein weiterer, oft genannter Grund ist, 
dass Wärme-Contracting als Übergangsprodukt 
angeboten werden soll, bis die im Rahmen des 
WPG geplanten Wärmeleitungen bzw. Wärme-
netze tatsächlich gebaut sind. Damit wird auch 
bezweckt, dass sich potenzielle Kunden in dieser 
Phase nicht für individuelle Einzellösungen ent-
scheiden, die später zu einem Ausnahmegrund 
von der (möglichen) Anschlusspflicht an das 
Wärmenetz führen und damit sich auch der für 
die Planung des Netzes ermittelte Wärmebedarf  
verringern würde. Schließlich gaben mehrere 
Unternehmen an, dass der enorme Investitions-
bedarf auch für private Haushalte aus dem WPG 
und GEG heraus die Nachfrage nach Miet- und 
Contracting-Modellen steigern kann, insbeson-
dere auch, wenn hier neue Technologien zur 
Wärmeversorgung genutzt werden sollen, deren 
Investitionsbedarfe trotz Förderung unter Um-
ständen nicht leistbar sind. Weitere, nur von ein-
zelnen Unternehmen benannte Gründe sind, 

• dass mit entsprechenden Modellen der Ausbau 
bzw. die Verdichtung von Wärmeanschluss- 
vorhaben beschleunigt werden kann, 

• durch Contracting die Finanzierung des Netz-
ausbaus auf eine breitere Basis gestellt werden 
kann und

• dass sich besonders bei verbundenen kommu-
nalen Unternehmen Wohnungsgesellschaften 
damit Liquidität für die Finanzierung in die Ge-
bäudesubstanz verschaffen kann, die Wärme- 
bzw- Energieversorgung würde dann das 
kommunale EVU im Rahmen von Contracting- 
Modellen übernehmen.

Dementsprechend gaben über die Hälfte der Un-
ternehmen (ca. 56 %), ebenfalls an, dass sie im 
Rahmen des Contractings verstärkt moderne 
Wärmetechnologien anbieten wollen, bei gut 
einem Drittel (34 %) ist diese Entscheidung noch 
nicht gefallen und knapp 10 % wollen bei den  
bereits angebotenen Technologien bleiben (Ant-
wort „nein“). Dabei sollen überwiegend moderne 
Wärmepumpen (d. h. Integration von Wärmepum-
pensystemen in Smart-Home-Anwendungen)  
(94 % Nennung) und Solarthermie (44 %; ggf. auch 
in Kombination mit Wärmepumpen dann als  
hybride Heizsysteme) Gegenstand von Contrac-
ting-Modellen sein. Über ein Viertel der Unter-
nehmen (27 %) wollen hier zudem Pellet-Zent-
ralheizungen anbieten, etwa 15 % zudem Brenn-
stoffzellen. Diese vergleichsweise geringe Anzahl 
von Nennungen ist mithin daran begründet, dass 
eine wichtige Voraussetzung für diese Techno-
logie das Vorhandensein eines Gasanschlusses 
(Wasserstoff) ist, d. h. ein Wasserstoffnetz be-
stehen muss. Unter sonstiges wurden Geo-
thermie und Eisspeicher genannt.

Ein wesentliches Hemmnis im Bereich des 
Wärme-Contractings stellt allerdings die in  
§ 556c BGB in Verbindung mit der Wärme-
lieferverordnung geforderte Warmmietenneu-
traliät dar (gewerbliche Wärmelieferlieferung in 
Wohngebäuden). Diese führt zu einer Ungleich-
behandlung des Wärme-Contractings gegenüber 
der Eigenlösung.
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Mit der Wärmewende soll die Transformation 
der derzeit fossil dominierten Wärmeversorgung 
von Gebäuden und Industrie hin zu einer klima-
neutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045 
gelingen. Dabei ist die Wärmewende neben der 
Stromwende und der Verkehrswende eine der 
drei Säulen der Energiewende. Insbesondere 
gelten hierbei Wärmenetze, Wärmepumpen, 
energetische Sanierung und grüne Gase als 
vorrangige Strategien zur Bewältigung Wärme-
wende.

Aktuell ist mehr als die Hälfte des deutschen End-
energieverbrauchs auf die Wärmeversorgung 
zurückzuführen und bisher werden ca. 80 % der 
nachgefragten Wärme über fossile Brennstoffe 
abgedeckt. Entsprechend impliziert die Wärme-
wende nicht zuletzt auch für die Kommunen und 
speziell auch für kommunale Versorgungsunter-
nehmen große Herausforderungen und Ver-
änderungen. Insbesondere bei der Versorgung 
von Privathaushalten – auf die nahezu die Hälfte 
des Wärmeenergiebedarfs entfällt – kommt den 
Kommunen und ihren Stadtwerken eine ent-
scheidende Rolle zu: Die Umstellung auf erneu-
erbare Energien für die Wärmeversorgung erfor-
dert in vielen Kommunen eine Umstellung auf 
netzgebundene Wärmeversorgung, wozu ins-
besondere eine strategische kommunale Wär-
meplanung notwendig ist. Die Kosten für Kom-
munen und die umsetzenden Stadtwerke bzw. 
EVU fallen entsprechend hoch aus (vgl. Abschnitt 
3.4 (Kommunen) sowie 4.3.2 (Unternehmen)).

Des Weiteren sind flächendeckende Wärme-
netze noch nicht weit verbreitet. Zudem sind 
die Speicherkapazitäten von Wärme in nahe-
gelegenen Pufferspeichern begrenzt, während 
Wärmenetze größere Wärmespeicher effizient 
nutzen können. Insgesamt bietet der Ausbau 
von Wärmenetzen ein großes Potenzial für eine 
gelungene Wärmewende, ist jedoch gleich-
zeitig verbunden mit vielen Herausforderungen. 

Die kommunale Wärmewende stellt daher ein 
Mammutprojekt dar, nicht nur im Rahmen der 
Finanzierung oder infrastrukturellen Ausge-
staltung durch die Stadtwerke/EVU, sondern 
auch aus Planungssicht. So ist diese nach de-
taillierten und spezifischen Vorgaben des WPG 
fiskalisch bzw. kostenseitig vertretbar und öko-
logisch nachhaltig zu realisieren. Für derartig 
umfassende kommunale Infrastrukturprojekte 
bedarf es einer entsprechenden (reflexiven und 
integrierten) Planung, die sich an einer daseins-
vorsorgerelevanten Versorgung orientiert. Da-
rüber hinaus stoßen Akteure und Beteiligte auf 
weitere Herausforderungen und Hürden im Zuge 
der kommunalen Wärmewende. Hierzu gehören 
auch interregionale Differenzen. Dabei gibt es 
nicht nur räumliche Unterschiede in den beste-
henden Strukturen zwischen ländlichem Raum 
und Großstädten, sondern auch zwischen Ost 
und West sowie Nord und Süd.

Die KWP als formelle Planung obliegt dem 
WPG nach zunächst den Ländern, welche diese  
Aufgabe i. d. R. auf die Kommunen als pla-
nungsrelevante Stelle übertragen haben. 
Diese sind folglich für die Erstellung der Wär-
mepläne verantwortlich. Die Kommunen führen 
im Rahmen der Selbstverwaltung verschiedene  
formelle Planungen durch, in deren Kontext be-
reits vor Verabschiedung des WPG kommunale 
Wärmeplanungen durchgeführt wurden, teils 
bereits als Pflichtaufgabe, teils freiwillig. Dabei 
bedeutet die Festlegung der KWP als Pflicht-
aufgabe für alle Kommunen, dass zunächst 
die Kommunalverwaltungen für die Durchfüh-
rung verantwortlich sind. Jedoch ist in fast zwei  
Dritteln der Kommunen das Bürgermeisteramt 
ehrenamtlich96, der Anteil ist in den Kom-
munen mit bis zu 5.000 Einwohnern besonders 
hoch.97 Zugleich zeigte die Befragung, dass diese  
Kommunen über nur kleine Kernverwal-
tungen mit durchschnittlich nur etwa insgesamt 
4 VZÄ hauptamtlichen Personal (d. h. vier Perso-
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nalstellen in Vollzeit) verfügen. Für den Bereich 
kommunale Planung steht diesen Kommunen 
im Schnitt nur 0,33 VZÄ zur Verfügung, d. h. de 
facto nur eine drittel Stelle. Folglich ist davon 
auszugehen, dass noch die kommunale Bauleit-
planung selbst durchgeführt wird, für alle an-
deren kommunalen Planungen – und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit dann auch jene im Rahmen 
des WPG – mithin externe Dritte (bspw. Pla-
nungsbüros oder kommunale FEU) beauftragt 
werden. Dafür spricht auch, dass die Wärme-
planung in diesen Kommunen derzeit keinen 
hohen Stellenwert aufweist. Im Kontext der 
KWP gaben die Kommunen folgerichtig einen er-
höhten Personalbedarf an, machten aber auch 
deutlich, dass sie zahlreiche mit der Wärmepla-
nung verbundenen Aufgaben auszulagern ge-
denken (vgl. Abschnitt 3.4.1). Dies geht einher 
mit der Aussage, dass die (unzureichenden) 
personellen Ressourcen für die Durchführung 
der Wärmeplanung eines der größten Hemm-
nisse darstellen. Aber auch finanziell rechnen 
die Kommunen mit hohen Kosten allein für die 
Durchführung der Wärmeplanung, welche auf 
die Einwohner umgerechnet wiederum beson-
ders die kleinen Kommunen belastet. Werden 
diese Ergebnisse für die Gesamtheit der Kom-
munen in Deutschland hochgerechnet, würden 
diese für die erstmalige Durchführung bei ca.  
520 Mio. Euro liegen. Wenngleich der Bund beab-
sichtigt, den überwiegenden Teil dieser Kosten 
bis 2028 zu finanzieren, so stellen sie insbeson-
dere für die kleineren Kommunen dennoch ein 
großes Hemmnis dar. Die bisher noch eher un-
genauen Angaben zur Finanzierung der Wärme-
planung sehen folglich viele Kommunen auch als 
Risiko für eine fristgemäße Durchführung der 
Wärmeplanung und die öffentliche Bekanntma-
chung der Wärmepläne, zumindest wenn diese 
den geforderten Ansprüchen genügen und auch 
eine Wirkung entfalten sollen. Aber auch in sehr 
ländlich strukturierten Gebieten, welche nicht 
für eine Versorgung mit Wärmenetzen geeignet 
sind, wird die Gefahr gesehen, dass die durch-
zuführenden Planungen hier keine Antwort auf 
eine Wärmeversorgung im Sinne des WPG liefern 
werden, insbesondere wenn die Kommunen der 
betroffenen Gebiete über keine eigenen Stadt-
werke verfügen.

Aber auch die kommunalen Unternehmen 
stehen im Rahmen der kommunalen Wärme-
wende vor vielen Anforderungen. Dies tangiert 
vor allem Finanzierungsaspekte, da insbe-
sondere auch hohe Investitionen in moderne 
Technologien zu erwarten bzw. teilweise be-
reits notwendig sind. Aber auch die Tatsache, 
dass bei zahlreichen EVU die Gasversorgung 
noch ein wesentlicher Bestandteil des Kernge-
schäfts ist, stellt die Unternehmen vor nicht un-
erhebliche Herausforderungen. Denn der durch 
das WPG bedingte Ausbau der Wärmenetze 
und der Anschluss derzeit noch durch Gas ver-
sorgter Verbraucher an diese Wärmenetze ge-
fährdet nicht nur dieses Geschäftsfeld, sondern 
führt auch zu hohen Kosten. So ist zwar auch 
im Rahmen des WPG weiterhin eine dezentrale  
Versorgung mit Gas möglich, allerdings erfor-
dert die Dekarbonisierung hier den Einsatz von  
Wasserstoff. Zwar ist eine Umrüstung beste-
hender Netze auf grünen Wasserstoff möglich, 
entsprechend eines aktuellen Gutachtens wohl 
aber mit hohen Kosten und größeren Unsicher-
heiten der ausreichenden Verfügbarkeit ver-
bunden.98 So gaben die befragten Unternehmen 
an, speziell für den Umbau oder Rückbau bzw. 
Stilllegung der Gasnetze mit Kosten von ca.  
1 Mrd. Euro (durchschnittlich ca. 21,4 Mio. Euro 
je Unternehmen) zu rechnen. Würde ganz ver-
einfacht angenommen, dass dieser Betrag auf 
alle Gasversorger (ca. 720 Stand 2023) zutreffen 
würde, dann würden allein hier Kosten von 
ca. 15,4 Mrd. Euro entstehen. Aber auch in der  
Dekarbonisierung der Wärmeversorgung sehen 
die Unternehmen eine große Herausforderung, 
speziell in der ausreichenden Verfügbarkeit er-
neuerbarer Energien. Denn besonders die Ver-
fügbarkeit entsprechender Flächen für die Er-
zeugung wurde als ein wesentliches Hemmnis 
benannt. Zuletzt sehen die befragten Kommunen 
auch im Planungsverfahren der KWP Heraus-
forderungen, insbesondere in der Vorphase 
der Datenerhebung. Speziell wurden hier oft-
mals Probleme bezogen auf § 10 Abs. 4 WPG  
benannt (Daten zu Heizungsanlagen), insbeson-
dere bei der Erhebung. Dort scheinen trotz der 
Auskunftspflicht nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 und 4 WPG  
größere Hürden zu existieren. Die Datener-
hebung ist aber essenziell für die eigentlichen 
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Planungsphasen der KWP. Mit Blick auf die  
Problematik Verfügbarkeit von Flächen für 
erneuerbare Energien bleibt zunächst abzu-
warten, wie sich die neueren Änderungen der  
relevanten Rechtsnormen99 hier auswirken.

Werden diese Aspekte herangezogen, so 
scheinen hier mit Blick auf die Kommunen und 
Netzbetreiber drei Maßnahmen als sinnvoll,  
um die fristgemäße Umsetzung der KWP zu 
gewährleisten: 

1. Besonders für kleine Kommunen ist die 
Durchführung der KWP schwierig. Zwar wird 
hier vielfach das „Konvoi-Verfahren“ genutzt 
und der Bund unterstützt die erstmalige  
Erstellung von Wärmeplänen auch finanziell, 
nur sind hierfür auch personelle Ressourcen 
erforderlich, welche vielfach in diesen Kom-
munen fehlen. Mithin könnte wie auch bei  
anderen Aufgaben (Trinkwasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung) hier-
 für ein separater formeller Planungsver-
band geschaffen werden, möglicherweise in 
Form eines Zweckverbandes („Zweckverband 
Wärmeplanung xy“). Denn die bestehenden 
Regionalen Planungsverbände sind der Auf-
gaben nach für die Konkretisierung und  
räumliche Verortung der raumplanerischen 
und regionalentwicklungspolitischen Ziele der 
Länder und die Abwägung und Priorisierung 
konkurrierender Flächennutzungen zuständig. 
Die Landkreise scheinen aufgrund ihrer Funk-
tion u. a. als untere Rechtsaufsichtsbehörde 
für die Gemeinen nicht geeignet, da sie spe-
ziell mit Blick auf kommunale Planungen zu-
gleich die unterste Genehmigungsbehörde 
darstellen. Schließlich scheinen auch beste-
hende Gemeindeverbände nicht zwingend 
geeignet. Diese übernehmen zwar grundsätz-
lich für die verbandsangehörigen Gemeinden 
die Verwaltungsaufgaben, gehören aber zur 
befragten Grundgesamtheit der Kommunen 
und folglich treffen die durch die Kommunen 
benannten Herausforderungen (insbesondere 
personelle und finanzielle Ressourcen) auch 
auf sie zu. Würde man dieser Überlegung 
folgen, so könnten diese Verbände neben der 
Aufstellung der Wärmepläne zukünftig auch 

für deren Fortschreibung verantwortlich sein. 
Mithin kann ein solcher Verband auch gene-
rell die gemeindliche Bauleitplanung über-
nehmen. Hierfür könnten die beteiligten Ge-
meinden gemeinsam in einem als erforderlich 
angesehenen Umfang angesehene Personal-
stelle schaffen, speziell für die Erstellung der 
Wärmepläne könnte eine befristete, projekt-
bezogene Personalstelle geschaffen werden, 
die entweder aus den vorgesehenen Unter-
stützungsmitteln des Bundes für die Erstel-
lung der Wärmepläne finanziert wird oder  
mittelbar100 vom Bund aus diesen Mitteln  
finanziert wird. 

2. Bezogen auf die Thematik Daten könnte es 
sinnvoll sein, wenn diese zentral von einer 
Stelle im Land erhoben und den Kommunen 
bereitgestellt würden. Denn insbesondere 
die personellen Ressourcen sind hierfür bei 
der Vielzahl der Kommunen nicht vorhanden, 
mithin aber auch die fachliche Kompetenz 
oder die erforderlichen Datenverarbeitungs- 
und -speichersysteme. Dabei würden sich hier 
die Statistischen Landesämter, die Landes-
ämter (oder ähnliche Landesbetriebe) für Geo-
däsie/Geobasisinformationen/Vermessung 
etc. oder wenn vorhanden die Landesenergie-
agenturen anbieten. 

3. Schließlich ist zu überlegen, wie für die Netz-
betreiber, und hier speziell die Gasnetz-
betreiber, Anreize für einen fristgemäßen 
Umbau oder Rückbau bzw. eine fristge-
mäße Dekarbonisierung der Wärme- und 
Gasnetze geschaffen werden können. Denn 
eines ist klar im WPG geregelt: Die den Unter-
nehmen daraus entstehenden Kosten sollen 
nicht im Rahmen der sonst üblichen „One- 
in-One-out-Prinzip“ kompensiert werden  
(vgl. Abschnitt 4.3.2). Ein entsprechender  
Anreiz erscheint insbesondere deshalb ge-
boten, um das Ziel der Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung bis 2025 zu erreichen. 
Dies könnte derzeit aufgrund der damit ver-
bundenen Kosten gefährdet sein. Denn der 
Umbau bzw. die Umrüstung der Gasnetze zu 
Wasserstoffnetzen kosten je nach Leitungstyp 
und technischen Daten zwischen 190.000 
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und 1.242.000 €/km für das Übertragungs-
netz bzw. zwischen 130.000 und 800.000 €/
km für das Verteilnetz.101 Die Stilllegung von 
Gasnetzen wird je nach Form auf zwischen 
20.000 bis 800.000 €/km für die Transport-
netze und zwischen 20.000 bis 230.000 €/
km für die Verteilnetze geschätzt.102 Hier be-
steht speziell das Problem, dass einerseits 
derzeit der regulatorische Rahmen auf Erhalt 
und Ausbau der Netze ausgelegt und damit 
Netzverkleinerungen bisher kaum möglich 
sind.103 Andererseits können die Gasverteil-
netzbetreiber die Netze laut § 44 Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) innerhalb von 45 
bis 55 Jahren abschreiben. Da in Deutsch-
land über die Hälfte der Leitungen (55 %) zwi-
schen 1990 und 2020 gebaut oder erneuert  
wurden, wären diese bis zum Zieljahr der 
Umsetzung des WPG 2045 nur teilweise ab-
geschrieben.104 Daraus folgt, dass derzeit für 

die Gasnetzbetreiber kein Anreiz besteht, 
die Gasversorgung von Erdgas auf Wasser-
stoff umzustellen oder entsprechende Netze 
stillzulegen. Besonders kommunale Eigen-
tümer von Gasnetzen stehen hier vor einem 
Dilemma: Wenn der Erdgasverbrauch wie  
geplant bis zum Jahr 2045 fast auf null  
sinken soll, müssen sie zwischen wirtschaft-
lichen Interessen und Klimaschutz abwägen. 
Insbesondere könnte adressiert werden, in-
wiefern bereits getätigte oder noch ausste-
hende Investitionen über den kürzeren Le-
benszeitraum, den diese Gas verteilnetze 
dann haben, abgeschrieben werden können. 
Hier stellt sich die Frage, ob die von der Bun-
desnetzagentur geplante Anpassung der 
kalkulatorischen Nutzungsdauern und Ab-
schreibungsmodalitäten von Erdgasleitungen 
(KANU 2.0)105 einen entsprechenden Anreiz 
darstellen können.
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101 BVgl. UBA (2023b), S. 177 ff.
102 Vgl. ebenda, S. 181.
103 Vgl. DIW (2024), S. 221.
104 Vgl. ebenda.
105 Mit KANU 2.0 sollen für die  

 Gasnetzbetreiber bundes- 

 weit die Abschreibungs- 

 modalitäten für die betrof- 

 fenen Anlagen weitgehend  

 flexibilisiert werden. Der  

 Regelungsentwurf erlaubt  

 den Netzbetreibern erheb- 

 lich kürzere Nutzungsdau- 

 ern als bisher (in Ausnahme- 

 fällen bis 2035, in der Regel  

 bis 2045 oder 2040). Zusätz- 

 lich werden degressive Ab- 

 schreibungen mit einem Satz 

 von bis zu 12 % erlaubt  (vgl.  

 Bundesnetzagentur (2024)).
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Das Zentrum hat seinen Sitz in Leipzig und ar-
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einen Praxisbeirat aus zahlreichen Institutio-
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Energiewirtschaft, Mobilität, Wohnungswirt-
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Mobilität, Daseinsvorsorge, Wettbewerb etc. 
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strukturentwicklung liegen im Forschungs- und 
Arbeitsfokus des Zentrums. 
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als auch mit Blick auf die praxisorientierte Aus-
richtung. 
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tung und Steuerberatung. Die Expertenteams 
von BDO bieten einen bereichsübergreifenden 
Full Service, der mehr als 400 Einzelservices  
umfasst und optimal an individuelle Anforde-
rungen angepasst ist.

Mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
betreuen Ihr Unternehmen deutschlandweit – 
persönlich, engagiert und mit hoher fachlicher 
Expertise. Regionale Verwurzelung in Verbindung 
mit internationaler Vernetzung kennzeichnet 
unser umfangreiches Leistungsangebot. Wir sind 
Mitgründer des internationalen BDO Netzwerks, 
für das in derzeit 166 verschiedenen Ländern  
insgesamt über 115.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter tätig sind. Damit ist BDO die einzige 
Beratungs- und Prüfungsorganisation mit euro-
päischen Wurzeln, die global agiert. 
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Kundinnen und Kunden, unterstützt durch ein 
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spektrums und der Leistungsfähigkeit von BDO. 
Hierzu gehört auch die Spezialisierung auf ener-

giewirtschaftliche Themen. In unserem Bereich 
Power, Energy & Utilities stehen Expertinnen und 
Experten unserer drei Unternehmensbereiche 
Wirtschaftsprüfung, Tax & Legal sowie Advisory 
Services bereit, um Sie mit passgenauen Prü-
fungs- und Beratungsdienstleitungen bei Ihren 
anstehenden Aufgaben zu unterstützen. Durch 
unsere Erfahrungen im Bereich Transaktions-
beratung, Due Dilligence und Bewertung von  
Regionalversorgungsunternehmen, Netzen sowie 
Windparks konnte ein vielfältiges Know-how im 
Energiebereich aufgebaut werden. 

 
Ihr Ansprechpartner:

André Horn
Partner Advisory Services, Power, 
Energy & Utilities  

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Fuhlentwiete 12 
20355 Hamburg

Tel.: +49 40-30 293 563
andre.horn@bdo.de

www.bdo.de

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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CrossLink ist eine Managementberatung, umset-
zungsorientiert und leistungsengagiert. Hinter 
CrossLink stehen knapp 30 Jahre Beratungs- und 
Managementerfahrung des Gründers Dr. Klaus 
Neuhäuser – sowie ein breites Netzwerk renom-
mierter Experten. Zu den Klienten von CrossLink 
zählen Energieversorger und Stadtwerke, ener-
gieintensive Industrieunternehmen ebenso wie 
Kommunen und Start-ups. Sie alle berät Cross-
Link hauptsächlich in den Themenbereichen 
Transaktion und Kooperation, Strategie und 
Transformation sowie bei der Entwicklung zu-
kunftsfähiger Organisationsstrukturen.

Entlang der energiewirtschaftlichen Wertschöp-
fungskette begleitet CrossLink kommunale Ener-
gieversorgungsunternehmen und Kommunal-
konzerne bei Ihren Veränderungsprozessen. Da-
rüber hinaus unterstützt CrossLink Kommunen 
bei der Weiterentwicklung des Beteiligungs-
managements, der Strukturierung von Beteili-
gungsholdings oder der Identifikation von Opti-
mierungsansätzen im Konzern Stadt. 

 

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Klaus Neuhäuser
Geschäftsführender Gesellschafter

CrossLink GmbH
Margaretenstraße 1
D-53639 Königswinter

Tel.: +49 2244-9015 375
Mobil: +49 173-521 6229
klaus.neuhaeuser@cross-link.org

www.cross-link.org

CrossLink GmbH
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Der Deutsche Städtetag (DST) ist der kommunale 
Spitzenverband der kreisfreien und der meisten 
kreisangehörigen Städte in Deutschland. Hier 
haben sich rund 3.200 Städte und Gemeinden 
mit rund 53 Millionen Einwohnern zusammen ge-
schlossen. 

Die Städte stemmen den Großteil der öffentli-
chen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger. 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen 
dafür, dass das städtische Leben läuft. Städte 
sind immer in Bewegung. Städte fördern Demo-
kratie. Bund und Länder sollten die Städte als 
Partner begreifen. Die Städte müssen handlungs-
fähig bleiben. Für die Aufgaben der Kommunen 
muss die Finanzierung stimmen.
 
In diesem Sinne vertritt der Deutsche Städtetag 
die Interessen aller kreisfreien und der meisten 
kreisangehörigen Städte. Der DST ist im Ge-
spräch mit der Bundesregierung, mit Bundestag, 
Bundesrat, Europäischer Union und zahlreichen 
Organisationen. Als Stimme der Städte nimmt er 
Einfluss auf die Gesetzgebung und achtet auf die 
kommunale Selbstverwaltung, die im Grundge-
setz garantiert ist.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der 
Städte engagieren sich in den Gremien des 
Deutschen Städtetages. Im Präsidium, Haupt-
ausschuss, in Fachausschüssen, Arbeitskreisen, 
Konferenzen und Beiräten bringen Oberbürger-
meisterinnen und Oberbürgermeister, Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister, Ratsmitglieder 
sowie hauptberufliche Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Städte ihren Sachverstand ein.

Die Hauptversammlung tagt alle zwei Jahre.  
Sie wählt insbesondere die Präsidentin/den  
Präsidenten des Deutschen Städtetages und die 
Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten. 

 
Ihr Ansprechpartner:

Dr. Christine Wilcken
Beigeordnete 
Leiterin des Dezernats Klima, Umwelt, 
Wirtschaft, Brand- und Katastrophenschutz
 
Deutscher Städtetag
Hausvogteiplatz 1 
10117 Berlin

Tel.: +49 30-37711-600
Mobil: +49 172-400 641 7
christine.wilcken@staedtetag.de

www.staedtetag.de

Deutscher Städtetag
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GETEC ist einer der führenden Energieversorger 
und Contracting-Spezialisten für Industrie und 
Wohnungswirtschaft in Deutschland und Europa. 
Unser Werteversprechen „Wir haben die Energie 
für mehr“ ist Leitbild für ca. 2.400 Mitarbeitende 
an rund 50 Standorten. Mit unserer einzigartigen 
technologischen und regulatorischen Erfah-
rung aus dem Bau und Betrieb von über 12.000  
Anlagen minimieren wir Ihre kaufmännischen 
Risiken und übernehmen operative Verantwor-
tung. Dabei schonen wir Ihre Ressourcen und 
Ihre Liquidität, entlasten Ihre Bilanzen und er-
möglichen Ihnen die Konzentration auf Ihr Kern-
geschäft. Wir verstehen uns dabei als der Partner 
unserer Kunden für smarte, effiziente und grüne 
Energielösungen. Wir versorgen heute über  
1 Mio. Menschen zuverlässig mit Wärme, Kälte 
und Strom. Und unser deutschlandweites Ser-
vice-Netzwerk sorgt für höchste Versorgungs-
sicherheit: 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 
Denn für uns ist Energie kein Produkt, sondern 
eine Dienstleistung. 

 

Ihr Ansprechpartner:

FLORIAN UNGER, M.A.
Leiter Geschäftsbereich Customer Development 
& Consulting
GETEC Group | Plattform Deutschland
Prokurist
 
GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH
Eisenhutweg 118
12487 Berlin

Mobil: +49 172-1881 825
florian.unger@getec.de

www.getec-energyservices.com

GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH
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GP JOULE ist als integrierter Energieversorger 
in allen Bereichen der Energie-Wertschöp-
fungskette aktiv: von der Erzeugung bis zur 
Nutzung – und von der Beratung über die Fi-
nanzierung und Projektierung bis zum Bau und 
Service. GP JOULE produziert und vermarktet 
Wind- und Solarstrom, grünen Wasserstoff und 
Wärme und setzt die Energie dort ein, wo es am 
effektivsten ist: in der Elektro- und Wasserstoff-
mobilität, in Haushalten und in der Industrie. So 
gestaltet GP JOULE aus Deutschland heraus seit 
2009 das Energiesystem mit Zukunft in Europa. 
Für eine sichere, unabhängige und nachhaltige 
Energieversorgung. Für 100% Erneuerbare Ener-
gien für alle.

GP JOULE ist davon überzeugt, dass die Wär-
mewende regional stattfinden muss und die 
Bürger*innen direkt davon profitieren sollen. 
Deswegen arbeiten wir bei der Planung und 
Umsetzung einer nachhaltigen, regionalen und 
preisstabilen Wärmeversorgung eng mit den 
Kommunen, Unternehmen und den Menschen 
vor Ort zusammen.

GP JOULE plant, baut und betreibt kommu-
nale Wärmenetze und bringt die lokal erzeugte, 
grüne Wärme in die Haushalte sowie Industrie- 
und Gewerbebetriebe vor Ort. Dabei setzt GP 
JOULE auf eine Wärmeerzeugung durch Groß-
wärmepumpen, die ihren Strom – wenn möglich – 
direkt von einem angegliederten Photovoltaik-
Park beziehen. Darüber hinaus steht die smarte 
Abwärmenutzung, etwa von industriellen Pro-
zessen oder Biogasanlagen, im Fokus.

Wie das funktioniert, zeigt u.a. das integrierte 
Energiesystem, wie es GP JOULE mit dem 
»Projekt Fuhne« in Sachsen-Anhalt plant. Es 
umfasst die Projektierung, den Bau und Betrieb 
von Photovoltaik- und Windkraftanlagen, Wär-
menetzen sowie perspektivisch von Wasserstoff-
produktionsanlagen und einer möglichen Lade-
infrastruktur für die Städte Südliches Anhalt und 
Zörbig sowie die Gemeinde Petersberg.

Die GP JOULE Consult entwickelt darüber hinaus 
Energiekonzepte – wie für die Kommunale Wär - 
me planung – mit 100% erneuerbarer Energie für 
Kommunen.

Neben Kommunen und Industrie ist GP JOULE 
ein starker Partner zahlreicher Stadtwerke.

Ihre Ansprechpartnerin:

Andrea Friederike Behr
Leiterin Business Development
 
GP JOULE THINK GmbH & Co. KG 
Maierhof 1
86647 Buttenwiesen

GP JOULE Regionalbüro: 
GPJ Renergiewerke Fuhne Wärme GmbH
OT Radegast
Marktplatz 1
06369 Südliches Anhalt

Tel.: +49 8274-9278 493
Fax: +49 8274-9278 599
Mobil: +49 151-2825 9603
a.behr@gp-joule.de

www.gp-joule.de

GP JOULE THINK GmbH & Co. KG
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Die Hamburger Energienetze GmbH (HNE) ist 
ein städtisches Unternehmen und betreibt die 
Strom- und Gasinfrastruktur in der Hansestadt.

Die HNE sind 2024 durch die Fusion von Strom-
netz Hamburg und Gasnetz Hamburg ent-
standen. Rund 2.400 Mitarbeitende sorgen dafür, 
dass zukünftig drei Energieträger in Hamburg  
genutzt werden können: Strom, Erdgas und  
Wasserstoff.

Neben dem 34.000 km umfassenden Strom-
verteilnetz und 7.000 km Gasleitungen soll 
im Hamburger Hafen ein 60 Kilometer langes  
Wasserstoffnetz entstehen, dass die energie-
intensive Industrie versorgen soll.

Während die Erdgasnutzung in Zukunft an Be-
deutung verlieren wird, muss die Stromin-
frastruktur auf allen Spannungsebenen aus- und 
umgebaut werden. Digitale Technik wird in Um-
spannwerken und Netzstationen zum Einsatz 
kommen und die netzdienliche Steuerung der 
Verbräuche möglich machen. In den kommenden 
zehn Jahren wird die HNE fünf Milliarden Euro in 
den Aus- und Umbau der Strominfrastruktur in-
vestieren.

Oberstes Ziel der Hamburger Energienetze 
GmbH ist es, die Versorgungsqualität auf gleich-
bleibend hohem Niveau zu sichern und die  
Voraussetzungen für die Energie-, Wärme- und 
Mobilitätswende in Hamburg zu schaffen. 

Ihr Ansprechpartner:

Bastian Pfarrherr
Leiter Innovationsmanagement 
 
Hamburger Energienetze GmbH 
Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg

Tel.: +49 40-49202 8542
Mobil: +49 1525-4627 509
bastian.pfarrherr@stromnetz-hamburg.de

http://www.hamburger-energienetze.de 

Hamburger Energienetze GmbH 



109

Unternehmens-Porträts

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 
ist eine mittelständische Universalbank sowie 
Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Würt-
temberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Mit 
einer Bilanzsumme von 333 Milliarden Euro und 
rund 10.000 Beschäftigten ist die LBBW eine  
der größten Banken Deutschlands. 

Zu den Kernaktivitäten zählt das Unterneh-
menskundengeschäft. Einen gewichtigen Anteil 
nehmen unterschiedlichste Unternehmen aus 
der Energiewirtschaft und Versorger ein. Mit 
Sektorspezialisten für diese und weitere Fokus-
branchen lädt die LBBW zum fachspezifischen 
Dialog ein, um herausfordernde Finanzierungen 
und Projekte partnerschaftlich zu realisieren 
und die relevanten Branchenentwicklungen im 
Blick zu haben. Im Fokus liegen dementspre-
chend auch Projektfinanzierungen in ausge-
wählten Märkten. Die Spezialisten von Sustain-
able Energy Finance beispielsweise leisten mit 
ihren Projektfinanzierungen seit Jahren national 
und international einen maßgeblichen Beitrag 
zur Transformation der Energiewirtschaft. Als 
Erfolgsmodell der Bank erweist sich in diesem 
Zusammenhang die enge interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmenskunden-
geschäft. So kann die LBBW Projektentwicklern 
und Energieversorgern die gesamte Bandbreite 
von Banklösungen anbieten. Wichtiger Impuls-
geber des energiewirtschaftlichen Wandels ist 
nach wie vor die öffentliche Hand. Deren Bedeu-
tung wird mit einem spezialisierten Beraterteam 
Rechnung getragen. Zu den Beratungsschwer-
punkten zählen Kassen- und Kommunalkredite 
sowie Kommunalleasing.

Zu den weiteren erfolgreichen Universalbank-
aktivitäten zählen ein namhaftes Immobilien-
finanzierunggeschäft sowie kundenorientiertes 
Kapitalmarktgeschäft mit Banken, Sparkassen 
und institutionellen Anlegern. Spezialisierte 
Tochterunternehmen, etwa in den Bereichen 
Leasing, Factoring, Immobilien, kommerzielles 
Beteiligungsgeschäft, Venture Capital oder Asset 
Management, komplettieren das hauseigene 
Leistungsangebot der LBBW-Gruppe. 

Landesbank Baden-Wuerttemberg
Anstalt des oeffentlichen Rechts

Hauptsitze: Stuttgart, Karlsruhe, 
Mannheim, Mainz 

HRA 12704
Amtsgericht Stuttgart
HRA 4356, HRA 104 440
Amtsgericht Mannheim 
HRA 40687
Amtsgericht Mainz 

Landesbank Baden-Württemberg 
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Der zweitgrößte Stromerzeuger Deutschlands 
und einer der größten privaten Arbeitgeber in 
Ostdeutschland treibt den Aufbau einer Gigawatt-
Factory auf Basis erneuerbarer Stromerzeugung 
voran, mit dem Ziel, bis 2030 bis zu 7 Gigawatt 
und bis 2040 bis zu 14 Gigawatt an Grünstrom-
erzeugung verfügbar zu machen. Investitionen 
in den Ausbau von Speicherkapazitäten, die Ent-
wicklung wasserstofffähiger Kraftwerke, sowie 
die Energiegewinnung aus Biomasse sind zent-
rale Bestandteile der Transformation vom kon-
ventionellen Energieversorger zum breit aufge-
stellten Energiewendeunternehmen. 

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Maren Jasper-Winter
Head of Public Affairs
 
Lausitz Energie Kraftwerke AG
Friedrichstraße 100
10117 Berlin

Mobil: +49 152-015 231 50
maren.jasper-winter@leag.de

www.leag.de
www.twitter.com/LEAG_de

Lausitz Energie Kraftwerke AG
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Die Mitteldeutsche Stiftung Wissenschaft und Bil-
dung fördert den wissenschaftlichen Austausch 
zwischen Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der 
Region Ost- und Mitteldeutschland sowie inter-
national. Die Stiftung wurde von der VNG AG als 
treuhänderische Stiftung im Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft e.V. gegründet.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Stiftungsarbeit 
ist die Förderung des wissenschaftlichen Austau-
sches in den Bereichen Energiewende und Um-
weltschutz. Die Mitteldeutsche Stiftung Wissen-
schaft und Bildung engagiert sich insbesondere 
in der Förderung von Stipendien, Fachstudien 
sowie dem Austausch in Transferprogrammen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Stifterin der Mitteldeutschen Stiftung Wissen-
schaft und Bildung ist VNG, ein Unternehmens-
verbund mit Hauptsitz in Leipzig und mehr als 20 
Gesellschaften, einem breiten Leistungsportfolio 
in den Bereichen Gas und Infrastruktur sowie 
mehr als 60 Jahren Erfahrung im Energiemarkt. 
Der Konzern hat seine Gaskompetenz mit deut-
schen und europäischen Unternehmen und Be-
teiligungen nahezu entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette aufgestellt. 

Mit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ist VNG zudem ein wichtiger Arbeitgeber 
in der Region. Die Geschäftsaktivitäten sind in 
den vier Geschäftsbereichen Handel & Vertrieb, 
Transport, Speicher sowie Biogas gebündelt. Aus-
gehend von diesen Kernkompetenzen richtet 

VNG ihren Fokus mit der Strategie „VNG 2030+“ 
und dem Zielbild „Grün. Digital. Mit Gas.“ zuneh-
mend auf neue Geschäftsfelder in den Bereichen 
Grüne Gase und digitale Infrastrukturen. 

Ihr Ansprechpartner:

Mandy Baum 
Leitung Stiftungen der VNG AG
VNG-Stiftung

Mitteldeutsche Stiftung  
Wissenschaft und Bildung
c/o VNG AG
Braunstraße 7
04347 Leipzig
Postfach 24 12 63
04332 Leipzig

Tel.: +49 341-443-2357   
mandy.baum@vng.de
  
https://mitteldeutsche-stiftung.de 

Mitteldeutsche Stiftung  
Wissenschaft und Bildung
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Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist die deut-
sche Förderbank für die Agrarwirtschaft und den 
ländlichen Raum. Der Förderauftrag schließt 
neben der Land- und Forstwirtschaft sowie der 
gesamten Wertschöpfungskette Lebensmittel 
den Ausbau erneuerbarer Energien ebenso ein 
wie die Förderung der Bioökonomie. Besonderes 
Gewicht liegt auf der Innovationsförderung. Sie 
reicht von der Forschung und Entwicklung an 
Hochschulen über die Frühfinanzierung agrar-
naher Start-ups bis hin zur Markt- und Praxis-
einführung neuer Technologien und Produkte. 
Die Förderinstrumente der Rentenbank sind  
Zuschüsse, Nachrangdarlehen und Programm-
kredite. Die Programmkredite werden wett-
bewerbsneutral über die Hausbanken der 
Endkreditnehmer vergeben. Die Rentenbank 
refinanziert Banken, Sparkassen und Gebiets-
körperschaften mit Bezug zum ländlichen Raum. 
Die Bank ist eine bundesunmittelbare Anstalt 
des öffentlichen Rechts, deren Grundkapital von 
der Land- und Forstwirtschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland aufgebracht wurde. Sie unter-
liegt dem KWG und wird von der BaFin und der  
Bundesbank beaufsichtigt. Die Förderbank refi-
nanziert sich an den Finanzmärkten und gehört 
zu den wenigen Triple-A-Adressen Deutschlands. 

Ihr Ansprechpartner:

Christian Pohl
Leiter Presse & Kommunikation 
 
Rentenbank
Theodor-Heuss-Allee 80
60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69-2107-376 
Mobil: +49 151-611 629 92
pohl@rentenbank.de

www.rentenbank.de

Landwirtschaftliche Rentenbank
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Der Verband kommunaler Unternehmen e. V. 
(VKU) vertritt über 1.550 Stadtwerke und kom-
munalwirtschaftliche Unternehmen in den Berei-
chen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft 
sowie Telekommunikation. Mit über 300.000  
Beschäftigten wurden 2021 Umsatzerlöse von 
141 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 
17 Milliarden Euro investiert. Im Endkunden-
segment haben die VKU-Mitgliedsunternehmen 
signifikante Marktanteile in zentralen Ver- und 
Entsorgungsbereichen: Strom 66 Prozent, Gas  
60 Prozent, Wärme 88 Prozent, Trinkwasser 
89 Prozent, Abwasser 45 Prozent. Die kommu-
nale Abfallwirtschaft entsorgt jeden Tag 31.500 
Tonnen Abfall und hat seit 1990 rund 78 Prozent 
ihrer CO2-Emissionen eingespart – damit ist sie 
der Hidden Champion des Klimaschutzes. Immer 
mehr Mitgliedsunternehmen engagieren sich im 
Breitbandausbau: 206 Unternehmen investieren 
pro Jahr über 822 Millionen Euro. Künftig wollen 
80 Prozent der kommunalen Unternehmen den 
Mobilfunkunternehmen Anschlüsse für Anten-
 nen an ihr Glasfasernetz anbieten. 

Ihr Ansprechpartner:

Jan Wullenweber 
Bereichsleiter Energiesystem und 
Energieerzeugung 
 
Verband kommunaler Unternehmen e.V.
Invalidenstr. 91
10115 Berlin

Tel.: +49 30-58580-380 
Fax: +49 30-58580-101 
Mobil: +49 170-858 038 0
wullenweber@vku.de

www.vku.de

Verband kommunaler 
Unternehmen e.V.
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